
2. Beilage im Jahre 1972 zu den Sitzungsberichten 
des XXI. Vorarlberger Landtages

Regierungsvorlage Beilage 2

Gesetz
über das Dienstrecht der Landesbediensteten in der Hoheitsverwaltung 

(Landesbedienstetengesetz — LBedG.)

Der Vorarlberger Landtag ha t  beschlossen:

I. Hauptstück
Allgem eine Bestimmungen

§ 1
Anwendungsbereich des Gesetzes

(1) Die Dienstverhältnisse der im Bereich 
der H oheitsverwaltung tätigen Dienstnehmer 
des Landes — im folgenden „Landesbedien­
stete" genannt — sind nach den Bestimmun­
gen dieses Gesetzes zu begründen, zu gestai- 
ten und zu beendigen.

(2) Auf die Lehrer der öffentlichen Pflicht­
schulen und auf die außerhalb des Bereiches 
der Hoheitsverwaltung tätigen Dienstnehmer 
des Landes findet dieses Gesetz keine A n­
wendung.

§ 2
Einteilung der Landesbediensteten

(1) Die Landesbediensteten gliedern sich 
in Landesbeamte, Landesangestellte und Lan­
desarbeiter.

(2) Landesbeamte sind Dienstnehmer, deren 
Dienstverhältnis durch Ernennung begründet 
wird, unkündbar ist und Anspruch auf Ruhe- 
 und Versorgungsgenuß nach diesem Gesetz 
gewährt.

(3) Landesangestellte sind Dienstnehmer, 
deren Dienstverhältnis durch Ernennung be­
gründet wird und kündbar ist. Es sind dies 
Landesbedienstete, die vorwiegend geistige 
Arbeit oder eine körperliche Arbeit in beson­
ders verantwortlicher Stellung verrichten und 
nicht zur Gruppe der Landesbeamten gehören. 
Sie haben keinen Anspruch auf Ruhe- und V er­
sorgungsgenuß, doch ist ihnen bei Vorliegen 
der gesetzlichen Voraussetzungen eine Zusatz­

pension zu der aus der Sozialversicherung 
gebührenden Pension zu gewähren.

(4) Landesarbeiter sind Dienstnehmer, 
deren Dienstverhältnis durch Vertrag  begrün­
det wird. Es sind dies Landesbedienstete, die 
vorwiegend körperliche Arbeit leisten.

§ 3
Dienstpostenplan

(1) Die Landesregierung hat alljährlich 
einen Dienstpostenplan zu verfassen und dem 
Landtag vorzulegen. Der Dienstpostenplan 
wird durch Beschluß des Landtages festgesetzt.

(2) Der Dienstpostenplan hat die Zahl der 
Dienstposten für die im Bereich der Hoheits­
verwaltung benötigten Landesbeamten und 
Landesangestellten sowie ihre Verteilung auf 
die einzelnen Verwendungsgruppen, Dienst­
zweige und Dienstklassen (Dienstpostengrup­
pen) zu enthalten. Es kann  jedoch bei den 
Landesbeamten in der Verwendungsgruppe A 
die Zahl der Dienstposten der Dienstklassen 
III bis VI, in der Verwendungsgruppe B die 
Zahl der Dienstposten der Dienstklassen II bis 
V und in der Verwendungsgruppe C die Zahl 
der Dienstposten der Dienstklassen I bis IV 
gemeinsam festgesetzt, werden. Desgleichen 
können bei den Landesangestellten die Dienst­
posten der Dienstpostengruppen 1 und 2 zu­
sammengefaßt werden. Ferner ist im Dienst­
postenplan die Zahl der s tändigen Arbeiter 
auszuweisen.

§ 4
Dienstbehörde

(1) Die Diensthoheit über die Landesbeam­
ten und Landesangestellten ist durch die 
Dienstbehörde auszuüben.
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(2) Dienstbehörde ist, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist, die Landesregie­
rung.

§ 5
Personalvertretung

(1) Eine durch Gesetz geschaffene Per­
sonalvertretung der Landesbediensteten ist 
dazu berufen, bei dienstrechtlichen M aßnah­
men die dienstlichen Interessen der Landes­
bediensteten im Rahmen dieses Gesetzes 
wahrzunehmen und zu fördern. Sie ist berech­
tigt
a) zur Mitwirkung bei dienstrechtlichen M aß­

nahmen, die sich auf die Gesamtheit oder 
einzelne Gruppen der Landesbediensteten 
beziehen oder zwar nur einzelne Dienst­
nehmer betreffen, aber für die Gesamtheit 
oder einzelne Gruppen der Landesbedien­
steten von grundsätzlicher Bedeutung sind;

b) zur Beratung und Vertre tung von einzelnen 
Landesbediensteten in dienstrechtlichen 
Angelegenheiten auf deren Ersuchen;

c) zur Mitwirkung nach Maßgabe dieses Ge­
setzes bei der Einstufung eines Landes­
beamten in eine höhere Dienstklasse anläß­
lich der Aufnahme in das Beamtenverhält­
nis, bei der Festsetzung der Vergütung für 
Naturalleistungen, bei Dienststrafsachen 
und bei der Entlassung eines Landesange­
stellten;

d) zur Erstattung von Vorschlägen für dienst­
rechtliche Maßnahmen, die sich auf die Ge­
samtheit oder auf einzelne Gruppen der 
Landesbediensteten beziehen;

e) zu A nregungen kultureller oder sozialer 
Art sowie zu Anregungen, welche geeignet 
sind, die Leistungen des Dienstbetriebes zu 
steigern oder eine V erbesserung der ge­
sundheitlichen Verhältnisse im Bereich der 
Dienstausübung herbeizuführen.
(2) W enn die Dienstbehörde Maßnahmen 

der im Abs. 1 lit. a bezeichneten Art beab ­
sichtigt, hat sie vor Inkraftsetzung dieser 
Maßnahmen die Personalvertre tung zu hören. 
Falls die Anhörung nicht mit Zustimmung der 
Personalvertretung mündlich erfolgt, ist für 
die Abgabe der schriftlichen Stellungnahme 
eine angemessene Frist zu setzen, die minde­
stens zwei Wochen betragen muß. W enn es 
jedoch öffentliche Interessen erfordern, hat 
die Dienstbehörde eine kürzere Frist für die 
Stellungnahme der Personalvertre tung zu be­
stimmen.

§ 6
Personalaushilfe

(1) Zur Überbrückung eines personellen 
Notstandes hat die Landesregierung einer Ge­
meinde des Landes auf ihr Ersuchen einen

oder mehrere Landesbedienstete vorüber­
gehend zur Dienstleistung zur Verfügung zu 
stellen, soweit dies erforderlich und ohne e r­
hebliche Beeinträchtigung des Dienstbetriebes 
bei Landesdienststellen möglich ist.

(2) Die Landesbediensteten sind verpflich­
tet, im Rahmen der Personalaushilfe gemäß 
Abs. 1 bis zu sechs Monate im Jah r  bei einer 
Gemeinde Dienst zu leisten. W ährend einer 
solchen V erw endung unterliegt der Landes­
bedienstete den dienstlichen W eisungen der 
Organe jener Gemeinde, der er zur Dienst­
leistung zugeteilt ist. Die dem Landesbedien­
steten für die Dauer einer solchen V erw en­
dung gebührenden Bezüge sind von der be­
treffenden Gemeinde dem Land zu ersetzen.

II. Hauptstück 
Landesbeamte

1. Abschnitt
Dienstverhältnis der Landesbeamten

§ 7
V erwendungsgruppen, 

Dienstzweige, Dienstklassen

(1) Die Dienstposten der Landesbeamten 
gliedern sich in folgende Verwedungsgruppen: 
Verw.Gr. A — Höherer Dienst — für leitende 

oder sonst besonders veran t­
wortungsvolle Tätigkeiten gei­
stiger Art, zu deren Verrich­
tung eine abgeschlossene 
Hochschulbildung V orausset­
zung ist.

Verw.Gr. B — Gehobener Dienst — für Tä­
tigkeiten geistiger Art, zu 
deren Verrichtung eine abge­
schlossene Schulbildung an 
einer höheren Schule V oraus­
setzung ist.

Verw.Gr. C — Fachdienst — für Tätigkei­
ten geistiger Art, die auf 
Grund allgemeiner A nweisun­
gen überwiegend selbständig 
durchzuführen sind und zu 
deren Verrichtung eine unter 
dem Bildungsstand einer hö ­
heren Schule liegende fach­
liche Ausbildung oder gleich­
wertige Berufserfahrung e r ­
forderlich ist.

Verw.Gr. D — Mittlerer Dienst — für Tätig­
keiten, die nicht den V erw en­
dungsgruppen A — C zuzu­
ordnen sind, zu deren Verrich­
tung jedoch einschlägige 
Kenntnisse oder Fertigkeiten
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erforderlich sind, die in einer 
längeren Ausbildung oder in 
einer gleichwertigen längeren 
Einarbeitungszeit erworben 
werden.

Verw.Gr. E — Hilfsdienst — für Tätigkeiten, 
zu deren Verrichtung keine 
oder nur eine kurzfristige A us­
bildung oder Einarbeitungs­
zeit erforderlich ist.

(2) In jeder V erwendungsgruppe sind die 
Dienstposten mit gleichartigen Anstellungs­
erfordernissen zu Dienstzweigen zusammen­
zufassen. Die Dienstzweige sind durch V er­
ordnung der Landesregierung festzusetzen. Die 
Landesregierung hat hiebei unter Berücksich­
tigung der mit den einzelnen Dienstzweigen 
verbundenen Aufgaben die A rt der nachzu­
weisenden Schul- oder Fachausbildung zu be­
stimmen. Ferner hat die Landesregierung in 
dieser Verordnung eine einschlägige V erw en­
dung vorzuschreiben, wenn dies für die Dienst­
leistung in einem bestimmten Dienstzweig 
zweckmäßig ist.

(3) Die Dienstposten sind außer zu Dienst­
zweigen zu folgenden Dienstklassen zusam­
menzufassen:
In der Verwendungsgruppe A 

zu den Dienstklassen 
in der V erwendungsgruppe B 

zu den Dienstklassen 
in der Verwendungsgruppe C 

zu den Dienstklassen 
in der Verwendungsgruppe D 

zu den Dienstklassen 
in der V erwendungsgruppe E 

zu den Dienstklassen

§ 8
Personalstandesverzeichnis

(1) Uber alle Landesbeamten ist ein nach 
Verwendungsgruppen, Dienstzweigen und 
Dienstklassen gegliedertes Personalstandes­
verzeichnis zu führen und alljährlich mit dem 
Stand vom 1. Jänner  abzuschließen. Im Per­
sonalstandesverzeichnis sind jedenfalls der 
Zuname, Vorname und Titel, das Geburts­
datum, der Vorrückungsstichtag (§ 12) und die 
Einstufung des Landesbeamten anzuführen. 
Innerhalb der einzelnen Dienstklassen sind 
die Landesbeamten entsprechend ihrem Dienst­
rang (§ 40) zu reihen.

(2) Dem Landesbeamten ist auf Verlangen 
in das Personalstandesverzeichnis Einsicht zu 
gewähren. W ird  das Personalstandesverzeich­
nis vervielfältigt, so ist es dem Landesbeam
ten auf Verlangen gegen Ersatz der Kosten 
auszufolgen.

§ 9
Aufnahme in das Beamtenverhältnis

(1) Die Aufnahme in das Beamtenverhältnis 
erfolgt durch Ernennung auf einen im Dienst­
postenplan vorgesehenen und noch nicht be­
setzten Dienstposten.

(2) Die Aufnahme eines Landesbeamten 
auf einen im Dienstpostenplan nicht vorge­
sehenen Dienstposten ist rechtsunwirksam, 
außer wenn dafür ein im Dienstpostenplan 
vorgesehener Dienstposten einer höheren 
Dienstklasse desselben Dienstzweiges unbe­
setzt bleibt.

(3) Bei der Besetzung frei werdender 
Dienstposten sind unter Bedachtnahme auf 
eine zweckmäßige Altersstufung bei sonst 
gleichen Voraussetzungen vor allem geeignete 
Landesbedienstete zu berücksichtigen.

(4) Vor der Aufnahme eines W aldaufsehers 
in das Beamtenverhältnis sind die Gemeinden 
des betreffenden Waldaufsichtsgebietes zu 
hören.

§ 10
Allgem eine Anstellungserfordernisse

(1) In das Beamtenverhältnis darf nur auf­
genommen werden, wer volljährig ist, die 
österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, ein 
ehrenhaftes Vorleben aufweist, zur Erfüllung 
des Dienstes moralisch, geistig und körperlich 
geeignet ist und durch mindestens vier Jahre  
beim Land Vorarlberg oder bei einer V orarl­
berger Gemeinde Dienst geleistet hat. Vom 
Erfordernis einer solchen Dienstleistung kann 
aus dienstlichen Gründen ganz oder teilweise 
Nachsicht gewährt werden, w enn ein gleich 
geeigneter Bewerber, der allen Erfordernissen 
entspricht, nicht vorhanden ist.

(2) In das Beamtenverhältnis kann  insbe­
sondere nicht aufgenommen werden, wer
a) nicht voll handlungsfähig ist,
b) auf Grund einer gesetzlichen Bestimmung 

kein öffentliches Amt bekleiden kann,
c) wegen eines aus Gewinnsucht begangenen 

oder gegen die öffentliche Sittlichkeit v e r­
stoßenden Vergehens oder wegen einer 
solchen Übertretung als vorbestraft gilt,

d) auf Grund eines noch nicht mehr als zehn 
Jahre  zurückliegenden Dienststraferkennt
nisses aus einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis entlassen w orden  ist.
(3) W er das 40. Lebensjahr vollendet hat 

und zu diesem Zeitpunkt noch nicht zehn Jahre  
im Landesdienst stand, darf nur ausnahms­
weise in das Beamtenverhältnis aufgenom­
men werden, w enn die Besetzung eines Dienst­
postens dringend erforderlich und kein geeig-

III—IX 

II—VII 

I—VI 

I—IV 

I—III.
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neter Bewerber, der alle V oraussetzungen e r ­
füllt, vorhanden ist.

(4) Ehegatten, Verwandte  in gerader Linie, 
W ahlverwandte, Seitenverwandte und V er­
schwägerte bis zum zweiten Grad dürfen nicht 
in das Beamtenverhältnis aufgenommen w er­
den, wenn sie in das Verhältnis der dienst­
lichen über-  und Unterordnung zu einem die­
sem Personenkreis angehörenden Landesbe­
diensteten tre ten  würden. Tritt ein solches 
Verhältnis erst nach der Aufnahme ein, so ist 
der Gefährdung dienstlicher Interessen auf 
geeignete Art, womöglich durch eine andere 
Diensteinteilung ohne Beeinträchtigung der 
dienstrechtlichen Ansprüche des betroffenen 
Landesbeamten, vorzubeugen.

§ 11
Besondere Anstellungserfordernisse

(1) Für die Ernennung auf einen Dienst­
posten der V erwendungsgruppe A ist abge­
schlossene Hochschulbildung, für die Ernen­
nung auf einen Dienstposten der V erw en­
dungsgruppe B abgeschlossene Schulbildung 
an einer höheren Schule Voraussetzung. W el­
ches Studium an einer Hochschule oder an 
einer höheren Schule nachzuweisen ist, richtet 
sich nach dem Dienstzweig, dem der zu v e r ­
leihende Dienstposten angehört. Eine Nach­
sicht der für die Verwendungsgruppen A und 
B vorgeschriebenen Schulbildung ist nicht zu­
lässig.

(2) Voraussetzung für die Ernennung auf 
Dienstposten der Verwendungsgruppen A bis 
D ist ferner die erfolgreiche Ablegung einer 
Dienstprüfung. Durch die Dienstprüfung sind 
die erforderlichen Kenntnisse für die V erw en­
dung in dem vorgesehenen Dienstzweig nach­
zuweisen. Die Dienstprüfung hat aus einem 
schriftlichen und aus einem mündlichen Teil 
zu bestehen und hat sich auf jene Prüfungs­
gegenstände zu erstrecken, die sich nach den 
Erfordernissen der einzelnen Dienstzweige 
ergeben. W enn die Besetzung eines Dienst­
postens dringend erforderlich ist, ist die Er­
nennung auf diesen Dienstposten un ter  der 
Auflage zulässig, eine vorgeschriebene Dienst­
prüfung innert einer angemessenen Frist, die 
zwei Jahre  nicht übersteigen darf, nachzu­
holen. Eine einmalige Verlängerung dieser 
Frist bis zu zwei Jahren  ist möglich. W ird  die 
vorgeschriebene Dienstprüfung nicht innerhalb 
der gesetzten Frist mit Erfolg nachgeholt, so 
ist die Ernennung mit Ablauf der Frist rechts­
unwirksam. Die näheren Bestimmungen über 
die Zulassung zur Dienstprüfung, über Prü­
fungsgegenstände, Bildung und Zusammenset­
zung der Prüfungskommission, Durchführung 
der Dienstprüfung, Bewertung des Prüfungs­

ergebnisses, W iederholung von Dienstprüfun­
gen und über die allfällige A nerkennung an­
derer Prüfungen hat die Landesregierung 
durch Verordnung zu erlassen.

(3) Vom Mangel eines besonderen A nstel­
lungserfordernisses kann aus dienstlichen 
Gründen Nachsicht erteilt werden, wenn ein 
gleich geeigneter Bewerber, der allen Erfor­
dernissen entspricht, nicht vorhanden ist und 
die Erteilung der Nachsicht nicht durch beson­
dere Bestimmungen ausgeschlossen ist.

§ 12
Einstufung

(1) Der Landesbeamte ist bei der Aufnahme 
in das Beamtenverhältnis in jene V erw en­
dungsgruppe einzustufen, die auf Grund seiner 
Tätigkeit gemäß § 7 Abs. 1 für ihn in Betracht 
kommt. Bei verschiedenartigen Aufgabenbe­
reichen ist für die Einstufung die überwiegend 
auszuübende Tätigkeit maßgebend.

(2) Der Landesbeamte ist in jene Dienst­
klasse und Gehaltsstufe der für ihn in Betracht 
kommenden Verwendungsgruppe einzustufen, 
die sich auf Grund des Vorrückungsstichtages 
und der ab diesem Zeitpunkt durchzuführen­
den Vorrückungen in höhere Gehaltsstufen 
und Zeitvorrückungen in höhere Dienstklas­
sen ergeben. Mit den Vorrückungen ist in der 
niedrigsten Dienstklasse und Gehaltsstufe der 
Verwendungsgruppe des Landesbeamten zu 
beginnen.

(3) Der Vorrückungsstichtag ist in der 
Weise zu ermitteln, daß dem Tag der Auf­
nahme in das Beamtenverhältnis die zwischen 
dem der Vollendung des 18. Lebensjahres v o r­
angehenden Tag und dem Aufnahmetag lie­
genden Zeiträume nach Maßgabe der Abs. 4 
bis 7 vorangesetzt werden.

(4) Nachstehende Zeiten sind dem Auf­
nahmetag zur Gänze voranzusetzen:
a) die Zeit in einem Dienstverhältnis zum 

Land Vorarlberg oder zu einer anderen in­
ländischen Gebietskörperschaft, sofern das 
Beschäftigungsausmaß mindestens die 
Hälfte des vollen Ausmaßes betrug;

b) die Zeit einer Präsenzdienstleistung nach 
den bundesrechtlichen Vorschriften;

c) die Zeit der Gerichtspraxis und der nach 
den gesetzlichen Vorschriften über die ärzt­
liche Berufsausübung im Inland vorge­
schriebenen praktischen Tätigkeit an einer 
zugelassenen Ausbildungsstätte;

d) die Zeit einer Verwendung oder Ausbil­
dung, die über die gemeinsamen Erforder­
nisse für die Erlangung von Dienstposten 
einer bestimmten Verwendungsgruppe hin­
aus für den Dienstzweig vorgeschrieben
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ist, in den der Landesbeamte aufgenom­
men wird;

e) bei Landesbeamten, die in die V erw en­
dungsgruppe B oder A aufgenommen w er­
den, die Zeit des erfolgreichen Studiums 
an einer höheren Schule bis zu dem Zeit­
punkt, an dem der Landesbeamte den A b­
schluß dieser Ausbildung auf Grund der 
schulrechtlichen Vorschriften frühestens 
hätte erreichen können;

f) bei Landesbeamten, die in die V erw en­
dungsgruppe A aufgenommen werden, die 
Zeit eines abgeschlossenen Studiums an 
einer Hochschule oder einer staatlichen 
Kunstakademie, das für den Landesbeam­
ten Anstellungserfordernis ist, bis zu nach­
stehendem Höchstausmaß:
1. sieben Jahre: Chemie, Nachrichtentech­

nik und Elektrotechnik,
2. sechs Jahre: Bauingenieurwesen, M edi­

zin, Schiffstechnik und technische Che­
mie,

3. fünfeinhalb Jahre: Physik, Architektur, 
Maschinenbau, technische Physik, W ir t­
schaftsingenieurwesen, Kulturtechnik, 
Bergwesen, Erdölwesen,

4. fünf Jahre: Psychologie, Tierheilkunde, 
Feuerungs- und Gastechnik, V erm es­
sungstechnik, Forstwirtschaft,

5. viereinhalb Jahre: alle übrigen Studien­
richtungen;

g) andere als in lit. a bis f genannte Zeiten 
einer Tätigkeit oder eines Studiums, so­
fern diese Tätigkeit oder das Studium für 
die Verwendung des Landesbeamten von 
besonderer Bedeutung ist.
(5) Die Zeit einer beruflichen Tätigkeit, die 

im Abs. 4 nicht angeführt ist, ist dem Auf­
nahmetag zur Hälfte voranzusetzen.

(6) Sofern die im Abs. 4 lit. a, f und g und 
Abs. 5 angeführten Zeiten vor dem Abschluß 
der Schulbildung liegen, die für die V erw en­
dungsgruppe, in die der Landesbeamte auf­
genommen wird, vorgeschrieben ist, sind sie 
in sinngemäßer Anwendung der Bestimmun­
gen des § 61 vor der Voransetzung um das 
bei einer Uberstellung vorgesehene Ausmaß 
zu kürzen.

(7) Die mehrfache Berücksichtigung ein 
und desselben Zeitraumes ist unzulässig. Nicht 
zu berücksichtigen ist ferner die Zeit einer 
Präsenzdienstleistung, soweit sie in den im 
Abs. 4 lit. f angeführten Zeitraum fällt.

(8) W enn ein Dienstposten dringend zu be ­
setzen ist und die Anstellung eines geeigneten 
Bewerbers für diesen Dienstposten nur durch 
die Gewährung höherer Bezüge erreicht w er­
den kann, ist es zulässig, den Landesbeamten 
bei der Aufnahme in das Beamtenverhältnis

in eine höhere Dienstklasse der für ihn in Be­
tracht kommenden V erwendungsgruppe zu e r­
nennen; hiebei ist auf die bisherige Berufs­
laufbahn und die künftige Verwendung Be­
dacht zu nehmen. Vor der Einstufung eines 
Landesbeamten in eine höhere Dienstklasse 
ist die Personalvertretung anzuhören.

§ 13
Ernennungsdekret

(1) Uber die Ernennung zum Landesbeam­
ten ist ein Dekret auszufertigen.

(2) Im Ernennungsdekret sind anzuführen:
a) der Tag, an dem die Ernennung wirksam 

wird;
b) die Feststellung, daß es sich um die A uf­

nahme in das Landesbeamtenverhältnis 
handelt;

c) Verwendungsgruppe, Dienstzweig und 
Dienstklasse, denen der verliehene Dienst­
posten angehört;

d) der verliehene Amtstitel;
e) der Vorrückungsstichtag, die Gehaltsstufe 

und der Zeitpunkt der nächsten Vorrüc
kung;

f) die Flöhe der Bezüge,-
g) der Hinweis, daß auf das Dienstverhältnis 

im übrigen die Bestimmungen dieses Ge­
setzes und die zu seiner Durchführung er­
lassenen Verordnungen in ihrer jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden sind.

§ 14
Angelobung

(1) Der Landesbeamte hat anläßlich seiner 
Ernennung in die Hand des Landeshauptman­
nes oder des von ihm Beauftragten zu geloben, 
die Verfassung und die übrigen Gesetze ge­
wissenhaft zu beachten, das W ohl des Landes 
jederzeit zu fördern, alles zu unterlassen, was 
dem Wohl des Landes widerspricht und die 
Pflichten eines Landesbeamten gewissenhaft 
zu erfüllen. Uber diese Angelobung ist eine 
Niederschrift aufzunehmen.

(2) W enn der Landesbeamte die A nge­
lobung verweigert, ist die Ernennung rechts­
unwirksam.

§ 15
Dienstzeit

Die Dienstzeit des Landesbeamten beginnt 
mit dem im Ernennungsdekret festgesetzten 
Tag, mangels einer solchen Festsetzung an 
dem Tage, an welchem der Dienst tatsächlich 
angetreten oder — im Falle der Übernahme 
aus dem kündbaren in das unkündbare Dienst­
verhältnis — das Ernennungsdekret zugestellt 
wird.
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§ 16
Standesausweis, Personalakt

(1) ü b e r  jeden  Landesbeamten ist ein Stan­
desausweis zu führen, der zu enthalten hat:
a) Zuname und Vorname, Geburtsdatum, Ge­

burtsort, Religionsbekenntnis, Familien­
stand, Wohnungsanschrift;

b) Verwandtschafts- und Schwägerschaftsver­
hältnisse der im § 10 Abs. 4 genannten Art 
zu anderen Landesbediensteten;

c) Studien, Dienstprüfungen, Fachprüfungen, 
Sprachkenntnisse und andere Kenntnisse;

d) Präsenzdienstzeiten;
e) Daten der Anstellung, Tag des Dienstan­

trittes der Angelobung;
f) Verwendungsgruppe und Dienstzweig;
g) Dienstklasse und Amtstitel;
h) Vorrückungsstichtag, Beförderungen;
i) Art und Dauer der jeweiligen dienstlichen 

Verwendung;
j) erteilte Sonderurlaube;
k) Dienstbeurteilungen und die auf Grund 

einer auf „genügend" oder „nicht ge­
nügend" lautenden Beurteilung allenfalls 
getroffenen Verfügungen;

l) Dienststrafen und Tilgungsvermerke;
m) Versetzung in den zeitlichen oder dauern­

den Ruhestand;
n) Auflösung des Dienstverhältnisses;
o) Anmerkungen, insbesondere Kriegsbe­

schädigung, A nerkennungen  für besondere 
Leistungen, für außergewöhnliche Arbeiten 
und Verdienste um das Land, Befähigung 
zu einer leitenden Stelle.
(2) Der Landesbeamte hat jederzeit das 

Recht, in seinen Standesausweis Einsicht zu 
nehmen und sich aus demselben Abschriften 
anzufertigen. Dasselbe Recht steht auf Er­
suchen des Landesbeamten auch der Personal­
vertre tung  zu (§ 5 Abs. 1 lit. b).

(3) Ergeben sich Zweifel über die Richtig­
keit der im Standesausweis enthaltenen A n­
gaben, so hat der Landesbeamte auf V erlan­
gen die zur Klarstellung erforderlichen Schrift­
stücke vorzulegen.

(4) Alle die Person und das Dienstverhält­
nis des Landesbeamten betreffenden Urkun­
den und Schriftstücke sind in einem fortlau­
fend geführten Personalakt zu sammeln.

§ 17
Dienstbeurteilung

(1) Die Dienstleistung und das Verhalten 
des Landesbeamten sind zu beurteilen:
a) während  der ersten drei Kalenderjahre 

nach Aufnahme in das Beamtenverhältnis 
alljährlich;

b) w ährend der weiteren  sechs Kalenderjahre 
alle zwei Jahre;

c) wenn die letzte Dienstbeurteilung nicht 
mindestens auf „gut" lautet, alljährlich, 
und zwar so lange, bis sich diese auf min­
destens „gut" gehoben hat;

d) auf Verlangen der Dienstbehörde, wenn 
eine Dienstbeurteilung im Zusammenhang 
mit einer dienstrechtlichen Maßnahme er­
forderlich ist;

e) auf Verlangen des Landesbeamten, wenn 
er geltend macht, daß seine letzte Dienst
beurteilung nicht mehr entspricht.
(2) Grundlage für die Dienstbeurteilung bil­

det die Dienstbeschreibung. Diese ist vom 
Vorgesetzten Dienststellenleiter, beim Amt der 
Landesregierung vom Vorgesetzten Abtei­
lungsvorstand und hinsichtlich der  Dienststel­
lenleiter sowie Abteilungsvorstände beim 
Amt der Landesregierung vom Landesamts­
direktor zu verfassen. Die Dienstbeschreibung 
hat sich auf den Zeitraum seit der letzten 
Dienstbeurteilung, wenn aber eine Dienstbe­
urteilung noch nicht erfolgt ist oder schon 
länger als drei Jahre  zurückliegt, auf einen 
Zeitraum von längstens drei Kalenderjahren 
zu erstrecken. W enn  sich die Dienstleistung 
und das Verhalten  des Landesbeamten seit 
der letzten Dienstbeurteilung nicht oder nur 
unwesentlich geändert haben, kann sich die 
Dienstbeschreibung auf einen Hinweis auf die 
letzte Dienstbeschreibung beschränken. Ein 
solcher Hinweis ist nur zweimal nacheinander 
zulässig.

(3) Die Dienstbeschreibung hat alle für die 
Dienstbeurteilung bedeutsamen Umstände so­
wie einen Vorschlag für die Dienstbeurteilung 
zu enthalten. In der Dienstbeschreibung sind 
zu berücksichtigen:
a) die fachlichen Kenntnisse, insbesondere 

der zur Amtsführung notwendigen V or­
schriften;

b) die Fähigkeiten und die Auffassung;
c) Fleiß, Ausdauer, Gewissenhaftigkeit, V er­

läßlichkeit, V erantwortungsbewußtsein und 
Arbeitstempo;

d) Bewährung im Parte ienverkehr und A ußen­
dienst;

e) Ausdrucksfähigkeit (schriftlich und münd­
lich) ;

f) Verhalten  im Dienst, insbesondere Beneh­
men gegenüber Vorgesetzten und Mit­
arbeitern sowie Verhalten außerhalb des 
Dienstes, sofern Rückwirkungen auf den 
Dienst eintreten;

g) bei Landesbeamten, die sich auf einem lei­
tenden Dienstposten befinden oder deren 
Berufung auf einen solchen Posten in 
Frage kommt, die Eignung hiezu;
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h) sonstige für die Dienstbeurteilung maßgeb­
liche Umstände;

i) Art und Erfolg der Verwendung.
(4) Auf Grund der Dienstbeschreibung hat 

die Dienstbeurteilungskommission für Landes­
bedienstete die Dienstbeurteilung festzuser- 
zen. Hält die Dienstbeurteilungskommission 
ergänzende Aufklärungen für geboten, so hat 
sie die nötigen Erhebungen vorzunehmen.

(5) Die Dienstbeurteilung hat wie folgt zu 
lauten:
a) „ ausgezeichnet", bei hervorragender Dienst­

leistung;
b) „sehr gut", bei überdurchschnittlicher 

Dienstleistung;
c) „gut", bei durchschnittlicher Dienstleistung;
d) „genügend", wenn das zur ordnungsge­

mäßen Versehung des Dienstes unerläß­
liche Mindestmaß an Leistung erreicht 
wird;

e) „nicht genügend", wenn das zur ordnungs­
gemäßen Versehung des Dienstes unerläß­
liche Mindestmaß an Leistung nicht er­
reicht wird.
(6) Ist gegen den Landesbeamten wegen 

eines in den Beurteilungszeitraum fallenden 
Verhaltens ein Dienststrafverfahren eingelei­
tet worden, so ist das Dienstbeurteilungsver­
fahren bis zur rechtskräftigen Beendigung des 
Dienststrafverfahrens zu unterbrechen.

(7) Der Landesbeamte ist von der Dienst­
beurteilung schriftlich in Kenntnis zu setzen. 
Er hat binnen zwei Wochen nach Zustellung 
der Dienstbeurteilung das Recht, gegen die 
Dienstbeurteilung schriftliche Vorstellung zu 
erheben. Uber die Vorstellung hat die Dienst­
beurteilungskommission nach Durchführung 
der allenfalls erforderlichen Erhebungen zu 
entscheiden. W ird  der Vorstellung nicht voll­
inhaltlich Rechnung getragen, ist der Bescheid 
zu begründen. Gegen den Bescheid ist die Be­
rufung zulässig, die binnen zwei Wochen nach 
Zustellung bei der Dienstbeurteilungskommis­
sion schriftlich einzubringen ist. Uber die Be­
rufung hat die Dienstbeurteilungsoberkom­
mission für Landesbedienstete zu entscheiden, 
gegen deren Bescheid eine weitere Berufung 
unzulässig ist. Der Berufungsbescheid ist zu 
begründen.

(8) Die Dienstbeurteilungskommission für 
Landesbedienstete besteht aus dem Vorstand 
der mit Personalangelegenheiten befaßten A b­
teilung des Amtes der Landesregierung als 
Vorsitzendem, einem Landesbeamten des 
höheren rechtskundigen Dienstes und einem 
Landesbeamten, der möglichst jenem Dienst­
zweig, jedenfalls aber jener Verw endungs­
gruppe zu entnehmen ist, welcher der zu be­
urteilende Landesbeamte angehört.

(9) Die Dienstbeurteilungsoberkommission 
für Landesbedienstete besteht aus dem für 
Personalangelegenheiten zuständigen Mitglied 
der Landesregierung als Vorsitzenden, dem 
Landesamtsdirektor, einem Landesbeamten der 
Verwendungsgruppe A, Dienstklasse VIII, 
einem Landesbeamten jener V erw endungs­
gruppe, der der zu beurteilende Landesbe­
amte angehört, und einem von der Personal­
vertre tung der Landesbediensteten vorge­
schlagenen Landesbeamten.

(10) Die Mitglieder der Dienstbeurteilungs­
kommission und der Dienstbeurteilungsober­
kommission für Landesbedienstete sind, so­
weit sie der Kommission nicht schon auf 
Grund ihrer Funktion angehören, von der Lan­
desregierung auf die Dauer von drei Jahren  
zu bestellen. Für jedes Mitglied einschließlich 
jener, die diesen Kommissionen auf Grund 
ihrer Funktion angehören, ist von der Lan­
desregierung ein Ersatzmitglied zu bestellen. 
Der Personalvertretung der Landesbedienste­
ten ist für die Namhaftmachung des von ihr 
vorzuschlagenden Mitgliedes und Ersatzmit­
gliedes der Dienstbeurteilungsoberkommission 
eine Frist von drei Wochen einzuräumen, nach 
deren fruchtlosen Ablauf die Landesregierung 
dieses Mitglied (Ersatzmitglied) zu bestellen 
hat, ohne an einen Vorschlag gebunden zu 
sein. Die von der Landesregierung bestellten 
Mitglieder und Ersatzmitglieder sind auszu­
scheiden und für den Rest der Funktionsdauer 
durch neue zu ersetzen, wenn die V orausset­
zungen für ihre Bestellung nicht mehr ge­
geben sind.

(11) Die Dienstbeurteilungskommission und 
die Dienstbeurteilungsoberkommission für 
Landesbedienstete haben ihre Beschlüsse mit 
Stimmenmehrheit zu fassen. Hinsichtlich der 
Befangenheit gelten die Bestimmungen des 
§ 7 AVG. 1950.

(12) Die Mitglieder der Dienstbeurteilungs­
kommission und der Dienstbeurteilungsober­
kommission für Landesbedienstete sind in 
Ausübung dieses Amtes selbständig und un ­
abhängig.

§ 18
Beförderung

(1) Der Landesbeamte kann  befördert w e r­
den:
a) bei mindestens guter Dienstbeurteilung 

durch Ernennung auf einen Dienstposten 
der nächsthöheren Dienstklasse seiner V er­
wendungsgruppe ;

b) bei mindestens sehr guter Dienstbeurtei­
lung oder bei erfolgreicher Ablegung der 
Dienstprüfung mit überdurchschnittlichem 
Prüfungsergebnis ferner durch vorzeitige
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Einreihung in die nächsthöhere Gehalts­
stufe seiner Dienstklasse.
(2) Die Landesregierung hat die V oraus­

setzungen für die Beförderung von Landes­
beamten durch V erordnung festzusetzen. Sie 
hat hiebei auf die Dauer der Dienstzeit, auf 
die Beurteilung der Dienstleistung und bei 
Landesbeamten höherer Dienstklassen auch 
auf die Art der Verwendung Bedacht zu neh­
men. Ein Rechtsanspruch auf Beförderung kann 
aus dieser Verordnung nicht abgeleitet w er­
den.

(3) Beförderungen auf Dienstposten einer 
höheren Dienstklasse sind nur zum 1. Jänner 
und 1. Juli zulässig. Eine rückwirkende Beför­
derung auf einen Dienstposten einer höheren 
Dienstklasse ist rechtsunwirksam. Ferner ist 
eine Beförderung gemäß Abs. 1 lit. a auf einen im 
Dienstpostenplan nicht vorgesehenen Dienst­
posten unzulässig, außer wenn dafür ein im 
Dienstpostenplan vorgesehener Dienstposten 
einer höheren Dienstklasse desselben Dienst­
zweiges unbesetzt bleibt. Eine Beförderung 
gemäß Abs. 1 lit. b darf in ein und derselben 
Dienstklasse höchstens zweimal erfolgen.

(4) Die Beförderung des Landesbeamten ist 
unzulässig, solange er vom Dienst enthoben 
ist oder gegen ihn ein Dienststrafverfahren 
oder strafgerichtliches Verfahren läuft oder 
seine Bezüge auf Grund eines Dienststraf­
erkenntnisses vermindert sind.

§ 19
Überstellung in andere Verwendungsgruppen 

oder Dienstzweige
(1) Der Landesbeamte kann durch Ernen­

nung auf einen Dienstposten einer anderen 
Verwendungsgruppe oder eines anderen 
Dienstzweiges in diese Verwendungsgruppe 
oder diesen Dienstzweig überstellt  werden, 
wenn die hiefür in § 9 Abs. 1 und 2 und § 11 
festgelegten Voraussetzungen gegeben sind.

(2) Die Zulassung zu einer Dienstprüfung, 
von deren erfolgreicher Ablegung die Uber­
stellung in eine höhere Verwendungsgruppe 
oder in einen anderen Dienstzweig abhängt, 
darf einem Landesbeamten, der die allgemei­
nen Bedingungen für die Zulassung zu dieser 
Prüfung erfüllt, nicht verw eigert  werden. Aus 
der Ablegung einer solchen Prüfung kann ein 
Recht auf die Überstellung in die höhere V er­
wendungsgruppe oder in einen anderen 
Dienstzweig aber nicht abgeleitet werden.

(3) Die Überstellung des Landesbeamten 
in eine niedrigere Verwendungsgruppe ist 
nur mit seiner schriftlichen Zustimmung zu­
lässig. Dies gilt nicht, wenn die Überstellung 
des Landesbeamten in eine niedrigere V er­
wendungsgruppe auf Grund eines Dienststraf­
erkenntnisses durchzuführen ist.

(4) Die Überstellung in eine höhere V er­
wendungsgruppe ist unzulässig, solange der 
Landesbeamte vom Dienst enthoben ist oder 
gegen ihn ein Dienststrafverfahren oder straf­
gerichtliches Verfahren läuft oder seine Be­
züge auf Grund eines Dienststraferkenntnisses 
vermindert sind.

§ 20
Präsenzdienst beim Bundesheer

(1) Durch die Einberufung zum Präsenz­
dienst bleibt das Dienstverhältnis des Landes­
beamten in seinem Bestände unberührt. W äh ­
rend der Zeit der Dienstfreistellung aus A n­
laß des Präsenzdienstes ruhen jedoch die V er­
pflichtung des Landesbeamten zur Dienstlei­
stung und die Verpflichtung des Landes zur 
Zahlung jedweder aus dem Dienstverhältnis 
gebührenden Bezüge. Der Lauf von Fristen 
für die Geltendmachung von Ansprüchen aus 
dem Dienstverhältnis wird durch den Präsenz­
dienst gehemmt. Die Hemmung beginnt mit 
dem Tag, für den der Landesbeamte zum Prä­
senzdienst einberufen ist, und endet mit dem 
Tag seiner Entlassung aus dem Präsenzdiensr.

(2) Der Landesbeamte hat die Einberufung 
zum Präsenzdienst unter Angabe des Ortes 
und der Dauer der Präsenzdienstleistung 
innert sechs W erktagen  nach Zustellung des 
besonderen Einberufungsbefehles oder nach 
Bekanntmachung des allgemeinen Einberu­
fungsbefehles der Dienstbehörde zu melden. 
Liegen zwischen der Einberufung und dem A n­
tritt des Präsenzdienstes weniger als sechs 
W erktage, so ist die Meldung spätestens am 
Tage vor dem Antritt des Präsenzdienstes zu 
erstatten. Ist ein Landesbeamter aus Gründen, 
die nicht von ihm zu vertre ten  sind, an der 
rechtzeitigen Erstattung der Meldung v e rh in ­
dert, so hat er die Meldung unmittelbar nach 
Wegfall des Hinderungsgrundes nachzuholen.

(3) W ird die Dauer des Präsenzdienstes 
w ährend dessen Ableistung über das im Zeit­
punkt des Antrittes des Präsenzdienstes be­
kannte Ausmaß hinaus verlängert, so hat der 
Landesbeamte dies innerhalb von sechs W erk ­
tagen nach Kenntnis der V erlängerung der 
Dienstbehörde zu melden.

(4) Nach Beendigung des Präsenzdienstes 
hat der Landesbeamte den Dienst binnen sechs 
W erktagen  wieder anzutreten.

(5) Der Landesbeamte ist auf seinen Antrag 
für die Zeit der Teilnahme an einer Inspektion 
oder Instruktion auf Grund der wehrrecht­
lichen Vorschriften unter Fortzahlung der Be­
züge vom Dienst freizustellen.

§ 21
Enthebung vom Dienst

(1) Die Dienstbehörde hat den Landes­
beamten vom Dienst zu entheben, wenn sich
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der Landesbeamte Verfehlungen von solcher 
Art oder Schwere zuschulden kommen ließ 
oder derartiger Verfehlungen verdächtig ist, 
daß seine weitere Dienstleistung den In ter­
essen des Dienstes abträglich wäre.

(2) Solange ein Landesbeamter wegen eines 
gegen ihn anhängigen Strafgerichts- oder 
Dienststrafverfahrens vom Dienst enthoben 
ist, sind ihm die Bezüge nur zu zwei Drittel 
auszuzahlen. Die zurückbehaltenen Bezüge 
sind dem Landesbeamten nachträglich auszu­
zahlen, wenn das gegen ihn durchgeführte 
Verfahren nicht zu einer gerichtlichen Strafe 
oder zu einer schwereren Dienststrafe als zu 
einem Verweis geführt hat, sonst sind sie v e r­
fallen. Im übrigen hat die Enthebung vom 
Dienst eine Minderung der Bezüge mit A us­
nahme der Nebenbezüge nicht zur Folge. Der 
Lauf der Dienstzeit und die Vorrückung in 
höhere Bezüge wird durch sie in keinem  Fall 
gehemmt.

(3) Die Enthebung vom Dienst ist aufzu­
heben, wenn die Umstände, die sie veranlaßt 
haben, weggefallen sind, ohne zur Versetzung 
in den Ruhestand oder zur Auflösung des 
Dienstverhältnisses geführt zu haben.

§ 22
Zeitlicher Ruhestand

(1) Der Landesbeamte ist in den zeitlichen 
Ruhestand zu versetzen, wenn er schon ein 
Jahr  lang ununterbrochen oder im Verlaufe 
von höchstens drei Jahren  mit Unterbrechung 
von weniger als sechs M onaten insgesamt ein 
Jahr  lang dienstunfähig war, zu diesem Zeit­
punkt bereits Anspruch auf Ruhegenuß er­
worben hat und die Voraussetzungen für 
seine Versetzung in den dauernden Ruhestand 
nicht gegeben sind.

(2) Der Landesbeamte, der wegen Dienst­
unfähigkeit in den zeitlichen Ruhestand v e r ­
setzt worden ist, muß sich auf Verlangen und 
entsprechend den A nweisungen der Dienst­
behörde einer ärztlichen Untersuchung über 
die Fortdauer seiner Dienstunfähigkeit u n te r ­
ziehen.

(3) W enn die Gründe für seine Versetzung 
in den zeitlichen Ruhestand nicht mehr ge­
geben sind, hat der Landesbeamte einerseits 
die Pflicht, sich auf seinem früheren oder 
einem anderen gleichwertigen Dienstposten 
wieder verw enden  zu lassen, andererseits den 
Anspruch, auf eine solche Art wieder v e r­
w endet zu werden.

(4) Im zeitlichen Ruhestand gebührt dem 
Landesbeamten anstelle des Gehaltes der 
Ruhegenuß im gesetzlichen Ausmaß, wenn

er nicht durch Dienststraferkenntnis verm in­
dert ist.

(5) Die im zeitlichen Ruhestand zugebrachte 
Zeit ist für die Vorrückung in höhere Bezüge 
und für die Ruhegenußbemessung zur Hälfte 
bis zum Höchstausmaß von fünf Jah ren  anzu­
rechnen.

§ 23
Dauernder Ruhestand

(1) Der Landesbeamte tritt mit Ablauf des 
Jahres, in welchem er das 65. Lebensjahr voll­
endet, von Gesetzes wegen in den dauernden 
Ruhestand.

(2) Die Dienstbehörde kann  dem Übertritt 
des Landesbeamten in den dauernden Ruhe­
stand mit dessen Zustimmung über den im 
Abs. 1 genannten Zeitpunkt aufschieben, wenn 
ein dringender dienstlicher Bedarf hiefür ge­
geben ist.

(3) Der Landesbeamte ist, soweit nicht § 26 
Abs. 1 Anwendung findet, in den dauernden 
Ruhestand zu versetzen:
a) wenn seine letzten zwei Dienstbeurteilun­

gen auf „nicht genügend" gelautet haben 
und die letzte Dienstbeurteilung nicht län­
ger als ein Jah r  zurückliegt;

b) wenn er das 60. Lebensjahr vollendet hat 
und bleibend unfähig ist, seinen Dienst­
posten ordnungsgemäß zu versehen;

c) wenn er nach Vollendung seines 60. 
Lebensjahres, oder nachdem er bereits seit 
fünf Jahren  in den zeitlichen Ruhestand 
versetzt ist, darum ansucht.
(4) Der Landesbeamte kann in den dauern­

den Ruhestand versetzt werden:
a) wenn er das 60. Lebensjahr überschritten 

hat und entweder schon Anspruch auf den 
vollen Ruhegenuß besitzt oder sich schon 
im zeitlichen Ruhestand befindet;

b) nach dem 31. Dezember des Jahres, in w el­
chem er das 65. Lebensjahr vollendet, wenn 
sein Übertritt in den dauernden Ruhestand 
ohne bestimmte Zeitangabe aufgeschoben 
worden ist.
(5) W enn die Versetzung des Landesbeam­

ten in den dauernden Ruhestand gemäß Abs. 3 
lit. a und b oder Abs. 4 in Aussicht genom­
men wird, so ist er hievon unter Bekanntgabe 
der Gründe schriftlich mit dem Bemerken zu 
verständigen, daß es ihm freisteht, binnen 
zwei Wochen etwaige Einwendungen vorzu­
bringen.

(6) Die Versetzung eines Landesbeamten in 
den dauernden Ruhestand ist ohne weiteres 
Verfahren durchzuführen, wenn in einem 
Dienststraferkenntnis auf seine Versetzung in 
den dauernden Ruhestand erkannt worden ist.
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§ 24
Auflösung des Dienstverhältnisses

(1) Das Dienstverhältnis des Landesbeam­
ten wird aufgelöst durch
a) den Tod,
b) den Verlust der österreichischen Staats­

bürgerschaft,
c) den Austritt,
d) die Ausscheidung,
e) die Entlassung.

(2) W enn das Dienstverhältnis aufgelöst 
wird, ist dem Landesbeamten auf Verlangen 
ein schriftliches Zeugnis über Art und Dauer 
seiner Dienstleistung auszustellen.

(3) Mit der Auflösung des Dienstverhält­
nisses verliert der Landesbeamte für sich und 
seine Angehörigen alle mit dem Dienstverhält­
nis verbundenen Rechte, soweit in diesem Ge­
setz nichts anderes bestimmt ist.

§ 25 
Austritt

(1) Der Landesbeamte kann  ohne Angabe 
von Gründen den Austritt aus dem Dienstver­
hältnis erklären, soweit er nicht eine ent­
gegenstehende Verpflichtung übernommen hat. 
Diese Erklärung bedarf zu ihrer Rechtswirk­
samkeit der Schriftform und der Annahme 
durch die Dienstbehörde. Diese Annahme darf 
nur dann verweigert werden, wenn gegen den 
Landesbeamten ein Dienststrafverfahren ein­
geleitet oder einzuleiten ist oder wenn der 
Landesbeamte aus dem Dienstverhältnis mit 
Geldverpflichtungen belastet ist. Sie kann an 
die Bedingung der ordnungsgemäßen Amts­
übergabe geknüpft werden.

(2) Die A ustrittserklärung gilt als ange­
nommen, wenn die Annahme nicht binnen vier 
Wochen verweigert wird.

§ 26
Ausscheidung, Entlassung

(1) Der Landesbeamte ist aus dem Dienst­
verhältnis auszuscheiden, wenn die V oraus­
setzungen für seine Versetzung in den zeit­
lichen oder dauernden Ruhestand eintreten, 
noch ehe er den Anspruch auf Ruhegenuß er­
worben hat.

(2) Die Entlassung des Landesbeamten ist 
ohne weiteres Verfahren durchzuführen:
a) wenn er strafgerichtlich verurte ilt  wird und 

diese Verurteilung nach den bestehenden 
Gesetzen den Verlust eines öffentlichen 
Amtes unmittelbar zur Folge hat;

b) wenn gegen ihn ein auf Entlassung lauten­
des Dienststraferkenntnis ergangen ist.

(3) Die Ausscheidung wird mit der Zustel­
lung der Ausscheidungsverfügung rechtswirk­
sam, die Entlassung tritt mit der Rechtswirk­
samkeit des Strafurteiles oder des Dienst­
straferkenntnisses ein.

2. Abschnitt
Pflichten der Landesbeamten

§ 27
Allgem eine Dienstpflichten

(1) Der Landesbeamte hat die Geschäfte 
des Dienstzweiges, in dem er verw endet wird, 
unter Beachtung der bestehenden Rechtsvor­
schriften mit Sorgfalt, Fleiß und Unparteilich­
keit zu besorgen.

(2) Der Landesbeamte ist verpflichtet, die in 
seinen Aufgabenkreis fallenden Dienstleistun­
gen auch außerhalb des Dienstortes zu v e r ­
richten.

(3) Der Landesbeamte kann, wenn es im 
Interesse des Dienstes gelegen ist, einer an­
deren Dienststelle zur Dienstleistung zuge­
wiesen werden. Erfolgt die Dienstzuweisung 
auf Dauer, liegt eine Versetzung, erfolgt sie 
nur vorübergehend, liegt eine Dienstzuteilung 
vor. Eine Dienstzuteilung darf höchstens bis 
zur Dauer von sechs M onaten angeordnet 
werden. Eine darüber hinausgehende Dienst­
zuteilung ist nur zulässig, wenn der Landes­
beamte ihr zustimmt oder wenn auf andere 
Weise die Aufrechterhaltung des Dienstbe­
triebes nicht gewährleistet werden kann. Die 
Dienstzuteilung kann auch in der W eise v e r ­
fügt werden, daß der Landesbeamte unbe­
schadet seiner Verwendung bei der bisheri­
gen Dienststelle für einen Teil der Arbeitszeit 
einer anderen Dienststelle zur Dienstleistung 
zugewiesen wird.

(4) Bei einer Dienstzuweisung sind die pe r­
sönlichen, familiären und sozialen V erhält­
nisse des Landesbeamten zu berücksichtigen.

§ 28
W eisungsgebundenheit

Nach Art. 20 des Bundes-Verfassungsgeset- 
zes in der Fassung von 1929 ist der Landes­
beamte an die dienstlichen W eisungen der ihm 
Vorgesetzten Organe gebunden und diesen 
für seine amtliche Tätigkeit verantwortlich. Er 
kann  die Befolgung einer W eisung ablehnen, 
wenn die W eisung entweder von einem unzu­
ständigen Organ erteilt wurde oder deren Be­
folgung gegen strafgesetzliche Vorschriften 
verstoßen würde.
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§ 29
Amtsverschwiegenheit

(1) Nach Art. 20 des Bundes-Verfassungs- 
gesetzes in der Fassung von 1929 ist der Lan­
desbeamte, soweit gesetzlich nichts anderes b e ­
stimmt ist, zur Verschwiegenheit über alle 
ihm ausschließlich aus seiner amtlichen Tätig­
keit bekannt gewordenen Tatsachen verpflich­
tet, deren Geheimhaltung im Interesse einer 
Gebietskörperschaft oder der Parteien ge ­
boten ist.

(2) Der Landesbeamte hat insbesondere 
auch über jene ihm in Ausübung seines Dien­
stes oder auf Grund seiner amtlichen Stellung 
bekannt gewordenen Angelegenheiten, die 
ihm ausdrücklich als vertraulich bezeichnet 
worden sind, gegen jedermann, dem er nicht 
amtlich zur Mitteilung verpflichtet ist, 
strengste Verschwiegenheit zu beobachten.

(3) Die Verpflichtung zur Amtsverschwie­
genheit besteht auch im Ruhestand sowie nach 
Auflösung des Dienstverhältnisses unverän­
dert fort.

(4) Der Landesbeamte kann von der Dienst­
behörde im einzelnen Fall oder für mehrere 
gleichgeartete Fälle von der Verpflichtung zur 
Amtsverschwiegenheit entbunden werden.

(5) Der Landesbeamte bedarf der Zustim­
mung der Dienstbehörde, wenn er in Presse, 
öffentlichen Versammlungen, Rundfunk oder 
vor Zeitungsberichterstattern zur Verwaltung 
des Landes Stellung nehmen will. Dies bezieht 
sich nicht auf die Ausübung eines Mandates 
in einem allgemeinen V ertre tungskörper so­
wie auf die Bewerbung um ein Mandat. Die 
Zustimmung kann  im einzelnen Fall oder für 
mehrere gleichgeartete Fälle erteilt werden. 
Sie ist zu versagen, wenn eine Beeinträch­
tigung der Interessen des Landes zu erwarten 
ist.

§ 30 
Haftung

Für den Schaden, den der Landesbeamte 
als Organ des Landes durch ein rechtswidriges 
V erhalten  verursacht, haftet er nach den auf 
Grund des Art. 10 Abs. 1 Z. 6 bzw. Art. 23 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 erlassenen bundesgesetzlichen Be­
stimmungen.

§ 31
Arbeitszeit

(1) Der Landesbeamte hat die festgesetzte 
Arbeitszeit einzuhalten.

(2) Die Arbeitszeit ist von der Landesregie­
rung unter Berücksichtigung des Arbeitsanfal­
les, der Leistungsfähigkeit der Landesbedien­

steten und der im sonstigen öffentlichen 
Dienst üblichen Arbeitszeit durch Verordnung 
festzusetzen.

(3) An Sonn- und Feiertagen hat die Dienst­
leistung in der Regel zu entfallen. Als Feier­
tage im Sinne dieses Gesetzes gelten: 1. J ä n ­
ner, 6. Jänner, Ostermontag, 1. Mai, Christi 
Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, 
15. August, 26. Oktober, 1. November, 8. De­
zember, 25. Dezember, 26. Dezember, ferner 
für Landesbeamte, die den evangelischen Kir­
chen AB und HB, der Altkatholischen Kirche 
oder der Methodistenkirche angehören, der 
Karfreitag. Landesbeamte evangelischen Be­
kenntnisses sind überdies am Reformations­
fest vom Dienst befreit.

(4) Die Landesregierung kann aus beson­
deren Anlässen bis zu fünf Tage im Jahr  
durch Verordnung dienstfrei erklären. Solche 
V erordnungen sind im Amtsblatt für das Land 
Vorarlberg kundzumachen.

(5) Zur Erledigung dringender Amtsge­
schäfte kann der Landesbeamte von seinem 
Vorgesetzten vorübergehend auch über die 
regelmäßige Arbeitszeit hinaus herangezogen 
werden. Weibliche Landesbeamte dürfen je ­
doch während ihrer Schwangerschaft oder so­
lange sie ihr Kind stillen, nicht über die regel­
mäßige Arbeitszeit hinaus beschäftigt werden.

§ 32
Abwesenheit vom Dienst

(1) Ist der Landesbeamte am Dienst v e r­
hindert, so hat er dies seinem unmittelbaren 
Vorgesetzten sobald als möglich unter Angabe 
des Grundes anzuzeigen.

(2) W enn die Dienstverhinderung durch 
Krankheit verursacht ist, ha t der Landesbe­
amte seine Dienstunfähigkeit durch ein ärzt­
liches Zeugnis nachzuweisen, w enn es die 
Dienstbehörde verlangt oder wenn die Dienst­
verhinderung länger als drei Arbeitstage 
dauert.

(3) W enn  die Abwesenheit vom Dienst 
nicht durch Krankheit oder andere zwingende 
Umstände gerechtfertigt oder als Erholungs­
urlaub oder Sonderurlaub bewilligt ist, aber 
noch nicht länger als einen Tag gedauert  hat, 
so hat der Landesbeamte die versäumte 
Dienstleistung nach W eisung seines V orge­
setzten binnen einer Woche nachzuholen.

(4) Hat eine ungerechtfertigte Abwesenheit 
vom Dienst schon länger als einen Tag ge­
dauert, so verliert der Landesbeamte für die 
weitere  Dauer derselben den Anspruch auf 
seine Bezüge. Es kann  jedoch auch in diesem 
Falle anstelle des Gehaltsabzuges die Nach­
holung der versäum ten  Dienstleistung oder



die Anrechnung der versäum ten Diensttage 
auf den etwa noch nicht verbrauchten Er­
holungsurlaub bewilligt werden.

(5) Für die Dauer einer durch Haft ve ru r­
sachten Dienstverhinderung sind dem Landes­
beamten die Bezüge nur zu zwei Drittel aus­
zuzahlen. Die zurückbehaltenen Bezüge sind 
dem Landesbeamten nachträglich auszuzahlen, 
wenn das Verfahren, in dessen Zuge Unter­
suchungshaft verhängt worden ist, weder zu 
einer gerichtlichen Strafe noch zu einer schwe­
reren Dienststrafe als zu einem Verweis ge­
führt hat oder eine andere Haft nicht selbst 
verschuldet war; sonst sind sie verfallen.

(6) Die in diesem Gesetz für den Fall einer 
Dienstpflichtverletzung vorgesehenen weiteren 
dienstrechtlichen Maßnahmen werden durch 
die Bestimmungen der Abs. 3 bis 5 nicht be­
rührt.

§ 33
Nebenbeschäftigung

(1) Ein Landesbeamter darf neben seinen 
Amtsgeschäften keine Tätigkeiten ausüben, 
die seiner dienstlichen Stellung widerstreiten 
oder ihn in der vollständigen und genauen 
Erfüllung seiner Dienstpflichten beeinträch­
tigen oder die Vermutung der Befangenheit 
in Ausübung seines Dienstes hervorrufen kön ­
nen. Im Zweifelsfalle ist die Entscheidung der 
Dienstbehörde einzuholen.

(2) Jede erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung 
ist der Dienstbehörde schriftlich zu melden. 
Die Dienstbehörde hat die Nebenbeschäftigung 
zu untersagen, wenn diese den Bestimmungen 
des Abs. 1 widerspricht. Die Untersagung muß 
binnen sechs Wochen nach überreichen der 
Meldung dem Landesbeamten bekanntgegeben 
werden. Erfolgt innerhalb dieser Frist keine 
Untersagung oder erklärt die Dienstbehörde 
schon früher, daß gegen die Nebenbeschäf­
tigung aus den Gründen des Abs. 1 keine Be­
denken obwalten, so kann die Nebenbeschäf­
tigung ausgeübt werden.

(3) Nebenbeschäftigungen gelten als er­
werbsmäßig, wenn die daraus zu erwartenden 
Einkünfte oder sonstigen wirtschaftlichen V or­
teile im Jah r  10 v. H. der Jahresbezüge des 
Landesbeamten, mindestens aber 10.000 S 
übersteigen. Einkünfte oder sonstige w irt­
schaftliche Vorteile aus m ehreren N ebenbe­
schäftigungen sind dabei zusammenzurechnen.

(4) Kein Landesbeamter darf in Angelegen­
heiten, die mit seinen Dienstobliegenheiten im 
Zusammenhang stehen, ohne Bewilligung der 
Dienstbehörde außergerichtlich ein Sachver­
ständigengutachten abgeben. Diese Bewilli­
gung ist zu erteilen, wenn mit Rücksicht auf 
Gegenstand und Zweck des Gutachtens sowie

Stellung und W irkungskreis des Landesbeam­
ten eine Gefährdung dienstlicher Interessen 
ausgeschlossen ist. Auch die Tätigkeit als ge­
richtlicher Sachverständiger kann dem Lan­
desbeamten von seiner Dienstbehörde un te r ­
sagt werden, wenn sie mit der Erfüllung sei­
ner Dienstpflichten nicht mehr vereinbar ist.

§ 34
Wohnsitz

Der Landesbeamte hat seinen Wohnsitz so 
zu wählen, daß er in der Erfüllung seiner 
Dienstpflichten nicht behindert ist. Er kann 
aus der Lage seines Wohnsitzes, abgesehen 
vom Ersatz der Fahrtkosten (§ 68), keinen 
Anspruch auf Begünstigung im Dienst ableiten.

§ 35
Dienstkleidung, Dienstabzeichen

(1) Die Dienstbehörde kann bestimmen, daß 
der Landesbeamte eine Dienstkleidung oder 
ein Dienstabzeichen zu tragen hat, wenn es 
zweckmäßig ist, daß er in der Öffentlichkeit 
als Organ des Landes erkennbar ist.

(2) Dienstkleidung oder Dienstabzeichen 
sind dem Landesbeamten nach Maßgabe des 
dienstlichen Bedarfes vom Land beizustellen.

§ 36
Erhaltung der Dienstfähigkeit

Der Landesbeamte ist verpflichtet, auf die 
Erhaltung seiner Dienstfähigkeit zu achten 
und sich auf Anordnung der Dienstbehörde 
einer fachärztlichen Untersuchung zu un te r­
ziehen, soweit sie ihm zugemutet werden 
kann.

§ 37
Persönliches Verhalten

(1) Der Landesbeamte hat gegenüber sei­
nen Vorgesetzten, seinen M itarbeitern und 
den Parteien den gebotenen Anstand zu w ah­
ren. In dienstlichen Anliegen hat er den Par­
teien im Rahmen der Gesetze hilfsbereit en t­
gegenzukommen.

(2) Der Landesbeamte hat im Dienst und 
außer Dienst alles zu vermeiden, was die Ach­
tung und das Vertrauen, die seiner Stellung 
entgegengebracht werden, untergraben müßte. 
Dies gilt sinngemäß auch für den Ruhestand.

(3) Dem Landesbeamten ist es insbesondere 
verboten, sich oder seinen Angehörigen un ­
mittelbar oder mittelbar mit Rücksicht auf die 
Amtsführung Geschenke oder sonstige V or­
teile zuwenden oder zusichern zu lassen.

(4) Die Annahme von Ehrengeschenken und 
Ehrenzeichen, die mit der dienstlichen Tätig­
keit im Zusammenhang stehen, hat der Lan-
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desbeamte der Dienstbehörde innert eines 
Monates mitzuteilen.

(5) Zuwendungen von geringem Wert, wie 
sie insbesondere aus Anlaß des W eihnachts­
und Neujahrsfestes üblich sind, dürfen mit 
Bewilligung der Dienstbehörde angenommen 
werden. Die Bewilligung ist zu versagen, 
wenn Nachteile für die Ausübung des Dien­
stes zu erwarten  sind.

§ 38
Anbringen dienstlicher und dienstrechtlicher 

Art

(1) Der Landesbeamte hat unbeschadet der 
Bestimmung des § 3 Abs. 1 lit. b alle Anlie­
gen, Vorstellungen und Beschwerden in 
dienstlichen oder sein Dienstverhältnis be­
rührenden persönlichen Angelegenheiten im 
Dienstweg vorzubringen. Diese Verpflichtung 
besteht jedoch nicht, wenn die Einhaltung des 
Dienstweges dem Landesbeamten nicht zumut­
bar ist.

(2) Die Landesbeamten und ihre H inter­
bliebenen haben alle für das Dienst-, Ruhe­
stands- oder Versorgungsverhältnis bedeut­
samen Umstände unverzüglich der Dienstbe­
hörde schriftlich anzuzeigen. Bedeutsame Um­
stände sind insbesondere die Verlegung des 
Wohnsitzes, die Eheschließung, der Zuwachs 
und das Ausscheiden versorgungsberechtigter 
Familienangehöriger, ferner bei Landesbeam­
ten des Dienststandes die Änderung des Re­
ligionsbekenntnisses, der Eintritt einer V er­
wandtschaft oder Schwägerschaft gemäß § 10 
Abs. 4 sowie bei weiblichen Landesbeamten 
der Eintritt ihrer Schwangerschaft, sobald 
ihnen diese bekannt ist.

§ 39
Diensterfindungen

Gemäß §§ 6 bis 19 des Patentgesetzes 1970, 
BGBl. Nr. 259/1970, kann das Land Erfindun­
gen seiner Dienstnehmer, die gemäß § 7 Abs. 3 
des vorbezeichneten Gesetzes als Diensterfin­
dungen zu gelten haben, oder das Benützungs­
recht an solchen Erfindungen unter bestimm­
ten Voraussetzungen und Gegenleistungen für 
sich in Anspruch nehmen, wenn dies in einem 
Kollektivvertrag festgelegt oder mit schrift­
lichem Einzelvertrag zwischen ihr und dem 
Dienstnehmer vereinbart ist oder wenn das 
zwischen ihr und dem Dienstnehmer be­
stehende Dienstverhältnis ein öffentlich-recht­
liches ist. Die Inanspruchnahme einer Dienst­
erfindung eines Landesbeamten hat mit Be­
scheid der Landesregierung zu erfolgen.

3. Abschnitt
Rechte der Landesbeamten

§ 40
Dienstrang

(1) Der Dienstrang wird durch die Dauer 
der innerhalb derselben Verwendungsgruppe 
und Dienstklasse zurückgelegten Dienstzeit 
bestimmt. Hiebei sind Zeiträume, die für die 
Vorrückung in höhere Bezüge nicht anrechen­
bar sind, nicht zu berücksichtigen.

(2) Insoweit sich nicht schon hieraus eine 
bestimmte Rangfolge ergibt, sind für deren 
Beurteilung der Reihe nach folgende Umstände 
maßgebend:
a) das Rangverhältnis in der nächstniedrige­

ren Dienstklasse derselben Verwendungs- 
gruppe;

b) das Lebensalter.

§ 41
Amtstitel

(1) Der Landesbeamte führt einen Amts­
titel. Die Amtstitel sind durch Verordnung der 
Landesregierung festzusetzen.

(2) Der Landesbeamte des Ruhestandes 
führt den Amtstitel mit dem Zusatz „i. R." (im 
Ruhestand).

§ 42
Dienstbezüge, Ruhe- und Versorgungsgenüsse

Der Landesbeamte hat Anspruch auf Dienst­
bezüge und erwirbt mit der Aufnahme in das 
Beamtenverhältnis Anwartschaft auf Ruhe­
genuß für sich und Versorgungsgenüsse für 
seine Hinterbliebenen nach Maßgabe dieses 
Gesetzes.

§ 43
Erholungsurlaub

(1) Dem Landesbeamten gebührt in jedem 
Kalenderjahr (Urlaubsjahr) unbeschadet der 
Bestimmung des Abs. 3 ein Erholungsurlaub 
im folgenden Ausmaß:
bis zum vollendeten 25. Lebensjahr

18 Arbeitstage
vom vollendeten 25. Lebensjahr an

22 Arbeitstage
vom vollendeten 30. Lebensjahr an

24 Arbeistage
vom vollendeten 35. Lebensjahr an

26 Arbeistage.
(2) Das Urlaubsausmaß erhöht sich

a) auf 32 Arbeitstage für Landesbeamte, d e ­
ren Gehalt im Laufe des Urlaubsjahres die 
Höhe des Gehaltes der 3. Gehaltsstufe der 
Dienstklasse V erreicht oder die das 45. Le­
bensjahr vollendet haben,
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b) um vier Arbeitstage für Landesbeamte, de­
ren Tätigkeit mit besonderen gesundheit­
lichen Gefahren verbunden ist, z. B. solche, 
die vornehmlich mit der Untersuchung, Be­
handlung und Bekämpfung der Tuberkulose 
beschäftigt sind oder mit tuberkulösem 
Infektionsmaterial arbeiten, radiologisch­
technische Assistentinnen u. a.,

c) für Landesbeamte bei einer infolge Kriegs­
beschädigung, Arbeitsinvalidität, Unfall­
verletzung oder sonstiger Invalidität be­
stehenden Erwerbsminderung von minde­
stens
70 v. H. um sechs Arbeitstage,
50 v. H. um vier Arbeitstage,
30 v. H. um zwei Arbeitstage.
(3) Steht ein Landesbeamter w ährend eines 

Urlaubsjahres nicht ununterbrochen in einem 
Dienstverhältnis zum Land, so beträgt der Ur­
laub, soweit er noch nicht verbraucht worden 
ist, für jeden vollen Monat der Dienstzeit ein 
Zwölftel des in den Abs. 1 und 2 festgesetzten 
Ausmaßes. Dies gilt sinngemäß bei Ableistung 
des Präsenzdienstes oder wenn ein Sonder­
urlaub unter Entfall der Bezüge und Nicht­
anrechnung auf den Lauf der Dienstzeit und 
für die Vorrückung in höhere Bezüge gewährt 
wurde. Die sich bei der Berechnung des Ur­
laubsausmaßes ergebenden Teile von Urlaubs­
tagen sind auf volle Urlaubstage aufzurunden.

(4) Der Anspruch auf das höhere Urlaubs­
ausmaß ist gegeben, wenn die vorausgesetzte 
Altersstufe im Verlaufe des Urlaubsjahres er­
reicht wird.

(5) Die Zeit, während der ein Landesbeam­
ter wegen Krankheit oder Unfall an der 
Dienstleistung verhindert w ar oder nach ärzt­
lichem Zeugnis verhindert gewesen wäre, 
wenn er sich nicht im Erholungsurlaub befun­
den hätte, ist auf den Erholungsurlaub nicht 
anzurechnen.

(6) Die Urlaubszeit ist nach Zulässigkeit 
des Dienstes und nach A nhören des Landes­
beamten festzusetzen. Die festgesetzte Urlaubs­
zeit ist von der Dienstbehörde abzuändern, 
wenn sich nachträglich ergibt, daß zu dieser 
Zeit die Anwesenheit des Landesbeamten am 
Dienstort aus dienstlichen Gründen unbedingt 
erforderlich ist. Der Landesbeamte hat A n­
spruch auf Ersatz allfälliger Reiseauslagen, 
w enn er vorzeitig vom Erholungsurlaub 
zurückberufen wird. Dem Landesbeamten g e ­
bührt, soweit nicht zwingende dienstliche 
Interessen entgegenstehen, die Hälfte des 
Urlaubsausmaßes ungeteilt.

(7) Der Erholungsurlaub ist bis Ende April 
des folgenden Kalenderjahres zu verbrauchen. 
W enn der Landesbeamte den Erholungsurlaub 
bis zu diesem Zeitpunkt aus diestlichen In ter­

essen nicht nehmen konnte, hat die Dienst­
behörde auf Antrag des Landesbeamten die 
Frist für den Verbrauch des Erholungsurlau­
bes für einen angemessenen Zeitraum, läng­
stens jedoch bis 31. Dezember des betreffen­
den Kalenderjahres, zu verlängern. Nicht 
rechtzeitig verbrauchter Erholungsurlaub v e r ­
fällt ohne Anspruch auf Entschädigung, soweit 
im Abs. 8 nichts anderes bestimmt ist.

(8) Bei Auflösung des Dienstverhältnisses, 
ausgenommen den Fall der Entlassung, ge­
bührt dem Landesbeamten eine Abfindung 
des ihm noch zustehenden Erholungsurlaubes, 
wenn der Landesbeamte aus dienstlichen 
Gründen verhindert  war, den Erholungsurlaub 
bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses zu 
verbrauchen. Die Urlaubsverhinderung aus 
dienstlichen Gründen ist dem Landesbeamten 
schriftlich bekanntzugeben. Die Abfindung des 
Erholungsurlaubes beträgt für jeden nicht v e r­
brauchten Urlaubstag ein Dreißigstel des letz­
ten vollen Monatsbezuges.

§ 44
Sonderurlaub

(1) Bei Vorliegen berücksichtigungswürdi­
ger Umstände kann  dem Landesbeamten bis 
zum Höchstausmaß von acht Arbeitstagen im 
Jah r  Sonderurlaub gewährt werden, ohne daß 
dadurch der Anspruch des Landesbeamten auf 
die Bezüge oder auf den Erholungsurlaub be ­
einträchtigt wird.

(2) Die Gewährung eines längeren Sonder­
urlaubes bedarf der Schriftform. Sie kann an 
die Bedingung geknüpft werden, daß für die 
Dauer desselben die Bezüge entfallen und der 
Lauf der Dienstzeit und die Vorrückung in 
höhere Bezüge gehemmt sind. Sie ist an diese 
Bedingung zu knüpfen, wenn der Sonder­
urlaub schon ein Jahr  gedauert hat, es sei 
denn, daß die weitere Beurlaubung im In ter­
esse des Landes liegt. Mehrere Sonderurlaube 
gelten für die Berechnung der e injährigen Ur­
laubsdauer als einer, solange sie nicht durch 
eine Dienstleistung unterbrochen werden, die 
mindestens halb so lang ist als der unmittel­
bar vorangehende Sonderurlaub.

(3) Weiblichen Landesbeamten ist auf ihr 
Verlangen im Anschluß an die Schutzfrist nach 
der Niederkunft ein Sonderurlaub bis zum 
Ablauf eines Jahres  nach ihrer Entbindung zu 
gewähren. Dasselbe gilt, wenn weibliche Lan­
desbeamte anschließend an die Schutzfrist 
einen Erholungsurlaub verbraucht haben oder 
durch Krankheit oder Unfall an der Dienst­
leistung verhindert waren. Für die Dauer die­
ses Sonderurlaubes entfallen die Bezüge.

(4) Dem Landesbeamten ist auf Antrag  für 
die Dauer eines Kuraufenthaltes Sonderurlaub
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zu gewähren, wenn die Kur notwendig ist. 
Diese Notwendigkeit ist jedenfalls gegeben, 
wenn
a) ein Sozialversicherungsträger oder ein Lan­

desinvalidenamt die Kosten der Kur trägt 
oder einen Kurkostenbeitrag leistet und

b) die Kur in der Benützung einer M ineral­
quelle oder eines Moorbades oder im Auf­
enthalt in einem vorgeschriebenen Klima 
oder in der therapeutischen Anwendung 
von kaltem W asser besteht und ärztlich 
überwacht wird.
(5) Dem Landesbeamten ist auf Antrag 

auch für die Dauer der Unterbringung in 
einem Genesungsheim Sonderurlaub zu ge­
währen, wenn der Landesbeamte zur völligen 
Herstellung der Gesundheit von einem Sozial­
versicherungsträger oder einem Landesinvali­
denamt nach einem chirurgischen Eingriff oder 
nach einer schweren Erkrankung in ein Ge­
nesungsheim eingewiesen wird und die Ko­
sten des Aufenthaltes im Genesungsheim vom 
Sozialversicherungsträger oder vom Landes­
invalidenamt getragen werden.

§ 45
Dienstfreistellung bestimmter Organe

(1) Der Landesbeamte ist vom Dienst frei­
gestellt, soweit dies notwendig ist
a) zur Ausübung eines Mandates im N atio­

nalrat, Bundesrat, Landtag oder in der Ge­
m eindevertretung oder

b) zur Erfüllung der Aufgaben als Bundes­
präsident, Mitglied der Bundesregierung, 
Präsident oder Vizepräsident des Rech­
nungshofes, Staatssekretär, Landeshaupt-

• mann, Mitglied der Landesregierung, Bür­
germeister oder Mitglied eines Gemeinde­
vorstandes.
(2) W ährend der Dienstfreistellung gemäß 

Abs. 1 sind der Lauf der Dienstzeit und die 
Vorrückung in höhere Bezüge nicht gehemmt. 
Bei Landesbeamten, die zur Gänze vom Dienst 
freigestellt sind, ist für die Beförderung in 
höhere Dienstklassen die vor der Dienstfrei­
stellung ausgeübte Dienstleistung und die 
Dienstbeurteilung für diese Tätigkeit maß­
gebend.

(3) Die dem Landesbeamten nach diesem 
Gesetz gebührenden Dienstbezüge sind w äh­
rend der Dienstfreistellung, solange ihm die 
Bezüge eines vollbeschäftigten Mitgliedes der 
Landesregierung oder eines vollbeschäftigten 
Bürgermeisters zukommen, zu zwei Drittel, 
und solange ihm die Bezüge des Bundespräsi­
denten, eines Mitgliedes der Bundesregierung, 
des Präsidenten oder Vizepräsidenten des

Rechnungshofes, eines Staatssekretärs oder 
des Landeshauptmannes zukommen, zur 
Gänze stillzulegen.

(4) Dem Landesbeamten ist auf sein A n­
suchen die zur Bewerbung um die W ahl zum 
Bundespräsidenten oder zur Bewerbung um 
ein M andat im Nationalrat, im Landtag oder 
in der Gemeindevertretung oder zur Betäti­
gung als Mitglied der Personalvertretung der 
Landesbediensteten erforderliche freie Zeit 
ohne Kürzung der Bezüge zu gewähren.

§ 46
Dienstfreistellung von weiblichen Beamten

(1) Weibliche Landesbeamte sind in den 
letzten sechs Wochen vor der voraussicht­
lichen Niederkunft vom Dienst freizustellen. 
Die Sechswochenfrist ist auf Grund eines ärzt­
lichen Zeugnisses über den voraussichtlichen 
Zeitpunkt der Niederkunft zu berechnen. Er­
folgt die Niederkunft zu einem früheren oder 
späteren Zeitpunkt, so verkürzt oder ver län ­
gert sich diese Frist entsprechend. Weibliche 
Landesbeamte sind verpflichtet, einen Monat 
vor dem Beginn der Sechswochenfrist die 
Dienstbehörde auf den Beginn derselben auf­
merksam zu machen.

(2) ü b e r  die Vorschrift des Abs. 1 hinaus 
sind weibliche Landesbeamte, die sich im Zu­
stand der Schwangerschaft befinden, auch 
dann vom Dienst freizustellen, wenn nach 
einem von ihnen vorgelegten Zeugnis eines 
Amtsarztes Leben oder Gesundheit von  M ut­
ter und Kind bei Fortdauer der Beschäftigung 
gefährdet wäre.

(3) Weibliche Landesbeamte sind bis zum 
Ablauf von sechs Wochen nach ihrer Nieder­
kunft vom Dienst freizustellen. Diese Frist 
verlängert  sich für stillende M ütter auf acht 
Wochen und für M ütter nach Frühgeburten 
auf zwölf Wochen. Ist eine Verkürzung der 
Sechswochenfrist vor der Entbindung einge­
treten, so verlängert sich die sechs- bzw. acht
wöchige Schutzfrist nach der Entbindung in 
dem Ausmaß, das notwendig ist, um der M ut­
ter eine Schutzfrist vor und nach der Entbin­
dung von insgesamt nicht weniger als zwölf 
Wochen zu gewährleisten.

(4) Uber die im Abs. 3 festgesetzten Fristen 
hinaus sind weibliche Landesbeamte nach 
ihrer Niederkunft so lange vom Dienst frei­
zustellen, als sie nach einem von ihnen vo r­
gelegten ärztlichen Zeugnis arbeitsunfähig 
sind.

(5) Weiblichen Landesbeamten ist auf V er­
langen die zum Stillen ihrer Kinder erforder­
liche Zeit freizugeben.
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§ 47
Beschäftigungsbeschränkungen

Weibliche Landesbeamte dürfen während 
ihrer Schwangerschaft und bis zum Ablauf von 
zwölf Wochen nach ihrer Niederkunft nicht 
mit schweren körperlichen Arbeiten und nicht 
mit solchen Arbeiten beschäftigt werden, die 
nach der Art des Arbeitsvorganges oder der 
verw endeten  Arbeitsstoffe oder -geräte für 
ihren Organismus oder für das werdende Kind 
schädlich sind oder bei denen sie mit Rück­
sicht auf ihre Schwangerschaft besonderen 
Unfallsgefahren ausgesetzt sind.

4. Abschnitt
Bezüge, Allgem eine Bestimmungen

§ 48
Anfall, Auszahlung und Einstellung 

der Bezüge

(1) Der Anspruch auf die dem Landesbeam­
ten und seinen Hinterbliebenen nach diesem 
Gesetz gebührenden Bezüge entsteht, soweit 
in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, 
mit dem Beginn des Tages, an dem die bezüg­
liche dienstrechtliche Verfügung rechtswirk
sam wird oder das maßgebende Ereignis s ta tt­
findet, der Anspruch auf die fortlaufenden V er­
sorgungsgenüsse aber mit dem Ersten des auf 
den Tod des Landesbeamten folgenden M o­
nats. W enn der Anspruch auf Veränderungen 
im Familienstand beruht und diese V erände­
rungen der Dienstbehörde nicht binnen Mo­
natsfrist angezeigt werden, entsteht der A n­
spruch mit dem Beginn des Tages, an w el­
chem diese Anzeige nachgeholt wird.

(2) Die fortlaufenden Bezüge sind jeweils 
am Monatsersten oder, wenn dieser Tag kein 
Arbeitstag ist, am vorhergehenden Arbeitstag 
im vorhinein auszuzahlen. Bezüge, auf welche 
der Anspruch erst im Verlaufe eines Monats 
entstanden ist, sind zugleich mit den für den 
kommenden Monat gebührenden Bezügen im 
nachhinein auszuzahlen. Die Sonderzahlung ist 
für das jeweilige K alendervierteljahr zugleich 
mit den März-, Juni-, September- und Dezem­
ber-Bezügen auszuzahlen.

(3) Die Bezüge sind dem Landesbeamten 
bei der Dienststelle, bei der er in Verwendung 
steht, oder durch Überweisung an ein von ihm 
bezeichnetes inländisches Geldinstitut auszu­
zahlen. W enn es aus organisatorischen Grün­
den zweckmäßig ist, kann die Dienstbehörde 
anordnen, daß die Auszahlung der Bezüge 
nur durch Überweisung an ein inländisches 
Geldinstitut zu erfolgen hat. Allfällige mit der

Überweisung verbundene Kosten hat das 
Land zu tragen.

(4) Der Anspruch auf die fortlaufenden Be­
züge erlischt, außer in den Fällen des § 32 
Abs. 4 und 5, mit dem Ablauf des Monats, in 
welchem die bezügliche dienstrechtliche V er­
fügung rechtswirksam wird oder das m aß­
gebende Ereignis stattfindet.

(5) Der Berechnung von Tagesbezügen sind 
alle Monate mit 30 Tagen und alle einzelnen 
Tage mit 1/30 des Monats zugrunde zu legen.

(6) Der Anspruch auf Bezüge ist bis zur 
Auszahlung ein Anspruch öffentlich-rechtlicher 
Natur.

§ 49
Übergang von Schadensersatzansprüchen

W enn der Landesbeamte wegen des vo r­
übergehenden oder dauernden Verlustes sei­
ner Dienstfähigkeit oder seine Hinterbliebe­
nen wegen seines Todes nach anderen gesetz­
lichen Bestimmungen Schadenersatz beanspru­
chen können, so geht dieser Anspruch bis zu 
der Höhe auf das Land über, als dieses an 
die Entschädigungsberechtigten Dienstbezüge, 
Ruhe- oder Versorgungsgenüsse nach diesem 
Gesetz zu gewähren hat. Ansprüche auf 
Schmerzensgeld gehen jedoch auf das Land 
nicht über.

§ 50
Abzüge von den Bezügen

(1) Von den Bezügen des Landesbeamten 
dürfen Beiträge für bestimmte Zwecke nur 
zurückbehalten werden, soweit dies in Geset­
zen angeordnet ist, mit dem Landesbeamten 
im Rahmen eines zwischen ihm und dem Land 
bestehenden Rechtsverhältnisses vereinbart 
wird oder soweit es sich um Beiträge für ko l­
lektivvertragsfähige Berufsvereinigungen, für 
eine Zusatzversicherung zur Krankenversiche­
rung oder für W ohlfahrtseinrichtungen der 
Landesbediensteten handelt.

(2) Beiträge zu kollektivvertragsfähigen 
Berufsvereinigungen dürfen nur insoweit von 
den Bezügen abgezogen oder von der Dienst­
behörde in Empfang genommen werden, als 
dies ausdrücklich zwischen dem Landesbeam­
ten und der Dienstbehörde vereinbart wird. 
Diese Vereinbarung kann vierteljährlich 
schriftlich gekündigt werden.

(3) Der Abzug von Beiträgen zu einer Zu­
satzversicherung zur Krankenversicherung ist 
nur zulässig, wenn die Zusatzversicherung als 
Gruppenversicherung abgeschlossen wurde.

(4) Für W ohlfahrtseinrichtungen der Lan­
desbediensteten dürfen Beiträge nur dann ab­
gezogen werden, wenn die Leistungen dieser 
Wohlfahrtseinrichtungen ausschließlich für Be-
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dienstete des Landes oder deren Familien­
angehörige bestimmt sind und diesen Perso­
nen ohne Rücksicht auf ihre Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten politischen Partei oder 
Berufsvereinigung nach gleichen Grundsätzen 
gewährt werden. Soweit es sich nicht um sat­
zungsgemäß geregelte W ohlfahrtseinrichtun­
gen handelt, hat jeder Landesbeamte das 
Recht, in die Verwaltung oder Verrechnung 
dieser Abzüge Einsicht zu nehmen.

(5) Der Landesbeamte kann Beiträge, die 
entgegen den Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 
abgezogen oder in Empfang geommen worden 
sind, vom Land binnen drei Jahren  zurück­
fordern.

§ 51
Ersatz von Übergenüssen

(1) Zu Unrecht erhaltene Bezüge (Über­
genüsse) sind, soweit sie nicht im guten Glau­
ben empfangen worden sind, dem Land zu
ersetzen.

(2) Ubergenüsse sind durch Abzug von den 
nach diesem Gesetz gebührenden Geldleistun­
gen hereinzubringen. Für den Ersatz von Über­
genüssen können Raten festgesetzt werden, 
wobei auf die wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Ersatzpflichtigen Rücksicht zu nehmen ist. 
Ist die Hereinbringung im Abzugswege nicht 
möglich, so ist der Ersatzpflichtige zum Ersatz 
zu verhalten. Die Verpflichtung zum Ersatz 
ist mit Bescheid festzusetzen. Leistet der 
Ersatzpflichtige trotz Aufforderung keinen Er­
satz, dann sind die Ubergenüsse nach den 
Vorschriften über die Verwaltungsvollstrek- 
kung hereinzubringen.

(3) Soweit die Ersatzforderung des Landes 
durch Abzug hereinzubringen ist, geht sie den 
Forderungen anderer Personen vor.

(4) Aus berücksichtigungswürdigen Grün­
den kann die Rückzahlung gestundet werden. 
Von der Hereinbringung eines Übergenusses 
kann Abstand genommen werden, wenn die 
Hereinbringung für den Landesbeamten eine 
besondere Härte bedeuten oder wenn der mit 
der Hereinbringung verbundene Aufwand in 
keinem Verhältnis zum Ubergenuß stehen 
würde.

§ 52
Verjährung

Der Anspruch auf Bezüge und das Recht 
auf Ersatz von Übergenüssen verjähren  in 
drei Jah ren  nach ihrer Entstehung. W as trotz 
Verjährung geleistet worden ist, kann  nicht 
zurückgefordert werden.

§ 53
Verzicht auf Ersatzforderungen

(1) Auf eine Ersatzforderung, die dem Land 
gegenüber einem Landesbeamten auf Grund

der gesetzlichen Bestimmungen über die Scha­
denshaftung von Organen des Landes zusteht, 
kann insoweit ganz oder teilweise verzichtet 
werden, als die Hereinbringung der Forderung 
nach der Lage des Falles, insbesondere unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen V erhält­
nisse und des Grades des Verschuldens des 
Ersatzpflichtigen, unbillig wäre.

(2) Von der Hereinbringung einer Ersatz­
forderung ist Abstand zu nehmen, wenn
a) alle Möglichkeiten der Hereinbringung er­

folglos versucht worden oder Einbringungs­
maßnahmen offenkundig aussichtslos sind, 
oder

b) die Hereinbringung mit Kosten verbunden 
wäre, die in keinem Verhältnis zur Höhe 
der Forderung stehen.

§ 54
Gleichzeitige Änderung der Dienstbezüge 
und der Ruhe- und Versorgungsgenüsse

Bei einer Änderung der Dienstbezüge än­
dern sich gleichzeitig auch die nach den Dienst­
bezügen bemessenen Ruhe- und Versorgungs­
genüsse in der Weise, daß an die Stelle der 
bisherigen Beträge die aus der neuen  Ruhe­
genußbemessungsgrundlage sich ergebenden 
Beträge treten.

5. Abschnitt
Bezüge während des Dienststandes

§ 55
Dienstbezüge

(1) Dem Landesbeamten gebühren M onats­
bezüge.

(2) Der Monatsbezug besteht aus dem Ge­
halt und allfälligen Zulagen (Haushaltszulage, 
Kinderzulagen, Teuerungszulagen, besondere 
Zulage nach Abs. 4, Dienstzulage, Ergänzungs­
zulagen).

(3) Neben den Monatsbezügen gebühren 
dem Landesbeamten Sonderzahlungen und 
allfällige Nebenbezüge.

(4) Insoweit es zur Gewinnung oder Erhal­
tung des für die Erfüllung der Aufgaben der 
Verwaltung notwendigen Personals unerläß­
lich ist, kann die Landesregierung durch V e r­
ordnung bestimmen, daß zum Gehalt eine 
besondere Zulage gebührt. Durch diese Zulage 
dürfen die Bezüge nicht s tärker erhöht werden 
als dies zur Erreichung des vorgenannten 
Zweckes erforderlich ist. Die besondere Zulage 
teilt das rechtliche Schicksal des Gehaltes.

(5) Die Landesregierung hat durch V erord­
nung zu bestimmen, daß zum Gehalt, zur 
Haushaltszulage und zur Kinderzulage eine
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Teuerungszulage zu gewähren ist, wenn dies 
zur Anpassung der Bezüge an geänderte Le­
benshaltungskosten notwendig ist. Das A us­
maß der Teuerungszulage ist mit W irkung 
vom 1. Jänner  eines jeden Jahres  unter Be­
rücksichtigung der seit der letzten Festsetzung 
der Bezüge eingetretenen Erhöhung des vom 
Amt der Landesregierung herausgegebenen 
Lebenshaltungskostenindexes und der im fol­
genden Kalenderjahr zu erwartenden Erhö­
hung der Lebenshaltungskosten neu festzu­
setzen. Jene r  Teil der Teuerungszulage, der 
im Hinblick auf die zu erwartende Erhöhung 
des Lebenshaltungskostenindexes gegeben

einzurechnen. Die Teuerungszulage teilt das 
rechtliche Schicksal des Teiles des M onats­
bezuges, zu dem sie gewährt wird.

§ 56 
Gehalt

(1) Der Gehalt des Landesbeamten wird 
durch die Dienstklasse und in ihr durch die 
Gehaltsstufe, in den Dienstklassen I bis III 
überdies durch die Verwendungsgruppe be­
stimmt, in die der Landesbeamte eingereiht 
ist.

wurde, ist bei der nächsten Teuerungszulage (2) Der Gehalt beträgt:

in der 
Dienst-

in der 
Gehalts- E

in der Verwendungsgruppe 
D C B A

klasse stufe Schilling

1 2838 3046 3344
2 2917 3181 3501 — —

I 3 2995 3316 3659 — —

4 3074 3450 3816 — —

5 3152 3586 3973 — —

1 3231 3720 4130 4103 —

2 3293 3816 4231 4283 —

II 3 3355 3911 4333 4462 —

4 3417 4007 4434 4642 —

5 3479 4103 4535 — ____

6 3541 4198 4636 — —
1 3603 4293 4738 4822 5350
2 3664 4390 4839 5002 5575
3 3726 4485 4940 5182 5800
4 3788 4580 5041 5362 —

III 5 3850 4676 5142 5564 —

6 3911 4771 — - — —

7 3979 4872 — — ____

8 4047 5024 _ ____ ____

9 4115 — — ____ __
10 4217 _____ ____ __

m der in der Dienstklasse
Gehalts­

stufe
IV V VI VII

Schilling
VIII IX

1 4971 6890 8512 10490 14353 20678
2 5244 7160 8787 10848 15140 21866
3 5502 7430 9061 11206 15926 23054
4 5777 7700 9418 11992 17114 24243
5 6052 7970 9775 12779 18302 25431
6 6329 8240 10132 13566 19490 26619
7 6610 8512 10490 14353 20678 28401
8 6890 8787 10848 15140 21866 __
9 7160 9061 11206 15926 23648 __

10 7430 9335 11743 17105 __ __
11 7835 9746 — __ ___ __
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(3) Der Gehalt beginnt, soweit im folgen­
den nichts anderes bestimmt ist, mit der Ge­
haltsstufe 1. In der Dienstklasse IV beginnt 
der Gehalt in der V erwendungsgruppe C mit 
der Gehaltsstufe 2, in der V erw endungs­
gruppe B mit der Gehaltsstufe 4 und in der 
Verwendungsgruppe A mit der Gehaltsstufe 5. 
In der Dienstklasse V beginnt der Gehalt in 
der V erwendungsgruppe B mit der  Gehalts­
stufe 2 und in der Verwendungsgruppe A mit 
der Gehaltsstufe 3. In der Dienstklasse VI be­
ginnt der Gehalt in der Verwendungsgruppe A 
mit der Gehaltsstufe 2.

(4) W enn besondere Dienstleistungen es 
rechtfertigen oder der Personalmangel es er­
fordert, kann  dem Landesbeamten ein höherer 
Monatsbezug gewährt werden, als ihm auf 
Grund seiner Einstufung zukäme. Die Gewäh­
rung höherer Monatsbezüge hat durch eine 
Zulage zu erfolgen, die nach M aßgabe des 
Erreichens höherer  Monatsbezüge zufolge V or­
rückung in höhere Gehaltsstufen oder Beför­
derung mit mindestens 50 v.H. des Erhöhungs­
betrages einzuziehen ist.

§ 57
Erreichen eines höheren Gehaltes

Der Landesbeamte erreicht einen höheren 
Gehalt durch
a) Vorrückung in höhere Gehaltsstufen,
b) Zeitvorrückung in höhere Dienstklassen,
c) Beförderung und
d) Überstellung in eine höhere V erw endungs­

gruppe.

§ 58
Vorrückung in höhere Gehaltsstufen

(1) Der Landesbeamte rückt nach jeweils 
zwei Jahren  in die nächsthöhere Gehaltsstufe 
seiner Dienstklasse vor. Für die Vorrückung 
ist, soweit im folgenden nichts anderes b e ­
stimmt ist, der Vorrückungsstichtag maß­
gebend.

(2) Die Vorrückung ist von Amts wegen 
durchzuführen, und zwar mit W irkung  vom 
1. Jänner, wenn der zweijährige Zeitraum in 
den M onaten Oktober bis März vollendet 
wird, in den übrigen Fällen mit W irkung vom 
1. Juli.

(3) Die Vorrückung wird gehemmt:
a) durch eine auf „genügend" oder „nicht ge­

nügend" lautende Dienstbeurteilung vom 
Zeitpunkt der Rechtskraft der Dienst­
beurteilung an auf die Dauer so vieler 
Kalenderjahre, als die Dienstbeurteilung 
auf „genügend" oder „nicht genügend" 
lautet;

b) durch den Antritt eines Sonderurlaubes, 
wenn dieser unter der Bedingung erteilt 
wurde, daß für die Dauer des Urlaubes die 
Vorrückung in höhere Bezüge gehemmt ist;

c) durch ein auf Ausschließung von der V or­
rückung in höhere Bezüge oder auf Min­
derung des Monatsbezuges mit Ausschlie­
ßung von der Vorrückung in höhere Be­
züge lautendes Dienststraferkenntnis von 
dem auf die Rechtskraft desselben folgen­
den Kalendermonates an für die im Er­
kenntnis bestimmte Zeit.
(4) Die Zeit der Hemmung ist für den Lauf 

der zweijährigen Vorrückungsfrist nicht zu 
berücksichtigen.

(5) Hat der Landesbeamte nach Ablauf des 
Hemmugszeitraumes sich drei aufeinanderfol­
gende Jahre  tadellos verhalten  und in diesem 
Zeitraum eine mindestens gute Dienstleistung 
erbracht, so ist ihm in den Fällen des Abs. 1 
lit. a und c auf Antrag der Hemmungszeitraum 
für die Vorrückung anzurechnen.

§ 59
Zeitvorrückung in höhere Dienstklassen

(1) Durch die Zeitvorrückung erreicht der 
Landesbeamte den Gehalt der nächsthöheren 
Dienstklasse, ohne zum Beamten dieser Dienst­
klasse ernannt zu werden.

(2) Im W ege der Zeitvorrückung erreicht 
der Landesbeamte der Verwendungsgruppe E 
die Dienstklassen II und III,
der Verwendungsgruppe D die Dienstklassen 
II, III und IV bis einschließlich Gehaltsstufe 2, 
der V erwendungsgruppe C die Dienstklassen
II bis IV,
der Verwendungsgruppe B die Dienstklassen
III bis V und
der Verwendungsgruppe A die Dienstklassen
IV bis VI.

(3) Die Zeitvorrückung findet nur statt, 
w enn  die Dienstbeurteilung des Landesbeam­
ten mindestens auf „gut" lautet.

(4) Die Zeitvorrückung tritt nach zwei J a h ­
ren, die der Landesbeamte in der höchsten 
Gehaltsstufe einer Dienstklasse zugebracht 
hat, ein. Die Bestimmungen der Abs. 2 bis 4 
des § 58 sind sinngemäß anzuwenden.

(5) Ist der Gehalt der niedrigsten in der 
neuen Dienstklasse für die V erw endungs­
gruppe des Landesbeamten vorgesehenen Ge­
haltsstufe niedriger als der bisherige Gehalt 
oder ist er diesem gleich, so gebührt dem Lan­
desbeamten der in der neuen  Dienstklasse 
vorgesehene nächsthöhere Gehalt.
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§ 60
Beförderung

(1) Der Landesbeamte ist bei einer Beför­
derung gemäß § 18 Abs. 1 lit. a in die n ied­
rigste für seine V erwendungsgruppe vorge­
sehene Gehaltsstufe der neuen Dienstklasse 
einzureihen. Ist dieser Gehalt niedriger als 
der bisherige Gehalt oder ist er diesem gleich, 
so ist der Landesbeamte in jene Gehaltsstufe 
einzureihen, deren Gehalt nächsthöher ist als 
der bisher bezogene.

(2) Bei einer Beförderung gemäß § 18 
Abs. 1 lit. b ist der Landesbeamte in die ent­
sprechende Gehaltsstufe seiner Dienstklasse 
einzureihen.

(3) Durch eine Beförderung ändert sich der 
Zeitpunkt für die Vorrückung in höhere Ge­
haltsstufen nicht. Die Bestimmungen der 
Abs. 4 und 5 werden hiedurch nicht berührt. 
W enn die Beförderung in eine höhere Dienst­
klasse zeitlich mit einer Vorrückung in die 
nächsthöhere Gehaltsstufe zusammenfällt, fin­
det die Vorrückung in der höheren Dienst- 
klasse statt.

(4) Bei Beförderung eines Landesbeamten 
der V erwendungsgruppe D in die Dienst­
klasse IV ist die sich nach Abs. 1 ergebende 
Einstufung um die in der höchsten Gehalts­
stufe der Dienstklasse III verbrachte Zeit bis 
zum Ausmaß von zwei Jah ren  und die im 
W ege der Zeitvorrückung in der Gehalts­
stufe 2 der Dienstklasse IV verbrachte Zeit 
bis zum Ausmaß von vier Jahren  zu verbes­
sern. Hemmungszeiträume bleiben hiebei 
außer Betracht.

(5) Bei Beförderung eines Landesbeamten 
der Verwendungsgruppe C in die Dienstklas­
sen III, IV und V ist die sich nach Abs. 1 e r­
gebende Einstufung jeweils um zwei Jahre  zu 
verbessern.

§ 61
Überstellung in eine höhere 

Verwendungsgruppe

(1) W ird ein Landesbeamter der Dienst­
klasse I bis III in eine höhere Verw endungs­
gruppe überstellt, so gebührt ihm die Gehalts­
stufe, die sich ergeben würde, wenn er die 
Zeit, die für die Erreichung seiner bisherigen 
Gehaltsstufe im W ege der Zeitvorrückung not­
wendig ist, als Beamter der höheren V erw en­
dungsgruppe zurückgelegt hätte. Diese sich 
ergebende Zeit ist bei Überstellung eines Lan­
desbeamten aus den Verwendungsgruppen E, 
D oder C in die V erwendungsgruppe B um 
zwei Jahre, bei Überstellung aus der V erw en­
dungsgruppe B in die V erwendungsgruppe A  
um vier Jahre  und bei Überstellung aus den 
Verwendungsgruppen E, D und C in die V er­

wendungsgruppe A um sechs Jahre  zu kürzen.
(2) W enn es für den Landesbeamten gün­

stiger ist, ist er abweichend von den Bestim­
mungen des Abs. 1 so zu behandeln, als ob er 
die Hälfte der Zeit, die er nach Erfüllung der 
gemeinsamen Anstellungserfordernisse für die 
höhere Verwendungsgruppe in einer niedri­
geren Verwendungsgruppe zurückgelegt hat, 
in der höheren Verwendungsgruppe verbracht 
hätte.

(3) Bei einer Überstellung gemäß Abs. 1 
ist die in der höchsten Gehaltsstufe einer 
Dienstklasse verbrachte Zeit, soweit es sich 
nicht um Hemmungszeiträume handelt, bis 
zum Ausmaß von vier Jahren  für die Vorrük- 
kung anzurechnen.

(4) W ird ein Landesbeamter der Dienst­
klassen IV bis VII in eine höhere V erw en­
dungsgruppe überstellt und hat er in der  bis­
herigen Verwendungsgruppe bereits die in 
seiner Dienstklasse für die neue V erw en­
dungsgruppe vorgesehene niedrigste oder 
eine höhere Gehaltsstufe erreicht, so ändert 
sich mit der Überstellung die Gehaltsstufe 
nicht. Dem Landesbeamten gebühren jedoch 
mindestens die Gehaltsstufe und der Vorrüc
kungstermin, die sich ergeben würden, wenn 
er die in der bisherigen Verwendungsgruppe 
anrechenbare Gesamtdienstzeit in dem A us­
maß als Beamter der höheren V erw endungs­
gruppe zurückgelegt hätte, das sich bei sinn­
gemäßer Anwendung des Abs. 1 ergeben 
würde.

(5) Durch eine Überstellung nach den 
Abs. 1, 3 und 4 erster Satz wird der Zeitpunkt 
für die Vorrückung in höhere Gehaltsstufen 
nicht berührt.

(6) Ist der Gehalt in der neuen V erw en­
dungsgruppe niedriger als der bisherige Ge­
halt, so gebührt dem Landesbeamten eine für 
die Bemessung des Ruhegenusses anrechen­
bare Ergänzungszulage auf den Gehalt, der 
ihm jeweils in der bisherigen Verw endungs­
gruppe zukommen würde.

§ 62
überstellung in eine niedrigere 

V erwendungsgruppe

(1) W ird ein Landesbeamter in eine n ied­
rigere Verwendungsgruppe überstellt, so ge­
bührt ihm die Gehaltsstufe, die sich auf Grund 
der Zeitvorrückung ergeben würde, wenn er 
die Zeit, die für die Erreichung seiner bis­
herigen Gehaltsstufe im W ege der Zeitvor­
rückung notwendig ist, als Beamter der nied­
rigeren Verwendungsgruppe zurückgelegt 
hätte. Durch eine solche Überstellung wird der 
Zeitpunkt für die Vorrückung in höhere Ge­
haltsstufen nicht berührt.
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(2) Ist die bisherige Dienstklasse des Lan­
desbeamten durch Zeitvorrückung nicht e r­
reichbar, so gebührt dem Beamten die höchste 
Gehaltsstufe der Dienstklasse, die in der n ied­
rigeren V erwendungsgruppe noch erreichbar 
ist.

§ 63
Ergänzungszulage

W enn einem Landesbeamten aus Anlaß 
der Übernahme aus dem Landesangestellten­
verhältnis oder der Uberstellung in eine nied­
rigere V erwendungsgruppe ein niedrigerer 
Gehalt zukommen würde, als ihm bisher ge­
bührt hat, so erhält er eine nach Maßgabe des 
Erreichens eines höheren Gehaltes einzuzie­
hende Ergänzungszulage auf den seiner bis­
herigen Einstufung jeweils entsprechenden 
Gehalt. Teuerungszulagen zum Gehalt sind 
bei der Ermittlung der Ergänzungszulage dem 
Gehalt zuzurechnen. Die Ergänzungszulage ist 
für den Ruhegenuß anrechenbar. Eine Ergän­
zungszulage gebührt jedoch nicht, wenn die 
Uberstellung in eine niedrigere V erw endungs­
gruppe auf Grund eines Dienststraferkenntnis­
ses erfolgt.

§ 64
Dienstzulage

Dem Landesbeamten, der dauernd zu 
Dienstleistungen herangezogen wird, die über 
den von ihm auf Grund seiner dienst- und 
besoldungsrechtlichen Stellung zu e rw arten­
den W ert  seiner Dienstleistung hinausgehen, 
ist eine ruhegenußfähige Dienstzulage zuzu­
erkennen. Die Dienstzulage ist je nach dem 
Ausmaß einer solchen Dienstleistung zu be­
messen und darf drei Vorrückungsbeträge der 
Dienstklasse und Verwendugsgruppe des Lan­
desbeamten nicht übersteigen.

§ 65
Haushaltszulage, Kinderzulage

(1) Dem verheira teten  Landesbeamten ge­
bührt eine Haushaltszulage im Betrage von 
200 S monatlich. Die Haushaltszulage gebührt 
im gleichen Ausmaß einem nicht verheirateten  
Landesbeamten, wenn seinem Haushalt ein 
Kind angehört, für das er Kinderzulage be­
zieht, ferner einem Landesbeamten, dessen 
Ehe geschieden, aufgehoben oder für nichtig 
erklärt worden ist, wenn er für den Unterhalt 
seiner früheren Ehefrau aufzukommen oder 
dazu mindestens einen Beitrag in der Höhe 
der Haushaltszulage zu leisten hat. W eiter 
gebührt die Haushaltszulage jenem Landes­
beamten, der im eigenen Haushalt für seinen 
V ater oder seine M utter zu sorgen ha t und 
nicht schon aus anderen Gründen die H aus­
haltszulage erhält.

(2) Dem Landesbeamten gebührt eine Kin­
derzulage für jedes eigene Kind, legitimierte 
Kind, W ahlkind und uneheliche Kind, ferner 
für jedes sonstige Kind, das zum H aushalt des 
Landesbeamten gehört und von ihm überw ie­
gend erhalten wird. Die Kinderzulage wird bis 
zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Kin­
des gewährt und beträgt 220 S für das erste, 
230 S für das zweite, 240 S für das dritte und 
250 S für jedes weitere zu berücksichtigende 
Kind. Einem Landesbeamten männlichen G e­
schlechtes gebührt jedoch die Kinderzulage 
für ein uneheliches Kind nur dann, wenn es 
zu seinem Haushalt gehört oder wenn der 
Landesbeamte, abgesehen von der Familien­
beihilfe, einen Unterhaltsbeitrag leistet, der 
mindestens so hoch ist wie die Kinderzulage.

(3) Für ein Kind, das das 18. aber noch 
nicht das 26. Lebensjahr vollendet hat, gebührt 
die Kinderzulage auch dann, wenn es den 
Präsenzdienst leistet oder in einer Schul- oder 
Berufsausbildung steht, die seine Arbeitskraft 
überwiegend beansprucht und wenn die eige­
nen Einkünfte des Kindes die M indesteinkom­
mensgrenze gemäß Abs. 7 nicht übersteigen. 
Zur Schul- oder Berufsausbildung zählt auch 
ein angemessener Zeitraum für die Vorberei­
tung auf die Ablegung der entsprechenden 
Abschlußprüfungen und auf die Erwerbung 
eines akademischen Grades. Ist die Schul­
oder Berufsausbildung durch Ableistung des 
Präsenzdienstes, durch Krankheit oder durch 
ein anderes unüberwindbares Hindernis v e r­
zögert worden, so gebührt die Kinderzulage 
über das 26. Lebensjahr hinaus für einen der 
Dauer der Behinderung angemessenen Zeit­
raum.

(4) Für ein Kind, das seit dem Zeitpunkt, 
in dem der Anspruch auf Kinderzulage gemäß 
den Abs. 2 und 3 wegfällt, infolge Krankheit 
oder Gebrechens erwerbsunfähig ist und über 
keine eigenen, die Mindesteinkommensgrenze 
gemäß Abs. 7 übersteigenden Einkünfte v e r­
fügt, gebührt die Kinderzulage ohne zeitliche 
Beschränkung für die Dauer der Erwerbs­
unfähigkeit des Kindes.

(5) Für ein Kind, das das 18. aber noch 
nicht das 26. Lebensjahr vollendet hat, ist die 
Kinderzulage auch dann zu gewähren, wenn 
sonstige berücksichtigungswürdige Gründe 
vorliegen und das Kind über keine eigenen, 
die Mindesteinkommensgrenze gemäß Abs. 7 
übersteigenden Einkünfte verfügt.

(6) Für ein Kind weiblichen Geschlechtes, 
das das 18. Lebensjahr vollendet hat, gebührt 
keine Kinderzulage, wenn es verheira te t  ist 
und der Ehemann Einkünfte bezieht, die über 
der Mindesteinkommensgrenze gemäß Abs. 7 
liegen.



(7) Die Mindesteinkommensgrenze beträgt 
die Hälfte des Anfangsgehaltes eines Landes­
beamten der V erwendungsgruppe C zuzüglich 
allfälliger Teuerungszulagen. Hiebei ist bei 
Einkünften in der Form von Naturalbezügen 
der W ert  der W ohnung mit 15 v. H.r der W ert 
der vollständigen Verpflegung mit 60 v. H., 
der W ert der vollständigen Verpflegung nebst 
Wohnung, Kleidung und Wäsche mit 90 v. H. 
und der W ert der Bestreitung des gesamten 
Lebensunterhaltes mit 100 v. H. der Hälfte des 
Anfangsgehaltes eines Landesbeamten der 
Verwendungsgruppe C zuzüglich allfälliger 
Teuerungszulagen zu veranschlagen.

(8) Haushaltszulage und Kinderzulage ge­
bühren in dem Monat, in dem der Anspruch 
entsteht, im vollen Ausmaß.

(9) Für verheiratete  Landesbeamte w eib­
lichen Geschlechtes gelten die Bestimmungen 
der Abs. 1 bis 8 nur, wenn sie als Familien­
erhalter anzusehen sind und ihr Ehegatte nicht 
gleichartige Familienzulagen aus öffentlichen 
Mitteln bezieht.

§ 66
Heiratsbeihilfe

Der Landesbeamte erhält aus Anlaß seiner 
erstmaligen Verehelichung eine Heiratsbei­
hilfe in der Höhe von 2500 S, wenn er im Zeit­
punkt der Eheschließung mindestens zwei 
Jahre  ununterbrochen im Dienst des Landes 
gestanden ist.

§ 67
Sonderzahlung

Dem Landesbeamten gebührt für jedes 
Kalendervierteljahr eine Sonderzahlung in 
der Flöhe von 50 v. H. des Monatsbezuges, der 
ihm für den Monat der Auszahlung zusteht. 
Steht ein Landesbeamter w ährend des Kalen­
dervierteljahres, für das die Sonderzahlung 
gebührt, nicht ununterbrochen im Genuß des 
vollen Monatsbezuges, so gebührt ihm als 
Sonderzahlung nur der entsprechende Teil. 
Als Monat der Auszahlung gilt beim Ausschei­
den aus dem Dienststand der M onat des A us­
scheidens.

§ 68
Nebenbezüge

(1) Der Landesbeamte hat Anspruch auf 
folgende Nebenbezüge:
a) Ü berstundenvergütung für Dienstleistun­

gen, die über das vorgeschriebene Ausmaß 
der Arbeitszeit hinausgehen, wenn diese 
angeordnet sind und nicht durch Zeitaus­
gleich abgegolten werden.

b) Mehrleistungsvergütung für Leistungen in 
der normalen Arbeitszeit, die erheblich 
über das vom Landesbeamten auf Grund 
seiner dienstrechtlichen Stellung zu erw ar­
tende Ausmaß hinausgehen.

c) Verwendungszulage für Landesbeamte, de- 
deren Verwendung mit einem besonderen 
Maß an V erantw ortung für die Führung 
der Geschäfte der allgemeinen Verwaltung 
verbunden ist.

d) Aufwandsentschädigung für einen anderen 
als durch Reisegebühren abzugeltenden, 
im Dienst erwachsenen Mehraufwand.

e) Reisegebühren als Ersatz für den nach sei­
ner dienstrechtlichen Stellung notwendigen 
Mehraufwand, der dem Landesbeamten aus 
Anlaß einer dienstlichen Tätigkeit außer­
halb der Dienststelle, bei Dienstzuteilun­
gen oder Versetzungen entsteht. Hiebei 
sind insbesondere die Auslagen für die 
Zurücklegung von Wegstrecken, für V er­
pflegung und für Unterbringung abzugel­
ten.

f) Fahrtkostenvergütung als Ersatz für die 
Fahrtauslagen zwischen W ohnung und 
Dienststelle, wenn die Wegstrecke in einer 
Richtung mehr als zwei Kilometer beträgt. 
Bei Berechnung der Fahrtkostenvergütung 
sind die Tarife auf öffentlichen V erkehrs­
mitteln zugrunde zu legen.

g) Belohnungen in der Höhe eines M onats­
bezuges aus Anlaß seines 25jährigen und 
in der Höhe von zwei Monatsbezügen aus 
Anlaß seines 40jährigen Dienstjubiläums. 
Scheidet der Beamte nach Vollendung des 
35., aber vor Vollendung des 40. Dienst­
jahres aus dem Dienststand aus — aus­
genommen die Gründe des § 23 Abs. 3 lit. a 
und des § 26 — , so kann die einmalige Be­
lohnung, die anläßlich der Vollendung des 
40. Dienstjahres gewährt wird, ihm — im 
Falle seines Todes seinen Hinterbliebenen, 
die einen Anspruch auf Versorgungsgenuß 
haben, — schon beim Ausscheiden aus dem 
Dienststand flüssig gemacht werden.

(2) Als Sonderzulagen können dem Landes­
beamten Fehlgeldentschädigungen, Schmutz-, 
Erschwernis- oder Gefahrenzulagen und ähn­
liche Zulagen gewährt werden.

(3) Für außergewöhnliche Arbeitsleistun­
gen können dem Landesbeamten einmalige 
Belohnungen gewährt werden. Auf die Bedeu­
tung dieser Arbeitsleistung ist hiebei Bedacht 
zu nehmen.

(4) Das Nähere über die Nebenbezüge, ins­
besondere über Voraussetzung und Ausmaß 
derselben, ist von der Landesregierung unter 
Bedachtnahme auf die Bestimmungen der 
Abs. 1 bis 3 durch Verordnung zu regeln.
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§ 69
Bezugsvorschuß

(1) In berücksichtigungswürdigen Fällen 
kann dem Landesbeamten ein unverzinslicher, 
binnen längstens vier Jahren  zurückzuzahlen­
der Bezugsvorschuß bis zur Höhe von drei 
Monatsbezügen gewährt werden, wenn die 
von den monatlichen Bezügen abzuziehenden 
Rückzahlungsraten im unbelaste ten pfänd
baren Teil der Bezüge gedeckt sind. Der Lan­
desbeamte kann jedoch den Bezugsvorschuß 
vorzeitig zurückzahlen.

(2) Solange ein Bezugsvorschuß nicht voll­
ständig zurückbezahlt ist, darf kein neuer be­
willigt werden.

(3) Zur Deckung eines beim Ableben eines 
Landesbeamten noch nicht zurückgezahlten 
Bezugsvorschusses können außer den etwa 
noch bestehenden Geldansprüchen des V er­
storbenen auch die auf diesem Gesetz be­
ruhenden Ansprüche der Hinterbliebenen mit 
Ausnahme des Todesfallbeitrages herangezo­
gen werden.

§ 70
Mutterschaftsgeld

(1) Einer Landesbeamtin gebührt während 
eines Sonderurlaubes aus Anlaß der M utter­
schaft ein monatliches Mutterschaftsgeld, wenn 
ihr neugeborenes Kind mit ihr im selben H aus­
halt lebt und von ihr überwiegend selbst ge­
pflegt wird.

(2) Das Mutterschaftsgeld beträgt ein Drit­
tel des M onatsgehaltes samt einer allfälligen 
Teuerungszulage und Angleichungszulage, 
welcher der Landesbeamtin im letzten Kalen­
dermonat vor Beginn der Schutzfrist gebührt 
hat. Zum Mutterschaftsgeld gebührt ein Zu­
schlag in der Höhe jener Kinderzulagen, die 
der M utter gebühren würden, wenn sie sich 
nicht im Sonderurlaub aus Anlaß der M utter­
schaft befinden würde.

§ 71
Naturalleistungen

(1) Der Landesbeamte hat für die ihm auf 
Grund seines Dienstverhältnisses gewährten 
N aturalleistungen (Dienstwohnung, V erkösti­
gung, Nutzung von Grundstücken und derglei­
chen) eine angemessene V ergütung zu leisten, 
die unter Bedachtnahme auf die Beschaffungs­
kosten, örtlichen Verhältnisse u. ä. zu bem es­
sen ist. Diese Vergütung ist, auf monatliche 
Teilbeträge aufgeteilt, vom Monatsbezug 
zurückzubehalten. Sofern nicht eine allgemeine 
Regelung besteht, ist vor der Festsetzung der 
Vergütung für eine Naturalleistung die Per­
sonalvertretung anzuhören.

(2) Durch die Überlassung einer W ohnung 
oder einer Grundstücknutzung gemäß Abs. 1 
wird ein Bestandsverhältnis nicht begründet. 
Der Landesbeamte oder seine Rechtsnachfol­
ger haben  auf Verlangen der Dienstbehörde 
W ohnung und Grundstücke zu räumen, wenn 
die Voraussetzungen für ihre Beistellung in­
folge Auflösung oder Änderung des Dienst­
verhältnisses wegfallen oder eine den Inter­
essen der Verwaltung besser dienende V er­
wendung derselben erfolgen soll. Der Landes­
beamte oder dessen Rechtsnachfolger hat die 
gemäß Abs. 1 zugewiesene W ohnung binnen 
sechs Monaten, sofern er jedoch alleinstehend 
ist, binnen zwei M onaten zu räumen. Erforder­
lichenfalls kann die Räumung auch im V er­
waltungswege vollstreckt werden. Ein Auf­
schub der zwangsweisen Räumung darf von 
der Vollstreckungsbehörde nur bei drohender 
Obdachlosigkeit bewilligt werden. Aus dem 
zeitweiligen Verzicht der Dienstbehörde auf 
die Räumung kann die Begründung eines Be­
standsverhältnisses nicht abgeleitet werden.

(3) W ährend der Dauer einer Präsenz­
dienstleistung des Landesbeamten dürfen N a ­
turalleistungen, die vom Einberufenen oder 
seinen Angehörigen weiter benötigt werden, 
aus Gründen der Präsenzdienstleistung nicht 
geschmälert werden. Der Landesbeamte hat 
jedoch die für die N aturalle istung festgesetzte 
Vergütung monatlich an das Land zu entrich­
ten, widrigenfalls die Naturalleistung ganz 
oder teilweise eingestellt werden kann.

§ 72
Aushilfen, Unterhaltsbeiträge

(1) W enn besonders berücksichtigungswür­
dige Umstände es rechtfertigen, kann dem 
Landesbeamten oder seinen Hinterbliebenen 
zur Linderung eines vorübergehenden N ot­
standes eine außerordentliche, nicht zurück­
zuzahlende Aushilfe gewährt werden.

(2) W enn besonders berücksichtigungswür­
dige Umstände es rechtfertigen, kann zur Lin­
derung einer andauernden Notlage auch ein 
laufender, jederzeit widerrufbarer Unterhalts­
beitrag bewilligt werden
a) einem entlassenen Landesbeamten, der den 

Anspruch auf Ruhegenuß bereits erworben 
hatte, bis höchstens zur Hälfte des Ruhe­
genusses, den er zuletzt bezogen hat oder 
hätte  beziehen können, w enn er im Zeit­
punkt der Entlassung in den Ruhestand 
versetzt worden wäre,

b) den schuldlosen Angehörigen eines ent­
lassenen Landesbeamten von  dessen A b­
leben an oder, wenn dem Entlassenen kein 
Unterhaltsbeitrag bewilligt wird, von der 
Einstellung seiner Bezüge an bis höchstens
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zum Ausmaß der Versorgungsgenüsse, die 
ihnen gebührt hätten, wenn der Entlassene 
unmittelbar vor seiner Entlassung gestor­
ben wäre.

§ 73
Abfertigung

(1) Der Landesbeamte, der nach mindestens 
dreijähriger ununterbrochener Dauer seines 
Dienstverhältnisses gemäß § 26 Abs. 1 ausge­
schieden wird, hat Anspruch auf Abfertigung. 
Die Abfertigung beträgt das Neunfache, wenn 
die für die Bemessung des Ruhegenusses an­
rechenbare Dienstzeit aber mehr als fünf Jahre  
beträgt, das Achtzehnfache jenes M onatsbezu­
ges zuzüglich der Sonderzahlungen, der dem 
Landesbeamten für den letzten Monat seines 
Dienstverhältnisses gebührt hat oder gebührt 
hätte.

(2) Weibliche Landesbeamte haben ferner 
Anspruch auf Abfertigung, wenn sie innerhalb 
zweier Jahre, nachdem sie sich verehelicht 
oder ein lebendes Kind geboren haben, gemäß 
§ 25 Abs. 1 aus dem Dienstverhältnis austre­
ten. Die Abfertigung beträgt in diesen Fällen, 
wenn die für die Ruhegenußbemessung an­
rechenbare Dienstzeit drei Jahre  nicht über­
steigt, das Zweifache des dem Landesbeamten 
für den letzten Monat seines Dienstverhält­
nisses gebührenden Monatsbezuges. Sie er­
höht sich für jedes weitere begonnene für die 
Ruhegenußbemessung anrechenbare Dienst­
jahr um einen weiteren Monatsbezug bis auf 
höchstens 24 Monatsbezüge.

6. Abschnitt
Bezüge während des Ruhestandes

§ 74
Ruhegenuß

(1) Dem Landesbeamten des Ruhestandes 
gebühren ein monatlicher Ruhegenuß und 
nach Maßgabe der § §  65 und 67 die H aushalts­
zulage, Kinderzulagen und Sonderzahlungen.

(2) Der Ruhegenuß beträgt nach einer ruhe­
genußfähigen Gesamtdienstzeit von zehn J a h ­
ren 50 v. H. und erhöht sich für jedes weitere 
ruhegenußfähige Dienstjahr um 2 v. H. der 
Ruhegenußbemessungsgrundlage.

(3) Der Ruhegenuß darf die Ruhegenuß­
bemessungsgrundlage nicht übersteigen.

(4) Die Ruhegenußbemessungsgrundlage 
beträgt 80 v. H. des Gehaltes und der für die 
Ruhegenußbemessung anrechenbaren Zulagen, 
die der besoldungsrechtlichen Stellung des 
Landesbeamten im Zeitpunkt seines Ausschei­
dens aus dem Dienststand entsprechen.

(5) Die ruhegenußfähige Gesamtdienstzeit 
setzt sich zusammen aus
a) der seit der Aufnahme in das Beamtenver­

hältnis zum Lande zurückgelegten Dienst­
zeit,

b) den angerechneten Ruhegenußvordienst- 
zeiten,

c) den zugerechneten Zeiträumen und
d) den durch besondere gesetzliche Bestim­

mungen oder auf Grund solcher Bestim­
mungen als ruhegenußfähig erklärten Zei­
ten.
(6) Bei der Berechnung der ruhegenuß­

fähigen Gesamtdienstzeit gelten Bruchteile 
eines Jahres  als volles Jahr, wenn sie w en ig ­
stens sechs Monate betragen, andernfalls sind 
sie nicht zu berücksichtigen.

(7) Ist im Zeitpunkt des Ausscheidens des 
Landesbeamten aus dem Dienststand der für 
die nächste Vorrückung erforderliche Zeit­
raum zur Hälfte verstrichen, dann ist der Lan­
desbeamte so zu behandeln, als ob die V or­
rückung in die höhere Gehaltsstufe oder Zeit­
vorrückung in die höhere Dienstklasse einge­
treten wäre.

§ 75
Begünstigte Bemessung des Ruhegenusses

(1) Ist der Landesbeamte infolge einer von 
ihm nicht vorsätzlich herbeigeführten Krank­
heit oder körperlichen Beschädigung dienst­
unfähig geworden und beträgt seine ruhe­
genußfähige Gesamtdienstzeit noch nicht zehn, 
jedoch mindestens fünf Jahre, dann gebührt 
ihm ein Ruhegenuß in der Höhe von 50 v. H. 
der Ruhegenußbemessungsgrundlage.

(2) Ist die Dienstunfähigkeit auf einen 
Dienstunfall oder eine Berufskrankheit zurück­
zuführen und gebührt dem Landesbeamten aus 
diesem Grunde die Versehrtenrente  aus der 
Unfallversorgung, so besteht der Anspruch 
nach Abs. 1 ohne Rücksicht auf die Dauer der 
ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit.

(3) W enn der Landesbeamte ohne sein vor­
sätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden 
infolge
a) Blindheit oder praktischer Blindheit,
b) Geisteskrankheit,
c) einer anderen schweren Krankheit oder
d) einer schweren körperlichen Beschädigung 
zu einem zumutbaren Erwerb unfähig gew or­
den ist, dann sind ihm aus Anlaß der V erse t­
zung in den Ruhestand zehn Jahre  für die 
Ruhegenußbemessung zuzurechnen. Eine Zu­
rechnung findet jedoch nicht statt, wenn die 
Erwerbsunfähigkeit auf einen Dienstunfall 
oder eine Berufskrankheit zurückzuführen ist 
und dem Landesbeamten aus diesem Grunde
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die Versehrtenrente  aus der Unfallversorgung 
gebührt.

(4) Die begünstigte Bemessung des Ruhe­
genusses gemäß Abs. 3 ist rückgängig zu m a­
chen, w enn die Voraussetzungen, an die sie 
nach dem Gesetz gebunden war, nachträglich 
wegfallen.

§ 76
Ruhegenußvordienstzeiten

(1) Dem Landesbeamten sind folgende, vor 
dem Tag der Aufnahme in das Beamtenver­
hältnis liegende Zeiträume als Ruhegenuß­
vordienstzeiten anzurechnen:
a) die in einem Dienstverhältnis zu einer 

inländischen Gebietskörperschaft oder zu 
einer anderen öffentlich-rechtlichen Kör­
perschaft des österreichischen Rechts oder 
zu inländischen öffentlichen Anstalten, Stif­
tungen und Fonds zurückgelegten Zeiten;

b) die zwischen dem 13. März 1938 und dem 
27. April 1945 in einem Dienstverhältnis 
zum Deutschen Reich oder zu einer ande­
ren deutschen Gebietskörperschaft zurück­
gelegten Zeiten;

c) Zeiten einer W ehr- oder Arbeitsdienst­
pflicht, die nach den jeweils auf dem Ge­
biet der Republik Österreich in Geltung 
gestandenen Vorschriften erfüllt wurden, 
und Zeiten, während  denen sich der Lan­
desbeamte in Kriegsgefangenschaft befun­
den hat oder die er zur Heimkehr bei Be­
rücksichtigung der besonderen V erhält­
nisse benötigt hat;

d) die Zeit eines abgeschlossenen inländi­
schen oder einem solchen gleichzuhalten­
den Studiums an einer öffentlichen oder 
mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatte ten mitt­
leren Schule, höheren  Schule, Akademie 
oder verw andten  Lehranstalt, soweit die 
gesetzliche M indestdauer des Studiums 
nicht überschritten worden ist;

e) die Zeit eines abgeschlossenen inländi­
schen oder einem solchen gleichzuhalten­
den Studiums an einer Hochschule oder 
einer staatlichen Kunstakademie, das für 
den Landesbeamten Anstellungserforder­
nis gewesen ist, bis zum Höchstausmaß 
von fünf Jah ren  für jedes Studium. Zum 
Studium zählt auch die für die Ablegung 
der Abschlußprüfungen oder für die Erwer­
bung des akademischen Grades erforder­
liche Vorbereitungszeit bis zum Höchstaus­
maß von einem halben Jahr;

f) Zeiten, für die im Falle der Anrechnung 
nach den gesetzlichen Bestimmungen über 
die Sozialversicherung ein überw eisungs­
betrag geleistet wird.
(2) Andere als im Abs. 1 angeführte Zeiten 

sind als Ruhegenußvordienstzeiten anzurech­

nen, wenn sie für die dienstliche Verwendung 
des Landesbeamten von wesentlicher Bedeu­
tung sind.

(3) W ird  ein im Ruhestand befindlicher 
Landesbeamter wieder in den Dienststand auf­
genommen, so ist die im Ruhestand verbrachte 
Zeit auf Antrag als ruhegenußfähige Dienst­
zeit anzurechnen. Dies gilt nicht, wenn der 
Landesbeamte durch Dienststraferkenntnis 
oder wegen einer auf „nicht genügend“ lau­
tenden Dienstbeurteilung in den Ruhestand 
versetzt worden ist.

(4) Die mehrfache Anrechnung ein und des­
selben Zeitraumes als Ruhegenußvordienstzeit 
ist unzulässig.

(5) Von der Anrechnung als Ruhegenuß­
vordienstzeit sind ausgeschlossen:
a) Zeiten, die vor der Vollendung des 18. Le­

bensjahres des Landesbeamten liegen;
b) Zeiten, für die ein Anspruch auf Ruhe- 

(Versorgungs-)genuß besteht, es sei denn, 
daß der Landesbeamte zugunsten des Lan­
des auf diesen Ruhe-(Versorgungs-)genuß 
verzichtet;

c) Zeiten, die der Landesbeamte durch schrift­
liche Erklärung von der Anrechnung als 
Ruhegenußvordienstzeit ausgeschlossen hat 
oder die, im Falle seines Todes vor der 
Anrechnung, von seinen Hinterbliebenen 
schriftlich ausgeschlossen wurden.
(6) Die Anrechnung der Ruhegenußvor­

dienstzeiten ist sobald als möglich nach der 
Aufnahme des Landesbeamten durchzuführen.

§ 77
Ruhegenußzulage

(1) Dem Landesbeamten des Ruhestandes, 
dessen monatliches Gesamteinkommen die 
Höhe des Mindestsatzes gemäß Abs. 2 nicht 
erreicht, gebührt auf Antrag eine monatliche 
Ruhegenußzulage in der Höhe des Unterschie­
des zwischen dem monatlichen Gesamteinkom­
men und dem Mindestsatz.

(2) Der Mindestsatz ist un ter  Bedachtnahme 
auf den für den Lebensunterhalt notwendigen 
Aufwand von der Landesregierung durch V er­
ordnung festzusetzen. Für die Ehefrau und für 
jedes Kind, für das eine Kinderzulage gewährt 
wird, sind entsprechende Steigerungsbeträge 
vorzusehen.

§ 78
Hilflosenzulage

(1) Einem Landesbeamten des Ruhestan­
des, der derart hilflos ist, daß er ständig der 
W artung  und Hilfe bedarf, gebührt zum Ruhe­
genuß auf Antrag eine Hilflosenzulage.

(2) Die Hilflosenzulage beträg t monatlich
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a) 684 S, wenn die W artung  und Hilfe s tän­
dig, aber nicht täglich notwendig ist,

b) 1026 S, wenn die W artung  und Hilfe täg­
lich erforderlich ist,

c) 1368 S, wenn die W artung  und Hilfe in 
besonders hohem Ausmaß geleistet w er­
den muß, wie insbesondere bei dauerndem 
Krankenlager, Blindheit und schwerer Gei­
steskrankheit. Der Blindheit ist in der Re­
gel die praktische Blindheit gleichzuhalten.

(3) Die Höhe der Hilflosenzulage ändert 
sich jeweils um den Hundertsatz, um den sich 
der Gehalt der Gehaltsstufe 2 der Dienst­
klasse V ändert.

(4) Die Hilflosenzulage nach Abs. 2 lit. a 
und b ruht während des Aufenthaltes in einer 
Krankenanstalt oder Siechenanstalt, wenn und 
solange ein Träger der gesetzlichen Sozial­
versicherung oder eine Gebietskörperschaft 
für die Verpflegskosten der allgemeinen Ge­
bührenklasse aufkommt.

(5) Die Hilflosenzulage nach diesem Ge­
setz gebührt nur einmal. Hilflosenzulagen 
nach anderen gesetzlichen Vorschriften und 
gleichartige Zulagen sind auf die für den glei­
chen Zeitraum gebührende Hilflosenzulage 
anzurechnen.

§ 79
Ablösung des Ruhegenusses

(1) Dem Landesbeamten, der sich im dau­
ernden Ruhestand befindet, kann auf Antrag 
die Ablösung des Ruhegenusses bewilligt w er­
den, wenn berücksichtigungswürdige Gründe 
vorhanden sind und die Personen, für die der 
Landesbeamte Anwartschaft auf Versorgungs­
genüsse erworben hat, über die Rechtsfolgen 
der Ablösung schriftlich belehrt worden sind 
und nach der Belehrung schriftlich erklärt h a ­
ben, daß sie mit der Ablösung einverstanden 
sind.

(2) Die Ablöse ist nach der Lebenserwar­
tung des Landesbeamten zu bemessen. Sie 
darf jedoch das Siebzigfache der Bemessungs­
grundlage nicht übersteigen.

(3) Die Bemessungsgrundlage der Ablöse 
bildet der Ruhegenuß, der dem Landesbeam­
ten für den Monat gebührt hat, in dem die 
Bewilligung der Ablösung rechtskräftig ge­
worden ist.

(4) Bevor die Ablösung des Ruhegenusses 
bewilligt wird, ist dem Landesbeamten Ge­
legenheit zu geben, zur beabsichtigten Höhe 
der Ablösung Stellung zu nehmen. Die Ab­
löse ist innert zwei M onaten nach dem Ein­
tritt der Rechtskraft des Bescheides über die 
Bewilligung der Ablösung auszuzahlen.

§ 80
Pensionsvorschuß

In berücksichtigungswürdigen Fällen kann 
einem Landesbeamten des Ruhestandes ein 
Pensionsvorschuß gewährt werden. Die Be­
stimmungen des § 69 finden sinngemäß A n­
wendung.

7. Abschnitt
Bezüge der Hinterbliebenen

§ 81
W itwenversorgungsgenuß

(1) W enn ein Landesbeamter stirbt, der im 
Falle seiner Versetzung in den Ruhestand 
bereits Anspruch auf Ruhegenuß gehabt hätte  
oder der den Ruhegenuß schon bezogen hat, 
erhält die im Zeitpunkt seines Todes mit ihm 
in rechtsgültiger Ehe verbundene Ehegattin 
(Witwe) einen monatlichen W itw enversor­
gungsgenuß, ferner nach Maßgabe der §§ 65 
und 67 Haushaltszulage, Kinderzulagen und 
Sonderzahlungen. Eine Kinderzulage gebührt 
jedoch nicht, wenn das Kind Anspruch auf 
W aisenversorgung hat.

(2) Der W itwenversorgungsgenuß beträgt 
60 v. H. des Ruhegenusses, der dem versto r­
benen Landesbeamten im Zeitpunkt seines 
Todes gebührt hat oder gebührt hätte, min­
destens aber 42 v. H. der Ruhegenußbemes­
sungsgrundlage.

(3) Anspruch auf W itwenversorgungsgenuß 
haben ferner die aus einer früheren Ehe mit 
dem verstorbenen Landesbeamten schuldlos 
geschiedenen Frauen, solange sie eine neue 
Ehe nicht geschlossen haben. Der Anspruch 
entsteht mit dem Ersten des auf seine Anmel­
dung bei der Dienstbehörde des Verstorbenen 
folgenden Monats. Unter mehreren Anspruchs­
berechtigten ist der W itwenversorgungsgenuß 
nach der Zahl der von ihnen in Ehegemein­
schaft mit dem Verstorbenen zugebrachten 
vollen Jahre  aufzuteilen.

§ 82
Begünstigte Bemessung 

des W itwenversorgungsgenusses

(1) Ist ein Landesbeamter, dessen ruhe­
genußfähige Dienstzeit noch nicht fünf Jahre  
beträgt, im Dienststand an den Folgen eines 
Dienstunfalles oder an einer Berufskrankheit 
gestorben, dann sind seine W itwe und die 
frühere Ehefrau, wenn sie aus diesem Grunde 
Anspruch auf die Hinterbliebenenrente aus 
der Unfallversorgung haben, so zu behandeln, 
als ob der Landesbeamte eine ruhegenuß­
fähige Gesamtdienstzeit von zehn Jahren  auf­
zuweisen hätte.
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(2) Ist ein Landesbeamter im Dienststand 
gestorben und beträgt seine ruhegenußfähige 
Gesamtdienstzeit mindestens fünf Jahre, dann 
sind die W itwe und die frühere Ehefrau so zu 
behandeln, als ob dem Landesbeamten zu sei­
ner ruhegenußfähigen Landesdienstzeit zehn 
Jahre  zugerechnet worden wären. Das gleiche 
gilt, wenn ein wegen Dienstunfähigkeit in den 
Ruhestand versetzter Landesbeamter im Zeit­
punkt der Versetzung in den Ruhestand die 
Voraussetzungen nach den Bestimmungen des 
§ 75 Abs. 3 und 4 erfüllt hat und über die Zu­
rechnung vor seinem Tode nicht entschieden 
worden ist.

(3) W enn  der angemessene Lebensunter­
halt der W itwe oder der früheren Ehefrau 
durch die Begünstigung des Abs. 2 nicht g e ­
sichert ist, kann  der W itwenversorgungsgenuß 
bis auf die volle Ruhegenußbemessungsgrund­
lage erhöht werden. M aßgebend für die Be­
urteilung, ob der angemessene Lebensunter­
halt des Hinterbliebenen gesichert ist, sind die 
Verhältnisse zur Zeit des Todes des Landes­
beamten.

(4) Die Bestimmungen der Abs. 2 und  3 
sind nicht anzuwenden, wenn der Tod des 
Landesbeamten auf einen Dienstunfall oder 
auf eine Berufskrankheit zurückzuführen ist 
und aus diesem Grunde Hinterbliebenenrenten 
aus der Unfallversorgung gebühren.

§ 83
Beschränkung des Anspruches 
auf W itwenversorgungsgenuß

(1) Die W itw e hat ke inen Anspruch auf 
W itwenversorgungsgenuß, wenn sie am 
Sterbetag des Landesbeamten das 35. Lebens­
jahr noch nicht vollendet hat. Dies gilt nicht, 
wenn
a) der Landesbeamte an den Folgen eines 

Dienstunfalles oder einer Berufskrankheit 
gestorben ist,

b) die Ehe mindestens zehn Jahre  gedauert 
hat,

c) aus der Ehe ein Kind hervorgegangen ist 
oder hervorgeht,

d) durch die Eheschließung ein Kind legiti­
miert worden ist, oder

e) am Sterbetag des Landesbeamten dem 
Haushalt der W itwe ein anderes als in 
lit. c oder d genanntes Kind des vers to r­
benen Landesbeamten angehört, das A n­
spruch auf W aisenversorgungsgenuß hat.
(2) Die W itw e hat ferner keinen Anspruch 

auf W itwenversorgungsgenuß, wenn die Ehe 
erst w ährend des Ruhestandes des Landes­
beamten geschlossen w orden ist. Dies gilt 
nicht, wenn
a) die Ehe mindestens drei Jah re  gedauert

und der Altersunterschied der Ehegatten 
nicht mehr als 20 Jahre  betragen hat oder 
die Ehe mindestens fünf Jahre  gedauert 
und der Altersunterschied der Ehegatten 
nicht mehr als 25 Jahre  betragen hat oder 
die Ehe mindestens zehn Jahre  gedauert 
und der Altersunterschied der Ehegatten 
mehr als 25 Jahre  betragen hat,

b) der Landesbeamte nach der Eheschließung 
wieder in den Dienststand aufgenommen 
worden ist,

c) aus der Ehe ein Kind hervorgegangen ist 
oder hervorgeht,

d) durch die Eheschließung ein Kind legiti­
miert worden ist, oder

e) am Sterbetag des Landesbeamten dem 
Haushalt der W itwe ein anderes als in 
lit. c oder d genanntes Kind des vers to r­
benen Landesbeamten angehört, das A n­
spruch auf W aisenversorgungsgenuß hat.

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gel­
ten sinngemäß für die frühere Ehefrau.

§ 84
Ubergangsbeitrag

W enn sich die W itwe im Zeitpunkt des 
Todes des Landesbeamten im Zustand der 
Schwangerschaft befindet und keinen  A n­
spruch auf W itwenversorgungsgenuß hat, ge­
bührt ihr auf die Dauer der Schwangerschaft 
ein monatlicher Ubergangsbeitrag in der Höhe 
des W itwenversorgungsgenusses, der ihr im 
Falle eines Anspruches zustehen würde. Fer­
ner gebühren der W itwe nach M aßgabe des 
§ 67 Sonderzahlungen. Der Ubergangsbeitrag 
ist nach der Beendigung der Schwangerschaft 
im Falle der Geburt eines ehelichen Kindes 
auf den gebührenden Versorgungsgenuß, 
sonst auf die gebührende Abfertigung anzu­
rechnen.

§ 85
W aisenversorgungsgenuß

(1) Dem Kind eines vers torbenen  Landes­
beamten, das das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, gebührt ein monatlicher W ai­
senversorgungsgenuß, wenn der Landes­
beamte im Falle seiner Versetzung in den 
Ruhestand bereits Anspruch auf Ruhegenuß 
gehabt hätte  oder wenn er den Ruhegenuß 
schon bezogen hat. Ein W ahl- oder Stiefkind 
hat nur dann Anspruch auf W aisenversor­
gungsgenuß, wenn der Landesbeamte am 
Sterbetag für dieses Kind die Kinderzulage 
bezogen hat.

(2) Dem Kind eines verstorbenen Landes­
beamten, das das 18. aber noch nicht das 26. 
Lebensjahr vollendet hat, gebührt auf Antrag 
ein monatlicher W aisenversorgungsgenuß, so-
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lange es in einer Schul- oder Berufsausbildung 
steht, die seine Arbeitskraft überwiegend be ­
ansprucht. Zur Schul- oder Berufsausbildung 
zählt auch ein angemessener Zeitraum für die 
Vorbereitung auf die Ablegung der  entspre­
chenden Abschlußprüfungen und auf die Er­
werbung eines akademischen Grades. Ist die 
Schul- oder Berufsausbildung durch Ablei­
stung des Präsenzdienstes, durch Krankheit 
oder ein anderes unüberwindbares Hindernis 
verzögert worden, so gebührt der W aisen­
versorgungsgenuß über das 26. Lebensjahr 
hinaus für einen der Dauer der Behinderung 
angemessenen Zeitraum.

(3) Dem Kind eines verstorbenen Landes­
beamten, das das 18. Lebensjahr vollendet hat, 
gebührt auf Antrag ein monatlicher W aisen­
versorgungsgenuß, wenn es seit dem Zeit­
punkt, in dem der Anspruch auf W aisenver­
sorgungsgenuß gemäß den Abs. 1 und 2 w eg­
fällt, infolge Krankheit oder Gebrechens 
erwerbsunfähig ist.

(4) Der W aisenversorgungsgenuß beträgt
a) für jede Halbweise 12 v. H. des Ruhe­

genusses, der dem verstorbenen Landes­
beam ten im Zeitpunkt seines Todes ge­
bührt hat oder gebührt hätte, mindestens 
aber 8,4 v. H. der Ruhegenußbemessungs­
grundlage;

b) für jede Vollwaise 30 v. H. des Ruhe­
genusses, der dem verstorbenen Landes­
beamten im Zeitpunkt seines Todes ge­
bührt hat oder gebührt hätte, mindestens 
aber 21 v. H. der Ruhegenußbemessungs­
grundlage.
(5) Die Bestimmungen des § 82 über die 

begünstigte Bemessung des W itw enversor­
gungsgenusses finden auf W aisen  sinngemäß 
Anwendung.

(6) Zum W aisenversorgungsgenuß gebührt 
eine Zulage in der Höhe der für das erste 
Kind vorgesehenen Kinderzulage, sofern die 
W aise nicht eine gleichartige Zulage von einer 
anderen Stelle erhält, ferner nach Maßgabe 
des § 67 die Sonderzahlungen.

(7) Bei m ehreren Anspruchsberechtigten 
darf die Summe der W aisenversorgungs­
genüsse zusammen mit allenfalls zu gew äh­
renden W itw enversorgungsgenüssen 120 v. H. 
des Ruhegenusses, der dem Landesbeamten 
im Zeitpunkt seines Todes gebührt ha t oder 
gebührt hätte, nicht überschreiten, sonst sind 
die W aisenversorgungsgenüsse verhältn is­
mäßig zu kürzen.

(8) Der W aisenversorgungsgenuß nach den 
Abs. 2 und 3 ruht, w enn  die W aise
a) Einkünfte bezieht, die zur Bestreitung ihres 

angemessenen Lebensunterhaltes ausrei­
chen,

b) einem Stift oder Kloster angehört und die­
ses für den Lebensunterhalt der W aise
aufkommt, oder

c) weiblichen Geschlechtes und verheira te t
ist.

§ 86
V ersorgungsgenußzulage

(1) Einer Person, die Anspruch auf V er­
sorgungsgenuß hat und deren monatliches 
Gesamteinkommen den Mindestsatz gemäß 
Abs. 2 nicht erreicht, gebührt auf Antrag eine 
monatliche Versorgungsgenußzulage in der 
Höhe des Unterschiedes zwischen dem m onat­
lichen Gesamteinkommen und dem Mindest­
satz.

(2) Der Mindestsatz ist unter Bedachtnahme 
auf den für den Lebensunterhalt notwendigen 
Aufwand von der Landesregierung durch V er­
ordnung festzusetzen. Für Kinder, für die eine 
Kinderzulage gewährt wird, sind entspre­
chende Steigerungsbeträge vorzusehen.

§ 87
Vorschuß für Hinterbliebene

In berücksichtigungswürdigen Fällen kann 
einer Person, die Anspruch auf W itwen- oder 
W aisenversorgungsgenuß hat, ein Vorschuß 
gewährt werden. Die Bestimmungen des § 69 
finden sinngemäß Anwendung.

§ 88
Abfertigung

(1) Der W itwe und der W aise eines im 
Dienststand verstorbenen Landesbeamten, die 
keinen Anspruch auf Versorgungsgenuß h a ­
ben, gebührt eine Abfertigung. Einer W aise 
gebührt jedoch die Abfertigung nur dann, 
wenn der Landesbeamte für sie im Zeitpunkt 
seines Todes einen Anspruch auf Kinderzulage 
gehabt hat oder wenn es sich um eine nach­
geborene W aise handelt.

(2) Die Abfertigung der W itwe beträgt für 
jedes Jah r  der ruhegenußfähigen Gesamt­
dienstzeit das Zweifache des Monatsbezuges, 
der der besoldungsrechtlichen Stellung des 
Landesbeamten im Zeitpunkt seines Todes 
entspricht, höchstens jedoch das Zwanzigfache 
dieses Monatsbezuges.

(3) Die Abfertigung der Halbwaise be­
trägt 20 v. H., die Abfertigung der Vollwaise 
50 v. H. der für die W itwe vorgesehenen A b­
fertigung.

§ 89
Abfindung, Ablösung

(1) W enn die im Bezüge eines W itw en­
versorgungsgenusses stehende W itwe eines 
Landesbeamten eine neue Ehe schließt, so
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verliert sie den Anspruch auf W itw enversor­
gungsgenuß. W enn die W itwe die neue Ehe 
vor Vollendung ihres 65. Lebensjahres schließt, 
gebührt ihr eine Abfindung in der Höhe des 
siebzigfachen, und wenn sie die neue Ehe 
nach Vollendung ihres 65., jedoch vor Voll­
endung des 70. Lebensjahres eingeht, eine sol­
che in der Höhe des fünfunddreißigfachen des 
W itwenversorgungsgenusses samt H aushalts­
zulage und Kinderzulagen, auf den sie im Zeit­
punkt der W iederverehelichung Anspruch ge ­
habt hat.

(2) W ird  die neue Ehe durch den Tod des 
Ehemannes, durch Scheidung oder durch Auf­
lösung aufgelöst oder wird die neue Ehe für 
nichtig erklärt, so lebt bei Zutreffen der 
sonstigen Voraussetzungen der Versorgungs­
anspruch aus der früheren Ehe wieder auf, 
w enn  eine ausreichende Versorgung der 
W itwe nicht anderweitig gewährleistet ist und
a) die Ehe nicht aus dem alleinigen oder über­

wiegenden Verschulden der Ehefrau ge­
schieden oder aufgehoben worden ist, oder

b) bei Nichtigerklärung der Ehe die Ehefrau 
als schuldlos anzusehen ist.
(3) Das W iederaufleben des Versorgungs­

anspruches tritt mit der Auflösung oder Nich­
tigerklärung der letzten Ehe, frühestens jedoch 
fünf Jahre  nach dem seinerzeitigen Erlöschen 
des Versorgungsanspruches ein.

(4) Der Witwe, der früheren Ehefrau oder 
der W aise eines Landesbeamten kann auf A n­
trag die Ablösung des Versorgungsgenusses 
bewilligt werden, wenn berücksichtigungswür­
dige Gründe vorhanden sind. Die Bestimmun­
gen des § 79 gelten sinngemäß.

§ 90
T odesf allbeitrag

(1) Stirbt ein Landesbeamter, so haben 
nacheinander Anspruch auf den Todesfallbei­
trag:
a) der überlebende Ehegatte, sofern er mit 

dem Verstorbenen im Zeitpunkt seines 
Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt 
hat oder diese Gemeinschaft nur wegen 
der Erziehung der Kinder, aus Gesund­
heitsrücksichten, aus wirtschaftlichen oder 
ähnlichen, nicht im persönlichen Verhältnis 
der Ehegatten gelegenen Gründen auf­
gegeben war;

b) das Kind, und wenn ein solches nicht vo r­
handen ist, das Enkelkind, das im Zeit­
punkt des Todes des Landesbeamten des­
sen Haushalt angehört hat;

c) das Kind, und wenn ein solches nicht v o r­
handen ist, das Enkelkind, das die Kosten 
der Bestattung ganz oder teilweise be­
stritten hat.

(2) Sind mehrere Kinder (Enkelkinder) 
nebeneinander anspruchsberechtigt, so ge­
bührt ihnen der Todesfallbeitrag zur unge­
teilten Hand.

(3) Der Todesfallbeitrag beträgt das Drei­
fache des Monatsbezuges (Ruhegenusses zu­
züglich allfälliger Zulagen), der der beso l­
dungsrechtlichen Stellung entspricht, die der 
Landesbeamte im Zeitpunkt seines Todes er­
reicht hat. Stirbt ein Landesbeamter im Mo­
nat des W irksamwerdens der Versetzung in 
den Ruhestand, so ist der Todesfallbeitrag so 
zu bemessen, als ob sich der Landesbeamte 
am Sterbetag noch im Dienststand befunden 
hätte.

(4) Ist kein Anspruchsberechtigter nach 
Abs. 1 vorhanden, so gebührt der Person, die 
die Kosten der Bestattung des Landesbeamten 
ganz oder teilweise aus eigenen Mitteln ge­
tragen hat, auf Antrag der Ersatz ihrer A us­
lagen, soweit diese im Nachlaß des V erstor­
benen  oder in einer Leistung der gesetzlichen 
Krankenversicherung nicht gedeckt sind.

(5) Sind keine Personen vorhanden, die 
Anspruch auf Todesfallbeitrag nach Abs. 1 
haben und erreicht ein allfällig gebührender 
Beitrag zu den Bestattungskosten nicht die 
Höhe des Todesfallbeitrages, so kann aus 
berücksichtigungswürdigen Gründen jenen 
Personen, die den Landesbeamten vor seinem 
Tode unentgeltlich gepflegt oder die Kosten 
der Pflege ganz oder teilweise aus eigenen 
Mitteln getragen haben, auf Antrag ein Bei­
trag zu den Pflegekosten gewährt werden.

(6) Die Beiträge zu den Bestattungs- und 
Pflegekosten dürfen zusammen die Höhe des 
in Betracht kommenden Todesfallbeitrages 
nicht übersteigen.

8. Abschnitt
Ahndung von Pflichtverletzungen

§ 91
Art der Ahndung,

Mitteilung von Pflichtverletzungen

(1) Ungehörigkeiten in der Amtsführung 
und Pflichtverletzungen, die sich der Landes­
beamte zuschulden kommen läßt, ziehen u n ­
beschadet einer strafrechtlichen Ahndung je 
nach ihrer Bedeutung Ausstellungen, Rügen, 
Ordnungsstrafen oder Dienststrafen nach sich. 
Die V erhängung von Ordnungsstrafen oder 
Dienststrafen wird durch allfällige in der glei­
chen Sache bereits ergangene Ausstellungen 
und Rügen nicht behindert.

(2) Die Dienststellen des Landes und der 
Gemeinden (Gemeindeverbände) sind ver-
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pflichtet, H andlungen oder Unterlassungen 
eines Landesbeamten, die den Tatbestand 
einer Verletzung seiner Dienstpflichten bilden 
könnten, seiner Dienstbehörde unverzüglich 
mitzuteilen.

§ 92
Ausstellungen, Rügen

(1) Die Vorgesetzten des Landesbeamten 
haben das Recht, ihm Ungehörigkeiten in sei­
ner Amtsführung auszustellen oder ihm w e­
gen geringfügiger Verletzungen der ihm ob­
liegenden Pflichten eine mündliche Rüge zu 
erteilen.

(2) Ausstellungen und Rügen gemäß Abs. 1 
haben, abgesehen von ihrem allfälligen Ein­
fluß auf die Dienstbeurteilung, keine dienst­
rechtlichen Folgen und sind im Standesaus­
weis nicht einzutragen.

§ 93
Ordnungsstrafen

(1) Ein Landesbeamter, der seine Dienst­
pflichten empfindlich verletzt, macht sich, so­
fern die Pflichtverletzung nicht den Tat­
bestand des Dienstvergehens darstellt, einer 
Ordnungswidrigkeit schuldig. Uber einen sol­
chen Landesbeamten hat das Amt der Landes­
regierung eine Ordnungsstrafe zu verhängen.

(2) Ordnungsstrafen sind die Verwarnung 
und die Geldbuße. Die Geldbuße ist unter 
Bedachtnahme auf alle sachlichen und persön­
lichen Umstände des Straffalles mit minde­
stens 5 v. H. und höchstens 10 v. H. des vom 
Beschuldigten zuletzt bezogenen Monatsbezu­
ges mit Ausnahme der Haushaltszulage und 
Kinderzulagen zu bemessen. Sie ist vom näch­
sten Monatsbezug des Bestraften zurückzube­
halten und für Wohlfahrtszwecke des Landes 
zu verwenden.

(3) Vor der V erhängung einer Ordnungs­
strafe ist dem Beschuldigten Gelegenheit zur 
schriftlichen oder mündlichen Rechtfertigung 
zu geben. Die Ordnungsstrafe ist unter A n­
gabe der Gründe schriftlich zu verhängen.

(4) Gegen die V erhängung einer O rdnungs­
strafe kann der Landesbeamte binnen zwei 
Wochen Beschwerde erheben, ü b e r  die Be­
schwerde hat die Landesregierung zu entschei­
den.

(5) Ordnungsstrafen sind im Standesaus­
weis nicht einzutragen.

§ 94
Dienststrafen

(1) W enn die von einem Landesbeamten 
begangene Pflichtverletzung mit Rücksicht aut 
die Art und Schwere der Verfehlung, auf die

mit ihr verbundene Gefährdung oder Schädi­
gung öffentlicher Interessen, auf ihre W ieder­
holung oder auf andere erschwerende Um­
stände, mit einer Ordnungsstrafe nicht mehr 
ausreichend geahndet wäre, stellt sie ein 
Dienstvergehen dar. In diesem Falle ist gegen 
den Landesbeamten nach Maßgabe der Be­
stimmungen des § 99 Abs. 1 das Dienststraf­
verfahren einzuleiten.

(2) Gegen einen Landesbeamten des Ruhe­
standes ist das Dienststrafverfahren durchzu­
führen
a) wegen eines im Dienststand begangenen, 

erst nach seiner Versetzung in den Ruhe­
stand bekannt gewordenen Dienstverge­
hens,

b) wenn er die Zuerkennung eines ihm nicht 
gebührenden Ruhegenusses erschlichen 
hat,

c) wenn er die nach diesem Gesetz auch 
einem Landesbeamten des Ruhestandes 
obliegenden Pflichten gröblich verletzt.
(3) Dienststrafen sind:

a) der Verweis,
b) die Geldstrafe,
c) die Ausschließung von der Vorrückung in 

höhere Bezüge,
d) die Minderung des Monatsbezuges (Ruhe­

genusses),
e) die Minderung des Monatsbezuges mit 

Ausschließung von der Vorrückung in hö­
here Bezüge,

f) die Überstellung in eine niedrigere V er­
wendungsgruppe,

g) die Versetzung in den dauernden Ruhe­
stand mit zeitweise oder dauernd gemin­
dertem Ruhegenuß,

h) die Entlassung.

(4) Die Geldstrafe ist mit mindestens 10 
v. H. und höchstens 20 v. H . des vom Beschul­
digten zuletzt bezogenen Monatsbezuges mit 
Ausnahme der Haushaltszulage und Kinder­
zulagen zu bemessen. Sie ist vom nächsten 
Monatsbezug des Bestraften zurückzubehalten 
und für Wohlfahrtszwecke des Landes zu v e r­
wenden.

(5) Auf Ausschließung von der Vorrückung 
in höhere Bezüge kann für die Dauer von drei 
M onaten bis zu zwei Jahren  erkannt werden.

(6) Die Minderung des Monatsbezuges 
(Ruhegenusses) hat mindestens 10 v. H. und 
höchstens 25 v. H. desselben mit Ausnahme 
der Haushaltszulage und der Kinderzulagen 
zu betragen und ist für die Dauer von sechs 
M onaten bis zu drei Jahren  anzuordnen. Dies 
gilt auch für die Minderung des Monatsbezu­
ges mit Ausschließung von der Vorrückung 
in höhere Bezüge.
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(7) Bei der Überstellung in eine niedrigere 
Verwendungsgruppe ist auszusprechen, in 
welche V erwendungsgruppe und welchen 
Dienstzweig der Beschuldigte einzuordnen ist 
und für welchen Zeitraum die Uberstellung in 
eine höhere Verwendungsgruppe ausgeschlos­
sen ist. Dieser Zeitraum muß mindestens fünf 
Jahre  betragen.

(8) Die Dienststrafe der Versetzung in den 
dauernden Ruhestand mit zeitweise oder dau­
ernd gemindertem Ruhegenuß darf nur v e r­
hängt werden, wenn der Beschuldigte im Zeit­
punkt der V erhängung der Dienststrafe das 
50. Lebensjahr vollendet hat. Bei der Dienst­
strafe der Versetzung in den dauernden Ruhe­
stand hat die Minderung des Ruhegenusses 
mindestens 10 v. H. und höchstens 60 v. H. 
desselben mit Ausnahme der Haushaltszulage 
und Kinderzulagen zu betragen.

§ 95
Aufschub des Strafvollzuges

(1) W enn dienstliche Interessen nicht be­
einträchtigt w erden  und nach Lage des Falles 
angenommen werden kann, daß die bloße A n­
drohung des Strafvollzuges ausreichen wird, 
um den Landesbeamten von weiteren Verfeh­
lungen abzuhalten, kann die Dienststrafkam­
mer den Vollzug der im § 94 Abs. 3 l i t .  b bis d 
aufgezählten Dienststrafen aufschieben.

(2) N eben der Beschaffenheit des Dienst­
vergehens und dem Grad des Verschuldens 
ist bei der Entscheidung über den Aufschub 
des Strafvollzuges vornehmlich auf die dienst­
liche Führung des Beschuldigten, sein Alter 
und seine wirtschaftlichen Verhältnisse sowie 
darauf Bedacht zu nehmen, ob er den Schaden 
nach Kräften gutgemacht hat.

(3) Bei Aufschub des Strafvollzuges beträgt 
die Bewährungsfrist drei Jahre, beginnend 
mit der Rechtskraft des Dienststraferkennt­
nisses. W ird gegen den Landesbeamten inner­
halb dieser Frist neuerlich ein Dienststraf­
verfahren eingeleitet, so verlängert  sich die 
Bewährungsfrist bis zum Abschluß dieses 
Dienststrafverfahrens.

(4) W ird  über den Landesbeamten inner­
halb der Bewährungsfrist neuerlich eine 
Dienststrafe verhängt und lautet diese nicht 
auf Entlassung, so ist die aufgeschobene Strafe 
nach Vollstreckung der neuen Dienststrafe zu 
vollziehen.

§ 96
Dienststrafkammer

(1) Dienststrafen können nur von der 
Dienststrafkammer für Landesbeamte v e r ­
hängt werden.

(2) Die Dienststrafkammer für Landes­
beamte besteht beim Amt der Landesregie­

rung. Sie setzt sich aus einem rechtskundigen 
Landesbeamten des höheren Dienstes als V or­
sitzenden, zwei w eiteren  Landesbeamten des 
höheren Dienstes, wovon mindestens einer 
rechtskundig sein muß, einem Landesbeamten 
jener Verwendungsgruppe, der der Beschul­
digte angehört, und einem von der Personal­
vertre tung der Landesbediensteten vorgeschla­
genen Landesbeamten zusammen. Die Mitglie­
der der Dienststrafkammer und die erforder­
liche Zahl von Ersatzmitgliedern sind von der 
Landesregierung unter Bezeichnung des V or­
sitzenden und dessen Stellvertreters für je 
drei Jahre  zu bestellen. Der Schriftführer der 
Dienststrafkammer ist vom Amt der Landes­
regierung von Fall zu Fall aus dem Stande 
der rechtskundigen Landesbeamten beizustel­
len.

(3) Die Mitglieder der Dienststrafkammer 
sind auszuscheiden und für den Rest der Funk­
tionsdauer durch neue zu ersetzen, wenn die 
Voraussetzungen für ihre Bestellung nicht 
mehr gegeben sind oder wenn gegen sie ein 
Strafgerichts- oder Dienststrafverfahren an­
hängig wird. Hinsichtlich ihrer Befangenheit 
im einzelnen Fall gelten die Bestimmungen 
des § 7 AVG. 1950.

(4) Die Dienststrafkammer hat ihre Be­
schlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit zu 
fassen. Der Vorsitzende hat seine Stimme zu­
letzt abzugeben. Eine Stimmenthaltung ist 
nicht zulässig. W enn es der Vorsitzende an­
ordnet oder ein Beisitzer verlangt, ist die A b­
stimmung geheim durchzuführen, ü b e r  Schuld 
und Strafe ist getrennt abzustimmen. W enn 
ein Beschluß über die Strafe oder das Straf­
ausmaß mit einfacher Stimmenmehrheit nicht 
zustande kommt, sind die Stimmen für die 
strengere Strafe oder das höhere Strafausmaß 
so lange jenen für die nächstmildere zuzuzäh­
len, bis sich für eine Strafe oder ein Straf­
ausmaß eine einfache Mehrheit ergibt.

(5) Die Mitglieder der Dienststrafkammer 
sind in Ausübung ihres Amtes unabhängig 
und an keine W eisungen gebunden. Sie haben 
ihr Amt als Ehrenamt auszuüben und haben 
lediglich Anspruch auf Ersatz ihrer Baraus­
lagen. Die Kosten des Dienststrafverfahrens 
trägt, unbeschadet der Bestimmungen des 
§103 Abs. 6 das Land.

§ 97
Ankläger

(1) Zur V ertre tung  der durch eine Pflicht­
widrigkeit verle tz ten  dienstlichen Interessen 
hat die Landesregierung auf die Dauer der 
Funktionsperiode der Dienststrafkammer einen 
rechtskundigen Landesbeamten zum Ankläger
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gilt sinngemäß.

(2) Dem Ankläger obliegt es, bei der 
Durchführung des Dienststrafverfahrens für 
die W ahrung des Ansehens des Standes der 
Landesbeamten, für strenge Erfüllung der 
Dienstpflichten und W ahrung der Interessen 
des Landes einzutreten. Er hat hiebei auch die 
für den Beschuldigten sprechenden Umstände 
zu berücksichtigen.

(3) Der Ankläger ist vor jeder Beschluß­
fassung der Dienststrafkammer zur W ahrung  
der ihm anvertrau ten  Interessen zu hören.

§ 98
Verteidiger

(1) Der Beschuldigte hat das Recht, sich 
eines Verteidigers aus dem Stande der Lan­
desbeamten oder der in der Verteidigerliste 
eingetragenen Personen zu bedienen. Beamte 
dürfen hiefür keine Belohnung annehmen und 
haben gegenüber dem Beschuldigten nur A n­
spruch auf Vergütung des im Interesse der 
Verteidigung notwendigen und zweckmäßig 
gemachten Aufwandes.

(2) Der Verteidiger ist befugt, alles, was 
er zur Verteidigung des Beschuldigten für 
dienlich erachtet, unum w unden vorzubringen 
und die gesetzlichen Verteidigungsmittel an­
zuwenden. Er ist verpflichtet, über alle ihm in 
seiner Eigenschaft als Verteidiger zukommen­
den vertraulichen Mitteilungen Verschwiegen­
heit zu beobachten.

(3) Landesbeamte, die mit der Verteidigung 
betraut werden, dürfen wegen ihrer Äußerun­
gen, die in der pflichtgemäßen W ahrung  der 
ihnen anvertrau ten  Interessen begründet sind, 
weder während  der Ausübung ihres Auftrages 
noch nach dessen Beendigung zur V eran tw or­
tung gezogen werden. Sie haben indes bei 
der W ahrnehm ung ihrer Aufgabe als V erte i­
diger in W ort und Schrift den gebotenen A n­
stand zu wahren, widrigenfalls der V orsit­
zende der Dienststrafkammer ihnen nach vo r­
ausgegangener Mahnung das W ort entziehen 
oder ihre Entfernung verfügen kann.

§ 99
Einleitung des Dienststrafverfahrens

(1) Erachtet die Dienstbehörde den Tat­
bestand eines Dienstvergehens gegeben, so 
ha t sie nach vorläufiger Klarstellung des Sach­
verhaltes unter Anschluß des Personalaktes 
des Beschuldigten die Anzeige an die Dienst­
strafkammer zu erstatten.

(2) Ist die Dienstbehörde der Anschauung, 
daß die vorliegende Pflichtverletzung auch 
einen strafgerichtlich zu ahndenden Tatbestand

darstellt, so hat sie unter gleichzeitiger V er­
ständigung der Dienststrafkammer die A n­
zeige an die Staatsanwaltschaft zu erstatten.

(3) Die Dienststrafkammer hat nach A n­
hörung des Anklägers ohne Parte ienverhand­
lung und erforderlichenfalls nach Vornahme 
weiterer  Erhebungen zu beschließen, ob das 
Dienststrafverfahren einzuleiten ist oder ob 
die Einleitung des Dienststrafverfahrens ab­
gelehnt wird. Im Falle der Einleitung des 
Dienststrafverfahrens hat die Dienststrafkam­
mer zu beschließen, ob eine Dienststrafunter­
suchung durchzuführen ist oder ob die Sache 
gleich zur mündlichen Verhandlung verwiesen 
wird. Die sofortige Verweisung der Sache zur 
mündlichen Verhandlung ist nur mit Zustim­
mung des Anklägers zulässig. W enn gemäß 
Abs. 6 das Dienststrafverfahren zu ruhen hat, 
ist der Beschluß über die Durchführung der 
Dienststrafuntersuchung oder die sofortige 
Verweisung der Sache zur mündlichen Ver­
handlung erst nach Abschluß des strafgericht­
lichen Verfahrens zu fassen. Für den Beschluß 
auf sofortige Verweisung der Sache zur münd­
lichen Verhandlung gelten die Bestimmungen 
des § 101 Abs. 3.

(4) Die Entscheidungen der Dienststraf­
kammer gemäß Abs. 3 sind dem Beschuldig­
ten, dem Ankläger und der Dienstbehörde 
schriftlich zuzustellen. Gegen den Beschluß auf 
Einleitung des Dienststrafverfahrens und auf 
Durchführung der Dienststrafuntersuchung ist 
kein Rechtsmittel zulässig, gegen den Be­
schluß, mit dem die Einleitung des Dienststraf­
verfahrens abgelehnt wird oder die Sache 
sofort zur mündlichen Verhandlung verwiesen 
wird, kann der Ankläger binnen zwei Wochen 
Berufung an die Dienststrafberufungskammer 
erheben.

(5) W enn ein in ein Strafgerichts- oder 
Dienststrafverfahren verwickelter Landes­
beamter nicht schon durch die Dienstbehörde 
vom Dienst enthoben ist, kann  ihn die Dienst­
strafkammer vom Dienst vorläufig entheben, 
wenn sie dies mit Rücksicht auf die A rt und 
die Schwere der ihm zur Last gelegten Pflicht­
verletzung angezeigt erachtet. Hiefür gelten 
die Bestimmungen des § 21 Abs. 2 und 3.

(6) Erachtet die Dienststrafkammer, daß 
die dem Landesbeamten zur Last gelegte 
Pflichtverletzung strafgerichtlich zu ahnden 
sei, so hat sie die Anzeige an die Staats­
anwaltschaft zu erstatten, sofern dies nicht 
bereits durch die Dienstbehörde geschehen ist. 
Bis zum Abschluß des strafgerichtlichen V er­
fahrens hat das Dienststrafverfahren zu ru­
hen.

(7) W enn das Dienstverhältnis des Beschul­
digten aufgelöst wird, ist das Dienststrafver­
fahren einzustellen.
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§ ioo
Untersuchung, Untersuchungsführer

(1) Ist die Einleitung der Dienststrafunter­
suchung beschlossen, so hat die Landesregie­
rung auf Antrag des Vorsitzenden der Dienst­
strafkammer einen rechtskundigen Landes­
beamten als Untersuchungsführer zu bestel­
len. Hievon ist der Beschuldigte von der 
Dienststrafkammer in Kenntnis zu setzen. Mit­
glieder der Dienststrafkammer und der A n­
kläger können nicht zu Untersuchungsführern 
bestellt werden.

(2) Der Untersuchungsführer hat Zeugen 
und Sachverständige unbeeidet zu vernehmen, 
alle zur vollständigen Aufklärung der Sache 
erforderlichen Umstände und Beweismittel von 
Amts wegen zu erforschen und dem Beschul­
digten Gelegenheit zu geben, sich über alle 
Anschuldigungspunkte zu äußern. Die V erw ei­
gerung der Mitwirkung des Beschuldigten hält 
das Verfahren nicht auf.

(3) Der Ankläger kann eine Ergänzung der 
Untersuchung namentlich durch Einbeziehung 
neuer Anschuldigungspunkte beantragen. 
Auch der Beschuldigte hat das Recht, die V or­
nahme bestimmter Erhebungen zu bean tra ­
gen.

(4) Hegt der Untersuchungsführer Beden­
ken, einem Ergänzungsantrag stattzugeben, so 
hat er einen Beschluß der Dienststrafkammer 
einzuholen.

(5) W ährend  der Dauer der Untersuchung 
kann  der Untersuchungsführer, soweit er es 
mit dem Zweck des Verfahrens vereinbar fin­
det, dem Beschuldigten und seinem Verteid i­
ger die unbeschränkte oder teilweise Einsicht­
nahme in die Verhandlungsakten  gestatten. 
Nach Zustellung des Verweisungsbeschlusses 
haben der Beschuldigte und sein Verteidiger 
das Recht, die Verhandlungsakten, mit A us­
nahme der Beratungsniederschriften, einzu­
sehen und von ihnen Abschrift zu nehmen. 
Mitteilungen an die Öffentlichkeit über den 
Inhalt der V erhandlungsakten sind untersagt.

(6) Die A kten  über die abgeschlossene 
Dienststrafuntersuchung hat der U nter­
suchungsführer dem Ankläger zu übergeben, 
der sie mit seinen A nträgen der Dienststraf­
kammer vorzulegen hat.

§ 101
Einstellungsbeschluß, Verweisungsbeschluß, 

Ablehnung von Mitgliedern 
der Dienststrafkammer

(1) Auf Grund des Ergebnisses der Dienst­
strafuntersuchung und der Anträge des A n­
klägers hat die Dienststrafkammer ohne Par­
te ienverhandlung zu beschließen, das Dienst­

strafverfahren einzustellen oder die Unter­
suchung zu ergänzen oder die Sache zur münd­
lichen Verhandlung zu verweisen. Dieser Be­
schluß ist dem Beschuldigten und dem Anklä­
ger zuzustellen.

(2) Gegen den Beschluß auf Einstellung des 
Dienststrafverfahrens kann  der Ankläger bin­
nen zwei Wochen Berufung an die Dienststraf­
berufungskammer erheben.

(3) Im Verweisungsbeschluß müssen die 
Anschuldigungspunkte bestimmt angeführt so­
wie die zur Behandlung der Dienststrafsache 
bestellten Mitglieder der Dienststrafkammer 
und die Verfügungen bezeichnet werden, die 
zur Vorbereitung der mündlichen Verhand­
lung zu treffen sind.

(4) Gegen den Verweisungsbeschluß ist 
kein Rechtsmittel zulässig. Binnen einer W o ­
che nach Zustellung des Verweisungsbeschlus­
ses können der Beschuldigte und der Anklä­
ger aber weitere Anträge stellen, über welche 
die Dienststrafkammer ohne Zulassung eines 
gesonderten Rechtsmittels zu entscheiden hat. 
Der Beschuldigte kann binnen dieser Frist fer­
ner zwei der zur Behandlung der Dienststraf­
sache bestellten Mitglieder der Dienststraf­
kammer ohne Angabe von Gründen ablehnen. 
Für die abgelehnten Mitglieder sind Ersatz­
mitglieder zu berufen.

§ 102
Mündliche Verhandlung

(1) Der Tag der mündlichen Verhandlung 
ist vom Vorsitzenden der Dienststrafkammer 
zu bestimmen. Zur mündlichen Verhandlung 
sind außer dem Beschuldigten und dem A n­
kläger der Verteidiger und die Dienstbehörde 
des Beschuldigten mindestens zwei Wochen 
vorher zu laden. Die Dienststrafkammer kann 
das persönliche Erscheinen des Beschuldigten 
bei der mündlichen V erhandlung anordnen.

(2) Die mündliche V erhandlung ist vom 
Vorsitzenden der Dienststrafkammer zu lei­
ten. Sie ist nicht öffentlich. Auf Verlangen des 
Beschuldigten muß jedoch bis zu drei Landes­
bediensteten die Anwesenheit bei der V er­
handlung gestatte t werden, öffentliche M it­
teilungen über den Inhalt der V erhandlung 
sind verboten. Die Dienststrafkammer hat j e ­
doch auszusprechen, daß die V erlautbarung 
des rechtskräftigen Dienststraferkenntnisses 
zulässig ist, w enn  entw eder der Beschuldigte 
dies beantrag t und der V erlautbarung kein 
öffentliches Interesse entgegensteht, oder auf 
Antrag  des Anklägers, wenn die V erlau t­
barung im öffentlichen Interesse gelegen ist.

(3) Die V erhandlung beginnt mit der V er­
lesung des Verweisungsbeschlusses. Hierauf 
folgt die Vernehmung des Beschuldigten, der
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vorgeladenen Zeugen und Sachverständigen 
und, soweit erforderlich, die Verlesung der 
im Vorverfahren aufgenommenen N ieder­
schriften und der für das Verfahren bedeut­
samen Urkunden.

(4) Der Beschuldigte, sein Verteidiger, der 
Vertre ter  der Dienstbehörde des Beschuldig­
ten, der Ankläger und die Mitglieder der 
Dienststrafkammer haben das Recht, sich zu 
den einzelnen vorgebrachten Beweismitteln 
zu äußern und Fragen an die Zeugen und Sach­
verständigen zu stellen. Dem Beschuldigten 
und dem Ankläger steht außerdem das Recht 
zu, weitere Beweisanträge zu stellen, über 
welche die Dienststrafkammer sofort ohne Zu­
lassung eines gesonderten Rechtsmittels zu 
erkennen hat.

(5) Nach Schluß des Beweisverfahrens sind 
der Ankläger, der Beschuldigte sowie dessen 
Verteidiger zu hören. Dem Beschuldigten steht 
das letzte W ort zu.

(6) ü b e r  die mündliche Verhandlung ist 
eine Niederschrift aufzunehmen, welche die 
Namen der Anwesenden und eine Darstellung 
des Ganges der Verhandlung in allen w esent­
lichen Punkten zu enthalten hat. Soweit hier­
über bereits Schriftstücke bei den V erhand­
lungsakten liegen, genügt es, wenn in der 
Niederschrift auf diese Schriftstücke verwiesen 
wird, ü b e r  die Beratungen und Abstimmungen 
ist eine gesonderte Niederschrift zu führen. 
Die Niederschriften sind vom Vorsitzenden 
und vom Schriftführer zu unterzeichnen.

§ 103
Dienststraferkenntnis

(1) Die Dienststrafkammer hat bei Fällung 
des Erkenntnisses nur auf das Rücksicht zu 
nehmen, was in der mündlichen Verhandlung 
vorgebracht worden ist. Sie ist bei ihrer Ent­
scheidung an ein freisprechendes Urteil des 
Strafgerichtes und an Beweisregeln nicht ge­
bunden, sondern hat nach freier, gewissenhaf­
ter Prüfung aller vorgebrachten Beweismittel 
zu erkennen.

(2) Stellt sie das Dienststrafverfahren ein, 
weil die dem Beschuldigten zur Last gelegte 
Pflichtverletzung zwar erwiesen ist, aber nicht 
den Charakter eines Dienstvergehens im 
Sinne des § 94 Abs. 1 aufweist, so hat sie eine 
Ausfertigung ihres Beschlusses der Dienst­
behörde des Beschuldigten zukommen zu las­
sen, Diese hat sodann das O rdnungsstrafver­
fahren gemäß § 93 einzuleiten.

(3) W ird  ein Dienststraferkenntnis gefällt, 
so hat es alle im Verweisungsbeschluß ange­
führten Anschuldigungen zu umfassen und den 
Beschuldigten hinsichtlich jeder einzelnen von 
ihnen entweder schuldig oder frei zu spre­

chen. Das Dienststraferkenntnis ist schriftlich 
auszufertigen und dem Beschuldigten sowie 
dem Ankläger längstens binnen zwei Wochen 
nach Durchführung der mündlichen V erhand­
lung zuzustellen. Es kann überdies am 
Schlüsse der mündlichen Verhandlung münd­
lich verkündet werden. Die schriftliche A us­
fertigung des Dienststraferkenntnisses ha t die 
Bezeichnung der Dienststrafkammer, die Per­
sonaldaten des Beschuldigten, den Spruch, die 
Begründung, die Rechtsmittelbelehrung und 
die Angabe des Zeitpunktes, in dem sie e r ­
folgt ist, zu enthalten.

(4) Im Schuldspruch ist darzulegen, inwie­
weit das dem Beschuldigten zur Last gelegte 
Verhalten als erwiesen anzusehen und im 
Sinne des § 94 Abs. 1 als Dienstvergehen zu 
beurteilen ist, welche Strafe verhängt wird 
und inwieweit der Beschuldigte die Kosten 
des Dienststrafverfahrens zu ersetzen hat.

(5) In der Begründung ist darzulegen
a) im Falle des Schuldspruches,

aus welchen Gründen das dem Beschuldig­
ten zur Last gelegte V erhalten  als erw ie­
sen angenommen und als Dienstvergehen 
beurteilt  worden ist und wieweit erschwe­
rende und mildernde Umstände, insbeson­
dere eine infolge Enthebung vom Dienst 
gegebenenfalls eingetretene Minderung 
der Bezüge des Beschuldigten, auf die Be­
messung der Strafe und der vom Beschul­
digten zu ersetzenden Verfahrenskosten 
von Einfluß waren;

b) im Falle des Freispruches,
aus welchen Gründen das dem Beschuldig­
ten zur Last gelegte Verhalten als nicht 
erwiesen angesehen wird oder die Straf­
barkeit oder die Verfolgung ausgeschlos­
sen wird.

(6) Im Falle des Schuldspruches hat der 
Beschuldigte dem Land einen nach dem A us­
maß seines Verschuldens mit 5 bis 10 v. H. 
seines letzten Monatsbezuges (Ruhegenusses) 
mit Ausnahme der Haushaltszulage und Kin­
derzulagen zu bemessenden Verfahrenskosten­
beitrag zu leisten und außerdem jene V er­
fahrenskosten zu ersetzen, die e r  mutwillig 
verursacht hat. Diese Kosten können durch 
Gehaltsabzug (Abzug vom Ruhegenuß) einge­
bracht werden. Die Kosten seines Verteidigers 
hat der Beschuldigte in jedem Falle selber zu 
tragen.

(7) Gegen das Erkenntnis der Dienststraf­
kammer können der Beschuldigte und der A n­
kläger wegen des Ausspruches über Schuld 
und Strafe sowie wegen der Entscheidung 
über den Kostenersatz die Berufung erheben, 
gegen die Einstellung des Dienststrafverfah­
rens steht dem Ankläger die Berufung zu. Die



Berufung ist binnen zwei Wochen nach Zu­
stellung des Dienststraferkenntnisses beim 
Vorsitzenden der Dienststrafkammer einzu­
bringen.

§ 104
Dienststrafberufungskammer

(1) Uber die Berufung gegen die Ableh­
nung der Einleitung oder gegen die Einstel­
lung des Dienststrafverfahrens oder gegen 
ein Erkenntnis der Dienststrafkammer hat die 
Dienststrafberufungskammer für Landesbe­
amte zu entscheiden. Sie besteht aus einem 
rechtskundigen Landesbeamten, der minde­
stens der Dienstklasse VII angehört, als V or­
sitzenden, einem Richter, einem weiteren  
rechtskundigen Landesbeamten, einem Landes­
beamten jener Verwendungsgruppe, der der 
Beschuldigte angehört und einem von der Per­
sonalvertretung der Landesbediensteten vo r­
geschlagenen Landesbeamten. Die Landes­
regierung hat den Richter und dessen Ersatz­
mann mit Zustimmung des Präsidenten des 
Landesgerichtes Feldkirch aus dem Kreis der 
Richter des Sprengels des Landesgerichtes 
Feldkirch zu bestellen. Auf die Dienststraf­
berufungskammer finden im übrigen die Be­
stimmungen des § 96 Abs. 2 bis 5 sinngemäß 
Anwendung.

(2) Die Dienststrafberufungskammer hat 
ohne mündliche V erhandlung zu entscheiden:
a) wenn die Berufung unzulässig ist oder v e r­

spätet eingebracht oder von einer Person 
erhoben wurde, der das Berufungsrecht 
nicht zusteht;

b) wenn sie eine Ergänzung der Untersuchung 
für nötig hält; in diesem Falle ist die 
Durchführung der Dienststrafkammer auf­
zutragen;

c) wenn wesentliche Mängel des Verfahrens 
seine W iederholung in erster Instanz e r­
forderlich machen; in diesem Falle ist das 
angefochtene Erkenntnis aufzuheben und 
die Sache an die Dienststrafkammer zurück­
zuverweisen;

d) wenn eine Berufung nur die Entscheidung 
über den Kostenersatz betrifft.
(3) Ist keiner der in Abs. 2 vorgesehenen 

Fälle gegeben, so hat der Vorsitzende der 
Dienststrafberufungskammer den Tag der 
mündlichen V erhandlung zu bestimmen. Für 
das weitere Verfahren sind die Vorschriften 
über das Verfahren vor der Dienststrafkam­
mer sinngemäß anzuwenden.

(4) H at nur der Beschuldigte Berufung er­
hoben, so darf die von der Dienststrafkammer 
verhängte Strafe im Berufungsverfahren nicht 
verschärft werden.

§ 105
Vollziehung des Dienststraferkenntnisses

Der Vorsitzende der Dienststrafkammer hat 
nach Eintritt der Rechtskraft eine Ausfertigung 
des Erkenntnisses und des allfälligen Beru­
fungserkenntnisses der Dienstbehörde zu über­
senden und den Vollzug sowie die Eintragung 
der Dienststrafe in den Standesausweis zu 
veranlassen. Sofern die Verhängung einer 
Dienststrafe die Vollziehung einer aufgescho­
benen Dienststrafe zur Folge hat, hat der V or­
sitzende der Dienststrafkammer auch den Voll­
zug der aufgeschobenen Dienststrafe zu v e r­
anlassen.

§ 106
Wiederaufnahme des Dienststrafverfahrens

(1) Ist die Einleitung der Dienststrafunter­
suchung abgelehnt, das Verfahren aus einem 
anderen Grund als dem des § 99 Abs. 7 ein­
gestellt oder der Beschuldigte freigesprochen 
worden, so kann das Verfahren zum Nachteil 
des Beschuldigten auf A ntrag  des Anklägers 
nur dann wieder aufgenommen werden, wenn 
neue Tatsachen oder Beweismittel allein oder 
in Verbindung mit den früher erhobenen Be­
weisen geeignet sind, die Überführung des 
Beschuldigten und die V erhängung einer 
Dienststrafe zu begründen.

(2) Der zu einer Dienststrafe rechtskräftig 
verurte ilte  Landesbeamte oder seine gesetz­
lichen Erben können die W iederaufnahm e des 
Verfahrens auch nach vollzogener Strafe v e r ­
langen, wenn sie neue Tatsachen oder Beweis­
mittel beibringen, die allein oder in Verbin­
dung mit den früher erhobenen Beweisen ge­
eignet sind, einen Freispruch oder eine mil­
dere Strafe zu begründen.

(3) Der Antrag auf W iederaufnahm e des 
Verfahrens ist binnen zwei Wochen von dem 
Tage an, an dem der Ankläger, der Verurteilte  
oder seine gesetzlichen Erben nachweislich 
von dem W iederaufnahm egrund Kenntnis er­
langt haben, bei der Dienststrafkammer 
schriftlich einzubringen.

(4) ü b e r  die W iederaufnahm e des Verfah­
rens hat die Dienststrafkammer ohne münd­
liche Verhandlung zu entscheiden. Gegen die 
Ablehnung des Antrages auf W iederaufnahme 
des Verfahrens steht dem Antragsteller b in­
nen zwei Wochen das Recht der Berufung an 
die Dienststrafberufungskammer zu. Gegen 
die Bewilligung der W iederaufnahm e ist eine 
Berufung unzulässig.

(5) Durch die Bewilligung der W ieder­
aufnahme des Verfahrens w ird  das Erkenntnis 
insoweit aufgehoben, als es die Handlung be­
trifft, bezüglich der die W iederaufnahm e be ­
willigt wurde. Durch die W iederaufnahme
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tritt das Verfahren, sofern nicht Abs. 6 A n ­
wendung findet, in den Stand der Unter­
suchung. Mit dem Vollzug der Dienststrafe ist 
innezuhalten.

(6) Die Dienststrafkammer kann, wenn sie 
die W iederaufnahm e des Verfahrens zugun­
sten des Beschuldigten für zulässig erklärt 
hat, mit Zustimmung des Anklägers sofort auf 
Freispruch oder auf eine mildere Strafe erken­
nen.

(7) W ird  der Landesbeamte, zu dessen 
Gunsten die W iederaufnahm e des Verfahrens 
bewilligt wurde, neuerlich für schuldig erklärt, 
so kann über ihn keine strengere als die im 
früheren Erkenntnis auferlegte Strafe v e r­
hängt werden. Bei Bemessung der Strafe ist 
auf die bereits verbüßte Strafe Rücksicht zu 
nehmen.

(8) W enn das wiederaufgenommene Dienst­
strafverfahren eingestellt wird oder zum Frei­
spruch oder einer milderen Strafe geführt hat, 
als sie im ursprünglichen Verfahren verhängt 
worden war, sind dem Landesbeamten die ent­
gangenen Bezüge nachzuzahlen, soweit sie 
ihm nach dem Ergebnis des w iederaufgenom­
menen Verfahrens zu Unrecht vorenthalten  
worden war, sind dem Landesbeamten die ent- 
beamten steht der Anspruch auf Nachzahlung 
zu Unrecht vorenthaltener Bezüge auch seinen 
versorgungsberechtigten H interbliebenen in­
soweit zu, als ihnen ein vom Verurte ilten ge­
schuldeter Unterhalt entgangen ist.

§ 107
W iedereinsetzung in den vorigen Stand

(1) Gegen die Versäum ung einer Frist oder 
einer mündlichen V erhandlung ist auf Antrag 
des Beschuldigten durch die Dienststrafkam­
mer die W iedereinsetzung in den vorigen 
Stand zu bewilligen, wenn der Beschuldigte 
nachweist, daß ihm die Einhaltung der Frist 
oder das Erscheinen bei der V erhandlung ohne 
sein Verschulden durch ein unvorhergesehe­
nes oder unabwendbares Ereignis unmöglich 
war.

(2) Der Antrag auf W iedereinsetzung in 
den vorigen Stand muß binnen einer Woche 
nach Wegfall des Hindernisses bei der Dienst­
strafkammer gestellt werden. Im Falle der 
Versäumung einer Frist ha t der Beschuldigte 
die versäum te Handlung gleichzeitig mit dem 
W iedereinsetzungsantrag  nachzuholen.

(3) Gegen die Versäum ung der Frist zur 
Stellung des W iedereinsetzungsantrages fin­
det keine W iedereinsetzung in den vorigen 
Stand statt. Gegen die Ablehnung eines A n­
trages auf W iedereinsetzung steht dem A n ­

tragsteller binnen zwei Wochen das Recht der 
Berufung an die Dienststrafberufungskammer 
zu. Gegen die Bewilligung der W iedere inset­
zung ist kein Rechtsmittel zulässig.

(4) Durch die Bewilligung der W iedere in ­
setzung tritt das Verfahren in die Lage zurück, 
in der es sich vor dem Eintritt der V ersäu­
mung befunden hat.

§ 108
Verjährung, Tilgung

(1) O rdnungsw idrigkeiten sind verjährt, 
wenn seit der Tat mindestens ein Jahr  v e r­
strichen ist und das Verfahren zur Ahndung 
nicht eingeleitet wurde.

(2) Dienstvergehen sind verjährt, wenn 
seit der Tat mindestens vier Jahre  verstrichen 
sind, ohne daß die Dienststrafkammer das 
Dienststrafverfahren eingeleitet hat. A usge­
nommen von der Verjährung sind Dienstver­
gehen, die zugleich als Verbrechen nach den 
Strafgesetzen zu verfolgen oder mit der Ent­
lassung zu ahnden sind.

(3) Die Verjährungsfrist beginnt im Zeit­
punkt der Beendigung des pflichtwidrigen 
Verhaltens zu laufen. Der Lauf der V erjäh­
rungsfrist wird für die Dauer des strafgericht­
lichen Verfahrens oder des V erw altungsver­
fahrens gehemmt, wenn die Pflichtverletzung 
des Landesbeamten Gegenstand eines solchen 
Verfahrens ist.

(4) Die Dienststrafkammer hat auf Antrag 
des Landesbeamten die Löschung einer im 
Standesausweis e ingetragenen Dienststrafe zu 
beschließen, wenn seit Verbüßung der Dienst­
strafe mindestens drei Jahre  verstrichen sind 
und der Landesbeamte sich seit der Rechts­
kraft des Erkenntnisses tadellos verhalten  hat.

§ 109
Verfahrens Vorschriften

(1) Soweit in diesem Abschnitt nichts an­
deres bestimmt ist, können die Entscheidungen 
und Verfügungen der Dienststrafkammer oder 
ihres Vorsitzenden nicht durch ein abgeson­
dertes Rechtsmittel, sondern nur zugleich mit 
dem gegen die abschließende Entscheidung 
oder Verfügung zugelassenen Rechtsmittel 
angefochten werden. Berufungen sind beim 
Vorsitzenden der Dienststrafkammer einzu­
bringen.

(2) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes 
bestimmt ist, sind die Verfahrensvorschriften 
des VStG. 1950 auf das Dienststrafverfahren 
sinngemäß anzuwenden.
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III. Hauptstück 
Landesangestellte

§ HO
Sinngemäße Anwendung von Bestimmungen 

des II. Hauptstückes

Von den für die Landesbeamten geltenden 
Bestimmungen des II. Hauptstückes sind sinn­
gemäß auch auf die Landesangestellten anzu­
wenden:
§ 7 — Verwendungsgruppen, Dienstzweige,

Dienstklassen — 
mit der Abweichung, daß

a) den V erwendungsgruppen A, B, C, D 
und E der Landesbeamten bei den 
Landesangestellten die Verw endungs­
gruppen a, b, c, d und e entsprechen 
und

b) die Dienstposten der Landesangestell­
ten in jeder Verwendungsgruppe 
nicht auf Dienstklassen, sondern auf 
die Dienstpostengruppen 1 und 2 auf­
geteilt sind.

§ 9 — Aufnahme in das Beamtenverhältnis —
mit der Ergänzung, daß für vorüber­
gehenden Bedarf auch über den 
Dienstpostenplan hinaus Landesange­
stellte aufgenommen w erden können, 
sofern hiefür haushaltsmäßige V or­
sorge getroffen wird.

§ 1 0  — Allgemeine Anstellungserfordernisse 
— mit der Abweichung, daß

a) die Volljährigkeit, die österreichische 
Staatsbürgerschaft und eine V or­
dienstleistung irgendwelcher Art für 
die Anstellung nicht erforderlich ist,

b) die Anstellung auch nach Vollendung 
des 40. Lebensjahres ohne besondere 
V oraussetzungen möglich ist.

§ 1 1  — Besondere A nste llungserfordern isse-- 
mit der Maßgabe, daß die Ablegung 
einer Dienstprüfung nur V orausset­
zung für die Ernennung auf Dienst­
posten der Dienstpostengruppe 2 der 
V erw endungsgruppen a bis c bildet.

§ 1 3  — Ernennungsdekret —
mit der Abweichung, daß im Abs. 2 
die lit. b bis e zu lauten haben:

„b) die Feststellung, daß es sich um die 
Aufnahme in das Landesangestellten­
verhältnis handelt;

c) die Zeit, für die das Dienstverhältnis 
begründet wird und das Ausmaß der 
Dienstleistung, wenn nur eine Teil­
beschäftigung vorgesehen ist;

d) Verwendungsgruppe, Dienstzweig und 
Dienstpostengruppe, denen der v e r ­
liehene Dienstposten angehört;

e) die Gehaltsstufe und der Zeitpunkt 
der nächsten Vorrückung;".

§ 1 5  — Dienstzeit —-
§ 1 6  — Standesausweis, Personalakt —
§ 1 7  — Dienstbeurteilung —

mit der Einschränkung, daß eine 
Dienstbeurteilung nur in den Fällen 
des Abs. 1 lit. d und e durchzuführen 
ist.

§ 1 8  — Beförderung —
mit der Abweichung, daß Beförderun­
gen gemäß § 18 Abs. 1 lit. b in jeder 
Dienstpostengruppe höchstens v ie r­
mal zulässig sind.

§ 1 9  — Uberstellung in andere Verwendungs­
gruppen oder Dienstzweige —

§ 2 0  — Präsenzdienst beim Bundesheer — 
§ 2 1  — Enthebung vom Dienst —
§ 2 4  — Auflösung des Dienstverhältnisses — 

mit der Ergänzung, daß das Dienst­
verhältnis außer durch den Tod, den 
Austritt und die Entlassung auch 
durch Zeitablauf und Kündigung auf­
gelöst werden kann. Der Verlust der 
österreichischen Staatsbürgerschaft 
bildet keinen Auflösungsgrund.

§ 2 7  — Allgemeine Dienstpflichten —
§ 2 8  — W eisungsgebundenheit —
§ 2 9  — Amtsverschwiegenheit —
§ 3 0  — Haftung —
§ 3 1  — Arbeitszeit —
§ 3 2  — Abwesenheit vom Dienst —
§ 3 3  — Nebenbeschäftigung —

mit der Einschränkung, daß die Abs. 2 
und 3 nur auf vollbeschäftigte Landes­
angestellte Anwendung finden.

§ 3 4  — Wohnsitz —
§ 3 5  — Dienstkleidung, Dienstabzeichen — 
§ 3 6  — Erhaltung der Dienstfähigkeit —
§ 3 7  — Persönliches V erhalten  —
§ 3 8  — Anbringen dienstlicher und dienst­

rechtlicher Art —
§ 3 9  — Diensterfindungen —
§ 4 2  — Dienstbezüge, Ruhe- und 

Versorgungsgenüsse — 
mit Ausnahme der Bestimmungen 
über Ruhe- und Versorgungsgenüsse. 

§ 4 3  — Erholungsurlaub —
mit der Ergänzung, daß Landesange­
stellten bis zum Ende des Kalender­
jahres, in dem sie das 18. Lebensjahr 
vollenden, ein Erholungsurlaub von 
24 Arbeitstagen gebührt und mit der 
Maßgabe, daß bei Teilbeschäftigung 
der Erholungsurlaub nur in jenem 
Ausmaß zusteht, das dem Verhältnis 
der Teilbeschäftigung zur vollen 
Arbeitszeit entspricht.

§ 44 — Sonderurlaub —
§ 45 — Dienstfreistellung bestimmter 

Organe —
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§ 46 — Dienstfreistellung von weiblichen 
Beamten —

§ 47 — Beschäftigungsbeschränkungen —
§ 48 — Anfall, Auszahlung und Einstellung 

der Bezüge — 
mit der Abweichung, daß

a) die fortlaufenden Bezüge am Fünf­
zehnten des Monats, oder, wenn die­
ser Tag kein Arbeitstag ist, am vo r­
hergehenden Arbeitstag auszuzahlen 
sind und

b) die für das letzte Kalendervierteljahr 
gebührende Sonderzahlung mit dem 
Novemberbezug auszuzahlen ist.

§ 49 — Übergang von Schadenersatz­
ansprüchen —

§ 5 0  — Abzüge von den Bezügen —
§ 5 1  — Ersatz von Ubergenüssen —
§ 5 2  — V erjährung —
§ 5 3  — Verzicht auf Ersatzforderungen — 
§  55 — Dienstbezüge —
§ 5 7  — Erreichen eines höheren Gehaltes — 

mit Ausnahme der lit. b.
§ 6 4  — Dienstzulage — mit Ausnahme der 

Bestimmung über die Ruhegenuß­
fähigkeit.

§ 6 5  — Haushaltszulage, Kinderzulage —
mit der Einschränkung, daß bei Teil­
beschäftigung die Haushaltszulage 
und die Kinderzulagen nur im glei­
chen Teilbetrag gebühren wie der 
Gehalt.

§ 6 6  — Heiratsbeihilfe —
§ 6 7  — Sonderzahlung —

mit der Abweichung, daß die für das 
letzte Kalendervierteljahr gebührende 
Sonderzahlung mit dem Novem ber­
bezug auszuzahlen ist.

§ 6 8  — Nebenbezüge —
§ 6 9  — Bezugsvorschuß —

mit der Ergänzung, daß bei der Be­
endigung des Dienstverhältnisses alle

noch ausstehenden Rückzahlungs­
raten  sofort fällig w erden  und aus 
dem pfändbaren Teil der dem Lan­
desangestellten noch zustehenden 
Geldansprüche abzudecken sind.

§ 70 — Mutterschaftsgeld —
§7 1  — Naturalleistungen 
§ 72 — Aushilfen, Unterhaltsbeiträge —

mit der Einschränkung auf die Be­
stimmung des Abs. 1.

§ 91 — Art der Ahndung, Mitteilung von 
Pflichtverletzungen — 
mit Ausnahme der Bestimmungen 
über Dienststrafen.

§ 92 — Ausstellungen, Rügen —
§ 93 — Ordnungsstrafen —

§ H l
Begründung des Dienstverhältnisses

(1) Das Dienstverhältnis des Landesange­
stellten kann auf bestimmte Zeit oder auf 
unbestimmte Zeit begründet werden.

(2) Das Dienstverhältnis gilt für bestimmte 
Zeit begründet, wenn es auf eine bestimmte, 
zeitlich begrenzte Arbeit oder auf eine ka len­
dermäßig bestimmte Dauer abgestellt ist. W ird 
es über diese Zeit hinaus fortgesetzt, so gilt es 
als von Anfang an auf unbestimmte Zeit be­
gründet.

(3) Durch die Einberufung zum Präsenz­
dienst wird der Ablauf von Dienstverhält­
nissen, die auf bestimmte Zeit eingegangen 
worden sind, nicht berührt.

§ 112
Gehalt der Landesangestellten

(1) Der Gehalt des Landesangestellten wird 
durch die Verwendungsgruppe und Dienst­
postengruppe, in die er eingereiht ist, sowie 
durch das Lebensalter und die Dienstzeit be­
stimmt.

(2) Der Gehalt beträgt:

in der 
Geh. e/1 
Stufe

e/2
in

d/1
der Verwendungs- und Dienstpostengruppe 

d/2 c/1 c/2 b/1 b/2 a/1 
Schilling

a/2

1 2923 3069 3125 3305 3394 3619
2 3012 3170 3282 3479 3574 3822 4187 4468 — —

3 3102 3270 3439 3653 3754 4024 4395 4704 — —

4 3192 3372 3597 3828 3934 4227 4603 4940 5530 5878
5 3282 3473 3754 4002 4114 4429 4810 5176 5800 6182
6 3372 3574 3911 4175 4293 4630 5019 5412 6070 6486
7 3439 3653 4012 4293 4400 4760 5227 5649 6339 6789
8 3507 3731 4114 4411 4507 4890 5434 5884 6626 7110
9 3574 3810 4215 4530 4614 5020 5643 6120 6912 7430

10 3642 3878 4316 4630 4721 5153 5850 6356 7199 7750
11 3710 3946 4417 4732 4828 5286 6058 6564 7486 8070
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12 3776 4012 4518 4833 4934 5419 6345 6850 7772 8390
13 3844 4080 4620 4934 5041 5552 6631 7137 8059 8677
14 3911 4148 4721 5035 5148 5685 6918 7424 8346 8964
15 3979 4215 4822 5137 5266 5830 7205 7710 8632 9250
16 4047 4283 4923 5238 5384 5975 7491 7997 8919 9537
17 4114 4350 5024 5339 5502 6120 7778 8284 9206 9824
18 4181 4417 5126 5440 5777 6460 8065 8570 9492 10110
19 4249 4485 5227 5541 6052 6800 8357 8863 9869 10487
20 4316 4552 5339 5653 6329 7140 8638 9144 10246 10864
21 — — 5463 5777 6497 7480 8925 9430 10622 11240
22 ■— — — — — — — — 10998 11616
23 — — . — .— . — — — .— • 11375 11993

(3) Der Landesangestellte ist bei seiner einzureihen, wenn e r  nicht gemäß nachfolgen- 
Anstellung in die Eingangsstufe der Dienst- der Tabelle in eine höhere Gehaltsstufe ein­
postengruppe 1 seiner V erwendungsgruppe zureihen ist.

Einreihung der Landesangestellten bei der Ernennung

nach Vollendung Verw.Gr. e—c
in der Dienstpostengruppe 1 der 

Verw.Gr. b Verw.Gr. a
des Lebensjahres in Geh.-Stufe in Geh.-Stufe in Geh.-Stufe

20. 2 2 4
21. 2 2 4
22. 3 2 4
23. 3 3 4
24. 3 3 4
25. 4 4 4
26. 4 4 4
27. 5 4 5
28. 5 5 5
29. 5 5 6
30. 6 6 6
31. 6 6 6
32. 7 6 7
33. 7 7 7
34. 7 7 8
35. 8 8 8
36. 8 8 8
37. 9 8 9
38. 9 9 9
39. 9 9 10
40. 10 10 10
41. 10 10 10
42. 11 10 11
43. 11 11 11
44. 11 11 12
45. 12 12 12
46. 12 12 12
47. 13 12 13
48. 13 13 13
49. 13 13 14
50. 14 14 14
51. 14 14 14
52. 15 14 15
53. 15 15 15
54. 15 15 16
55. 16 16 16
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(4) Der Landesangestellte rückt nach jeweils 
zwei Jahren, frühestens nach Vollendung des
18. Lebensjahres, in die nächsthöhere Gehalts­
stufe seiner Dienstpostengruppe vor. W ürde 
er entsprechend seinem Lebensalter gemäß 
Abs. 3 schon vor Vollendung von zwei Jahren  
in diese höhere Gehaltsstufe einzureihen sein, 
so findet die Vorrückung an diesem früheren 
Zeitpunkt statt. Die Vorrückung ist von  Amts 
wegen durchzuführen, und zwar mit W irkung 
vom 1. Jänner, w enn  der zweijährige Zeit­
raum oder das für die Einreihung in die 
höhere Gehaltsstufe maßgebliche Lebensalter 
in den M onaten Oktober bis März vollendet 
werden, in den übrigen Fällen mit W irkung 
vom 1. Juli. In diesen zweijährigen Zeitraum 
ist die Zeit eines Sonderurlaubes, der unter 
der Bedingung der Vorrückungshemmung ge­
währt wurde, nicht einzurechnen.

(5) Der Landesangestellte ist bei einer Be­
förderung in die Dienstpostengruppe 2 in jene 
Gehaltsstufe einzureihen, die er in der Dienst­
postengruppe 1 erreicht hat. Bei einer Beför­
derung in die nächsthöhere Gehaltsstufe ist 
der Landesangestellte in die entsprechende 
Gehaltsstufe seiner Dienstpostengruppe einzu­
stufen. Durch eine Beförderung ändert sich 
der Zeitpunkt für die Vorrückung in höhere 
Gehaltsstufen nicht.

(6) Die Überstellung eines Landesangestell­
ten in eine höhere Verwendungsgruppe hat in 
die Dienstpostengruppe 1 der neuen V erw en­
dungsgruppe zu erfolgen. Der Landesange­
stellte ist in jene Gehaltsstufe einzureihen, die 
er in der früheren Verwendungsgruppe er­
reicht hat. Ist diese Gehaltsstufe in der neuen 
Verwendungsgruppe nicht vorgesehen, so ist 
der Landesangestellte in die Eingangsstufe der 
neuen Verwendungsgruppe einzureihen.

(7) W ird  ein Landesangestellter in eine 
niedrigere Verwendungsgruppe überstellt, so 
ist er in jene Dienstpostengruppe und Gehalts­
stufe einzureihen, die er in der früheren V er­
wendungsgruppe erreicht hat. Ist die betref­
fende Gehaltsstufe in der neuen V erw endungs­
gruppe nicht vorgesehen, dann ist der Landes­
angestellte in die höchste Gehaltsstufe einzu­
reihen. W enn der Gehalt in der neuen V er­
wendungsgruppe niedriger ist als in der frü­
heren  Verwendungsgruppe, so ist dem Lan­
desangestellten eine nach Maßgabe des Er­
re ic h e n  eines höheren Gehaltes einzuziehende 
Ergänzungszulage auf den seiner bisherigen 
Einstufung jeweils entsprechenden Gehalt zu 
gewähren. Teuerungszulagen zum Gehalt sind 
bei Ermittlung der Ergänzungszulage dem Ge­
halt zuzurechnen.

(8) Durch eine Überstellung ändert sich der 
Zeitpunkt für die Vorrückung in höhere Ge­
haltsstufen nicht.

(9) W enn ein Landesangestellter für Dienst­
verrichtungen aufgenommen ist, die nicht die 
volle Arbeitszeit in Anspruch nehmen, so ist 
sein Gehalt entsprechend der für den Dienst 
verw endeten Zeit mit einem Teilbetrag des 
vollen Gehaltes zu bemessen.

(10) W enn  besondere Dienstleistungen es 
rechtfertigen oder der Personalmangel es e r ­
fordert, kann  die Dienstbehörde einem Lan­
desangestellten höhere Monatsbezüge gew äh­
ren, als ihm nach den Bestimmungen der Abs. 1 
bis 6 zukämen. Die Gewährung höherer M o­
natsbezüge hat durch eine Zulage zu erfolgen, 
die nach Maßgabe des Erreichens höherer Mo­
natsbezüge zufolge Vorrückung in höhere 
Gehaltsstufen oder Beförderung mit minde­
stens 50 v. H. des Erhöhungsbetrages einzu­
ziehen ist.

§ 113
Anspruch bei Dienstverhinderung

(1) Ist der Landesangestellte, nachdem er 
seinen Dienst bereits angetreten hat, infolge 
Unfalles oder Krankheit an der weiteren  
Dienstleistung verhindert, ohne daß er die 
Verhinderung vorsätzlich oder durch grobe 
Fahrlässigkeit herbeigeführt hat, so behält er 
den Anspruch auf seine vollen Monatsbezüge 
und auf Sonderzahlungen bis zur Dauer von 
sechs Wochen, wenn das Dienstverhältnis 
aber schon fünf Jahre  gedauert hat, bis zur 
Dauer von drei Monaten, und wenn es schon 
zehn Jahre  gedauert hat, bis zur Dauer von 
sechs Monaten.

(2) Dauert die Dienstverhinderung über die 
im Abs. 1 bestimmten Zeiträume hinaus an, so 
gebühren dem Landesangestellten durch w ei­
tere gleich lange Zeiträume 75 v. H., und für 
die darüber hinaus gehenden Zeiträume bis 
zum Höchstausmaß von 12 M onaten ab dem 
Tage der Dienstverhinderung 50 v. H. der 
Bezüge und der Sonderzahlungen.

(3) Bei einer Dienstverhinderung infolge 
eines Unfalles im Dienst, die der Landesange­
stellte nicht selbst vorsätzlich oder durch 
grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt hat, kön ­
nen die Leistungen des Dienstgebers gemäß 
Abs. 1 und 2 über die dort angegebenen Zeit­
räume, selbst über das Ende des D ienstverhält­
nisses hinaus, ganz oder zum Teil w eiter­
gewährt werden, wenn soziale Rücksichten 
dies rechtfertigen.

(4) Die Ansprüche nach Abs. 1 bis 3 sind 
an den Fortbestand des Dienstverhältnisses 
gebunden, sofern nicht nach Abs. 3 etwas an­
deres bestimmt wird,

(5) Ist der Landesangestellte nach wenig­
stens einmonatiger Dienstleistung, abgesehen 
vom Falle des Abs. 1, durch wichtige, seine 
Person betreffende Gründe ohne sein Ver-
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schulden an der Dienstleistung verhindert, so 
behält er für die Dauer einer solchen Dienst­
verhinderung den Anspruch auf seine M o­
natsbezüge und auf Sonderzahlung bis zur 
Höchstdauer von zwei Wochen im vollen, und 
bis zur Höchstdauer von zwei weiteren  W o ­
chen im halben Ausmaß weiter.

(6) Tritt innerhalb von sechs M onaten nach 
W iederantrit t  des Dienstes abermals eine 
Dienstverhinderung durch Krankheit oder in­
folge Unfalles oder gemäß Abs. 5 ein, so gilt 
sie für den Anspruch auf die W eitergew äh­
rung der Dienstbezüge als Fortsetzung der 
vorangegangenen Dienstverhinderung.

(7) Weiblichen Landesangestellten gebüh­
ren für die Zeit, w ährend  der sie aus Anlaß 
einer Schwangerschaft oder Niederkunft vom 
Dienst freigestellt sind, keine Dienstbezüge, 
w enn die laufenden Barleistungen der gesetz­
lichen Krankenversicherung oder dienstrecht­
liche Krankenfürsorge für diese Zeit mit A us­
nahme des Stillgeldes die Höhe der um die 
gesetzlichen Abzüge verm inderten  M onats­
bezüge zuzüglich Sonderzahlungen und Per­
sonalzulagen für verm ehrte  Dienstleistung e r­
reichen. Ist dies nicht der Fall, so gebührt 
ihnen eine Ergänzung auf diese Bezüge.

§ 114
Austritt aus dem Dienstverhältnis

Der Landesangestellte ist zum Austritt  aus 
dem Dienstverhältnis, d. h. zur Auflösung des­
selben vor Ablauf der  Zeit, für die es begrün­
det wurde, oder ohne Einhaltung der Kündi­
gungsfrist berechtigt, w enn  wichtige Gründe 
hiefür gegeben sind, insbesondere wenn er 
zur Dienstleistung unfähig wird oder die 
Dienstleistung ohne Schaden für seine Ge­
sundheit nicht mehr fortsetzen kann oder das
60., eine weibliche Landesangestellte das 55. 
Lebensjahr vollendet hat.

§ 115
Entlassung aus dem Dienstverhältnis

(1) Die Dienstbehörde ist zur Entlassung 
des Landesangestellten, d. h. zur Auflösung 
seines Dienstverhältnisses vor Ablauf der 
Zeit, für die es begründet wurde, oder ohne 
Einhaltung der Kündigungsfrist berechtigt, 
wenn der Landesangestellte
a) die Aufnahme in das Dienstverhältnis 

durch unw ahre Angaben, ungültige Urkun­
den oder durch Verschweigen von Umstän­
den erschlichen hat, die seine Aufnahme 
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes 
oder anderer Vorschriften ausgeschlossen 
hätten;

b) sich einer Handlung oder einer Unterlas­
sung schuldig macht, die ihn des V er­

trauens des Dienstgebers unwürdig erschei­
nen läßt;

c) seinen Dienst in wesentlichen Belangen e r­
heblich vernachlässigt oder ohne wichtigen 
Hinderungsgrund w ährend einer den Um­
ständen nach erheblichen Zeit die Dienst­
leistung unterläßt;

d) eine unzulässige Nebentätigkeit  trotz Auf­
forderung nicht aufgibt;

e) sich eine sonstige schwere Verletzung der 
Dienstpflichten zuschulden kommen läßt.
(2) Vor der Entlassung eines Landesange­

stellten aus dem im Abs. 1 lit. b genannten 
Grunde ist die Personalvertretung anzuhören.

(3) W enn ein Landesangestellter straf­
gerichtlich verurte ilt  w ird und diese V erurte i­
lung nach den bestehenden  Vorschriften den 
Verlust eines öffentlichen Amtes unmittelbar 
zur Folge hat, so hat die Dienstbehörde ohne 
weiteres Verfahren seine Entlassung durchzu­
führen.

(4) In den Fällen des Abs. 3 gilt das Dienst­
verhältnis mit dem Eintritt der Rechtswirk­
samkeit des Strafurteiles, in allen anderen 
Fällen mit der Zustellung des Entlassungs­
bescheides als gelöst.

§ 116
Rechtsfolgen der vorzeitigen Beendigung 

des Dienstverhältnisses

(1) W enn das Dienstverhältnis des Landes­
angestellten vorzeitig beendigt wird, bleiben 
die im Zeitpunkt der Auflösung nach diesem 
Gesetz bereits erwachsenen Ansprüche des 
Landesangestellten unberührt.

(2) W enn  die Dienstbehörde den Landes­
angestellten ohne wichtigen Grund entläßt 
oder an seinem vorzeitigen Austritt  Schuld 
trägt, so behält dieser den Anspruch auf seine 
Bezüge bis zu dem Zeitpunkt, in welchem sein 
Dienstverhältnis durch Zeitablauf geendet 
hätte  oder durch Kündigung hätte  aufgelöst 
w erden können.

(3) W enn  der Landesangestellte das Dienst­
verhältnis unberechtigterweise vorzeitig auf­
löst, so haftet er dem Land für den dadurch 
gegebenenfalls entstehenden Schaden.

§ 117
Auflösung des Dienstverhältnisses 

durch Zeitablauf

Das auf bestimmte Zeit begründete  Dienst­
verhältnis des Landesangestellten endet, wenn  
es nicht schon aus einem anderen der in  § 24 
und dessen Ergänzung durch § 110 angeführ­
ten Gründe aufgelöst w orden ist, mit dem 
Ablauf der Zeit, für die es e ingegangen wurde.
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§ 118
Kündigung des Dienstverhältnisses

(1) Das Dienstverhältnis des Landesange­
stellten kann  sowohl von der Dienstbehörde 
als auch von ihm zum Ende eines Kalender­
monats durch schriftliche Kündigung aufgelöst
werden.

(2) Die Kündigung wird, wenn das Dienst­
verhältnis noch nicht einen Monat gedauert 
hat, sofort, in den übrigen Fällen nach Ablauf 
der Kündigungsfrist wirksam.

(3) Die Kündigungsfrist beträgt
nach einmonatiger Dienstzeit einen Monat, 
nach zweijähriger Dienstzeit zwei Monate, 
nach fünfjähriger Dienstzeit drei Monate, 
nach zehnjähriger Dienstzeit vier Monate, 
nach fünfzehnjähriger Dienstzeit fünf Monate.

(4) W ährend  der Kündigungsfrist sind dem 
Landesangestellten auf sein Verlangen w ö­
chentlich bis zu acht Arbeitsstunden zur Suche 
nach einem neuen Arbeitsplatz ohne Schmä­
lerung seiner Bezüge freizugeben.

§ 119
Kündigungsschutz

(1) Nach mindestens fünfzehnjähriger 
Dienstzeit beim Land und nach Erreichung des 
50. Lebensjahres kann das Dienstverhältnis 
des Landesangestellten von der Dienstbehörde 
nur mehr aus folgenden Gründen gekündigt 
werden:
a) auf Grund eines ärztlichen Gutachtens 

festgestellter Mangel der körperlichen oder 
geistigen Eignung;

b) unbefriedigender Arbeitserfolg;
c) pflichtwidriges dienstliches oder außer­

dienstliches Verhalten;
d) Bedarfsmangel, sofern dem Land als 

Dienstgeber die W eiterverw endung des 
Landesangestellten nicht zugemutet w er­
den kann.

(2) Eine Kündigung ist rechtsunwirksam, 
wenn erwiesen ist oder die Umstände e in ­
deutig erkennen lassen, daß sie hauptsächlich 
deshalb erfolgt, weil der Landesangestellte 
einer bestimmten rechtlich zulässigen Organi­
sation religiöser, politischer oder anderer Art 
angehört oder nicht angehört, eine rechtlich 
zulässige Tätigkeit als Amtsträger, politischer 
M andatar oder Personalvertre ter ausübt oder 
gesetzliche oder vertragliche Rechte geltend 
gemacht hat.

(3) Vom Zeitpunkt der Zustellung des be­
sonderen Einberufungsbefehles oder der Be­
kanntmachung des allgemeinen Einberufungs­
befehles bis zum Ablauf eines Monats nach 
Beendigung des Präsenzdienstes kann  das

Dienstverhältnis eines Landesangestellten 
rechtswirksam nicht gekündigt werden. Dauert 
der Präsenzdienst weniger als zwei Monate, 
so tritt an die Stelle der Frist von einem 
Monat eine solche in der Dauer der Hälfte 
des Präsenzdienstes. Der Landesangestellte 
hat jedoch keinen Anspruch auf Kündigungs­
schutz, wenn er der im § 20 vorgeschriebenen 
Meldepflicht nicht rechtzeitig nachgekommen 
ist. Der Lauf von Kündigungsfristen bei Kün­
digungen durch die Dienstbehörde wird durch 
den Präsenzdienst gehemmt. Die Hemmung 
beginnt mit dem Tage des Antrittes des P rä­
senzdienstes und endet mit dem Tage der 
Entlassung aus dem Präsenzdienst.

(4) Weibliche Landesangestellte können 
während der Schwangerschaft und bis zum 
Ablauf von vier M onaten nach der N ieder­
kunft und im Falle der Gewährung von Son­
derurlaub aus Anlaß der Mutterschaft bis zum 
Ablauf von vier Wochen nach Beendigung des­
selben rechtswirksam nicht gekündigt werden, 
es sei denn, daß der Dienstbehörde die 
Schwangerschaft bzw. die Niederkunft nicht 
bekannt ist. Eine Kündigung ist auch rechts­
unwirksam, wenn die Tatsache der Schwanger­
schaft bzw. Niederkunft binnen fünf Arbeits­
tagen nach Zustellung der Kündigung der 
Dienstbehörde bekanntgegeben wird. W endet 
die Landesangestellte die Tatsache ihrer 
Schwangerschaft bzw. Niederkunft während 
der vorstehenden Frist ein, so hat sie gleich­
zeitig durch eine Bestätigung des Arztes die 
Schwangerschaft oder die Vermutung der 
Schwangerschaft nachzuweisen oder die Ge­
burtsurkunde des Kindes vorzulegen. Kann 
die Landesangestellte aus Gründen, die nicht 
von ihr zu vertre ten  sind, die Fünftagefrist 
nicht einhalten, so gilt die Bekanntgabe als 
rechtzeitig erstattet, wenn sie unmittelbar 
nach Wegfall des Hinderungsgrundes nach­
geholt wird.

§ 120
Abfertigung, Arbeitslosenbeihilfe

(1) Dem Landesangestellten gebührt eine 
Abfertigung, wenn sein Dienstverhältnis nach 
mindestens dreijähriger ununterbrochener 
Dauer zufolge Kündigung durch die Dienst­
behörde oder durch seinen berechtigten A us­
tritt beendet wurde.

(2) Die Abfertigung beträgt nach einer 
ununterbrochenen Dauer des Dienstverhält­
nisses
von drei Jah ren  das Zweifache
von fünf Jah ren  das Dreifache
von zehn Jahren  das Vierfache
von fünfzehn Jahren  das Sechsfache
von zwanzig Jah ren  das Neunfache
von fünfundzwanzig Jahren  das Zwölffache
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jenes Monatsbezuges zuzüglich Sonderzahlun­
gen, der dem Landesangestellten für den letz­
ten Monat seines Dienstverhältnisses gebührt 
hat oder gebührt hätte.

(3) Die dem Landesangestelltenverhältnis 
unmittelbar vorausgegangene Dienstzeit als 
Landesarbeiter ist der Dauer des Dienstver­
hältnisses hinzuzurechnen.

(4) Weiblichen Landesangestellten gebührt 
die Abfertigung nach Abs. 2 auch dann, wenn 
das Dienstverhältnis auf Grund ihrer eigenen 
Kündigung innerhalb von zwei Jahren, nach­
dem sie sich verehelicht oder ein lebendes 
Kind geboren haben, endet.

(5) Solange die Landesangestellten nicht 
in die durch Bundesgesetz geregelte Arbeits­
losenversicherung einbezogen sind, ha t das 
Land einem Landesangestellten, dessen Dienst­
verhältnis ununterbrochen mindestens ein Jahr  
gedauert hat und durch die Kündigung der 
Dienstbehörde oder durch seinen berechtigten 
Austritt oder seine unberechtigte Entlassung 
aufgelöst wird, für die Zeit, w ährend  der er 
beim Arbeitsamt zur Vermittlung gemeldet ist, 
eine Arbeitslosenbeihilfe zu gewähren. V or­
aussetzungen, Ausmaß und Dauer dieser Bei­
hilfe hat die Landesregierung durch V erord­
nung zu regeln, wobei für die Landesange­
stellten gleichartige Leistungen vorzusehen 
sind, wie sie nach den bundesrechtlichen Be­
stimmungen über die Arbeitslosenversiche­
rung gewährt werden.

§ 121
Zusatzpension

(1) Die Dienstbehörde hat einem Landes­
angestellten nach zwanzigjähriger, im Falle 
der Dienstunfähigkeit zehnjähriger überw ie­
gend guter Dienstleistung auf sein Ansuchen 
das Recht zuzuerkennen, für sich und seine 
Hinterbliebenen anstelle der gemäß § 120 ge­
bührenden Abfertigung oder des gemäß § 122 
Abs. 1 gebührenden Todesfallbeitrages eine 
vom Land zu leistende Zusatzpension zu der 
aus der gesetzlichen Pensionsversicherung ge­
bührenden  Pension nach M aßgabe der folgen­
den Bestimmungen in Anspruch zu nehmen. 
Im Falle des Todes des Landesangestellten 
sind bei Vorliegen einer mindestens zehnjäh­
rigen überwiegend guten Dienstleistung die 
Hinterbliebenen zur Antragstellung berechtigt.

(2) Die Zusatzpension ist unter Bedacht
nahme auf Verwendungsgruppe, Dienstdauer 
und Dienstbeurteilung mit einem Hundertsatz 
der aus der gesetzlichen Pensionsversicherung 
gebührenden Pension festzusetzen und darf 
60 v. H. derselben nicht übersteigen.

(3) Die Zusatzpension gebührt nicht, soweit 
sie zusammen mit der Pension aus der gesetz­

lichen Pensionsversicherung und gegebenen­
falls der gesetzlichen Unfallversicherung jenen  
Ruhe-(Versorgungs-)genuß übersteigt, der dem 
Landesangestellten (seinen Hinterbliebenen) 
bei sinngemäßer A nwendung des 6. und 7. A b­
schnittes des II. Hauptstückes gebühren würde. 
Bei Ermittlung dieses Ruhe-(Versorgungs-)- 
genusses sind so viele Dienstjahre zugrunde 
zu legen, als der Landesangestellte benötigt 
hätte, um seine letzte Einstufung ausschließ­
lich durch die zweijährige Vorrückung von 
der Eingangsstufe an in höhere Gehaltsstufen 
zu erreichen.

(4) Die Zusatzpension gebührt für den glei­
chen Zeitraum, für den die Pension aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung gebührt, 
frühestens jedoch vom Beginn des auf die 
Auflösung des Dienstverhältnisses folgenden 
Monates an. Sie wird zu den gleichen Zeit­
punkten fällig wie diese. Sie ruht während 
der Zeiträume, w ährend der die Pension aus 
der gesetzlichen Pensionsversicherung ruht.

(5) Zur Zusatzpension gebührt in den M o­
na ten  März, Juni, September und Dezember 
ein Zuschlag in der Höhe von 50 v. H. der 
Zusatzpension.

(6) ü b e r  den Anspruch auf Zusatzpension 
ist auf Grund des vom Anspruchsberechtigten 
vorzulegenden rechtskräftigen Bescheides des 
Sozialversicherungsträgers über den Pensions­
anspruch aus der gesetzlichen Pensionsver­
sicherung zu entscheiden. Dem Anspruchs­
berechtigten steht es jederzeit frei, gegen 
schriftlichen Verzicht auf die Zusatzpension 
die Abfertigung (den Todesfallbeitrag) in A n­
spruch zu nehmen, wobei ausbezahlte Zusatz­
pensionen (Todesfallbeitrag) in Abzug zu brin­
gen sind.

(7) Im übrigen werden die das Dienstver­
hältnis des Landesangestellten betreffenden 
Bestimmungen dieses Gesetzes durch die Zu­
erkennung des Anspruches auf Zusatzpension 
nicht berührt.

§ 122
Todesfallbeitrag

(1) W ird  das Dienstverhältnis des Landes­
angestellten durch den Tod aufgelöst, so tritt 
an die Stelle der Abfertigung der Todesfall­
beitrag. Dieser beträgt, w enn  das Dienstver­
hältnis noch nicht drei Jahre  gedauert  hat, das 
Einfache des Monatsbezuges, der dem V er­
s torbenen für den letzten M onat seines Dienst­
verhältnisses gebührt hat, w enn  das D ienstver­
hältnis aber schon drei Jah re  gedauert  hat, 
die Hälfte der Abfertigung, auf die der Lan­
desangestellte Anspruch gehabt hätte, wenn 
sein Dienstverhältnis gemäß § 120 beendet 
worden wäre.
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(2) W enn  die Hinterbliebenen einen ihnen 
zustehenden Anspruch auf Zusatzpension gel­
tend machen, so gebührt ihnen als Todesfall­
beitrag  das Doppelte der ihnen zukommenden 
monatlichen Zusatzpension.

(3) Im übrigen finden die Bestimmungen
des § 90 mit Ausnahme des Abs. 3 sinngemäß 
Anwendung.

IV. Hauptstück 
Landesarbeiter

§ 123
Dienstverhältnis des Landesarbeiters

(1) Das Dienstverhältnis des Landesarbei­
ters ist mit mündlichem oder schriftlichem 
Dienstvertrag zu begründen. W enn das Dienst­
verhältnis länger als einen M onat dauert, ist 
jedenfalls ein schriftlicher Dienstvertrag ab­
zuschließen.

(2) Soweit auf das Dienstverhältnis der 
Landesarbeiter nicht Bestimmungen dieses Ge­
setzes Anwendung finden, können diese 
Dienstverhältnisse durch Vereinbarungen zwi­
schen dem Land und der In teressenvertre tung 
der Landesarbeiter geregelt werden.

(3) Die W ahrnehm ung der Rechte und In­
teressen des Dienstgebers obliegt der Landes­
regierung.

§ 124
Sinngemäße Anwendung von Bestimmungen 

des II. und III. Hauptstückes

Von den Bestimmungen des II. und III. 
Llauptstückes sind sinngemäß auch auf die 
im Bereiche der H oheitsverwaltung des Lan­
des beschäftigten Landesarbeiter anzuwenden: 
§ 27 — Allgemeine Dienstpflichten —
§ 28 — Dienstgehorsam —
§ 29 — Amtsverschwiegenheit —
§ 30 — Haftung —
§ 31 — Arbeitszeit —•
§ 35 — Dienstkleidung, Dienstabzeichen —
§ 37 — Persönliches V erhalten  —
§ 3 8  — Anbringen dienstlicher und 

dienstrechtlicher Art —
§ 50 — Abzüge von den Bezügen —
§ 5 1  — Ersatz von Übergenüssen —
§ 5 2  — Verjährung, Verzicht auf 

Ersatzforderungen —
§ 6 5  — Haushaltszulage, Kinderzulage mit 

der Einschränkung, daß bei Teil­
beschäftigung die Haushaltszulage 
und die Kinderzulagen nur anteil­
mäßig gebühren;

§ 6 6  — Heiratsbeihilfe —

§ 6 7  — Sonderzahlung —
anstelle von Urlaubsgeld und W eih­
nachtsgeld mit der Abweichung, daß 
die für das letzte Kalendervierteljahr 
gebührende Sonderzahlung mit dem 
Novemberbezug auszuzahlen ist;

§ 6 8  — Nebenbezüge —
soweit sich diese Bestimmungen auf 
die Gewährung von Belohnungen aus 
Anlaß von Dienstjubiläen beziehen; 

§ 9 2  — Ausstellungen, Rügen —
§ 122— Todesfallbeitrag —

mit der Einschränkung auf die Be­
stimmungen der Abs. 1 und 3.

V. Hauptstück 
Schlußbestimmungen

§ 125
V erf assungsbestimmungen

Der zweite Satz des § 3 Abs. 1 und der 
§ 17 Abs. 12 sind Verfassungsbestimmungen.

§ 126
Erhöhung der Gehaltsansätze

Die in den §§ 56 Abs. 2 und 112 Abs. 2 
angeführten Gehaltsansätze erhöhen sich mit 
W irkung vom
1. Mai 1972 um 3 v. H.
1. Jänner  1973 um 6 v. H.
1. Jänner  1974 um 9 v. H. und
1. Jänner  1975 um 12 v. H.

§ 127
Übergangsbestimmungen 

für Landesbedienstete

(1) Die Beamten des Landes im Sinne der 
Dienstordnung für die Beamten und Ange­
stellten des Landes Vorarlberg, LGBl. Nr. 14/ 
1930 in der geltenden Fassung, sind Landes­
beamte im Sinne dieses Gesetzes. Sie sind 
entsprechend ihrer bisherigen dienst- und 
besoldungsrechtlichen Stellung in die in d ie ­
sem Gesetz vorgesehenen Verwendungsgrup­
pen, Dienstklassen und Gehaltsstufen einzu­
reihen, sofern nicht gemäß Abs. 3 und 4 eine 
günstigere Einstufung vorzunehmen ist.

(2) W enn ein provisorischer Landesbeam­
ter die vorgeschriebene Dienstprüfung noch 
nicht abgelegt hat, ist eine angemessene Frist 
festzusetzen, innert der die Prüfung nachzu­
holen ist. W ird die Dienstprüfung nicht inner­
halb der gesetzten Frist mit Erfolg abgelegt, 
so ist der Landesbeamte in das Landesange­
stelltenverhältnis überzuführen. Er ist in d ie­
sem Falle so einzustufen, wie wenn er seine
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Dienstzeit als Landesangestellter zurückgelegt 
hätte.

(3) Für die Landesbeamten des Dienststan­
des ist anläßlich der Überleitung der Vorrük- 
kungsstichtag gemäß § 12 festzusetzen. Hiebei 
sind die nach den bisherigen Vorschriften an­
gerechneten Vordienstzeiten für die Vorrüc
kung in höhere Bezüge dem Tag der Auf­
nahme in das Beamtenverhältnis voranzuset­
zen. W enn es jedoch für den Landesbeamten 
günstiger ist, ist die Festsetzung des Vorrüc
kungsstichtages nach den Bestimmungen des 
§ 12 durchzuführen. In diesem Falle ist die 
dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des 
Landesbeamten ab dem Tage des Inkrafttre­
tens dieses Gesetzes um das günstigere A us­
maß zu verbessern.

(4) Bei Landesbeamten, die nach den b is ­
herigen dienstrechtlichen Vorschriften von den 
V erw endungsgruppen E, D oder C in die V er­
wendungsgruppe B oder A oder von der V er­
wendungsgruppe B in die Verwendungsgruppe 
A überstellt wurden, ist die dienst- und besol­
dungsrechtliche Stellung ab dem Tage des In­
krafttretens dieses Gesetzes um jenes A us­
maß zu verbessern, das sich bei sinngemäßer 
Anwendung des § 61 ergibt.

(5) Bei Landesbeamten der Verw endungs­
gruppe C, die sich bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes in der Dienstklasse III befinden, ist 
die Einstufung um zwei Jahre, und wenn sie 
sich in der Dienstklasse IV befinden, um vier 
Jahre  zu verbessern.

(6) Für Landesbeamte, die sich im Zeit­
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im 
Dienststand befinden, bleibt die nach den bis­
herigen Vorschriften erfolgte Anrechnung von 
Ruhegenußvordienstzeiten aufrecht. W enn je ­
doch die Anrechnung von Ruhegenußvor­
dienstzeiten nach diesem Gesetz zu einem für 
den Landesbeamten günstigeren Ergebnis 
führt, dann ist der die bisherige Anrechnung 
übersteigende Zeitraum als Ruhegenußvor
dienstzeit anzurechnen.

(7) Personen, die bei Inkrafttre ten dieses 
Gesetzes Anspruch auf Ruhe- und V ersor­
gungsgenüsse nach den bisherigen pensions­
rechtlichen Bestimmungen gehabt haben, g e ­
bühren ab diesem Zeitpunkt Ruhe- oder V er­
sorgungsgenüsse in dem Ausmaß, das sich 
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes er­
gibt.

(8) Den Kindern eines vers torbenen  Lan­
desbeamten, für die bei Inkrafttre ten  dieses 
Gesetzes Anspruch auf Erziehungsbeitrag be­
standen hat, gebühren vom genannten Zeit­
punkt an Hinterbliebenenbezüge nach diesem 
Gesetz. Andere Personen, die nach den bis­

herigen pensionsrechtlichen Vorschriften kei­
nen Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung 
gehabt haben, gebühren bei Erfüllung der V or­
aussetzungen Hinterbliebenenbezüge nur auf 
Antrag. Die Hinterbliebenenbezüge sind ab 
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge­
setzes zu gewähren, wenn der A ntrag  innert 
eines Jahres  nach dessen Inkrafttre ten  ge­
stellt wird, sonst von dem auf die Antragstel­
lung folgenden M onatsersten  an.

(9) Jene  Vertragsangestellten  des Landes 
im Sinne der Dienstordnung für die Beamten 
und Angestellten des Landes Vorarlberg, die 
bei Inkrafttreten dieses Gesetzes im Bereiche 
der Hoheitsverwaltung tätig sind, sind unter 
Beibehaltung ihrer Verwendungs- und Dienst­
postengruppe unter gleichzeitiger Ernennung 
auf einen entsprechenden Dienstposten in das 
Landesangestelltenverhältnis überzuführen. 
Sie sind, wenn sie den V erwendungsgruppen 
e, d und c angehören, in ihre bisherige Ge­
haltsstufe, und wenn sie den Verw endungs­
gruppen b und a angehören, in die Gehalts­
stufe mit demselben Gehalt einzureihen. So­
fern sich jedoch bei sinngemäßer Anwendung 
des Abs. 4 eine günstigere Einstufung ergibt, 
ist die dienst- und besoldungsrechtliche Stel­
lung des Vertragsangestellten  ab dem Tage 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes um das 
günstigere Ausmaß zu verbessern.

(10) Die W aldaufseher im Sinne des W ald­
aufsichtsgesetzes, LGBl. Nr. 110/1921, sind un ­
ter gleichzeitiger Ernennung auf einen Dienst­
posten der V erwendungsgruppe d in das Lan­
desangestelltenverhältnis überzuführen und so 
einzustufen, wie w enn  sie ihre Dienstzeit als 
W aldaufseher im Landesangestelltenverhältnis 
nach diesem Gesetz zurückgelegt hätten. Zu­
gleich mit der Ernennung ist auch das Be­
schäftigungsausmaß festzusetzen, wobei auf 
das bisherige Ausmaß der Dienstleistung des 
W aldaufsehers Bedacht zu nehmen ist. Sofern 
einem W aldaufseher aus Anlaß der Überlei­
tung ein niedrigerer M onatsbezug zukäme, als 
er bisher erhalten  hat, so ist ihm eine nach 
Maßgabe des Erreichens eines höheren M o­
natsbezuges zufolge Vorrückung in höhere 
Gehaltsstufen oder Beförderung einzuziehende 
Ergänzungszulage auf seinen neuen  M onats­
bezug zu gewähren. Teuerungszulagen zum 
Gehalt sind bei der Ermittlung der Ergän­
zungszulage jeweils dem Gehalt zuzurechnen.

(11) W enn ein Landesbediensteter im Zeit­
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes einen 
günstigeren Urlaubsanspruch erworben hat, 
als ihm nach diesem Gesetz zukommt, so 
bleibt ihm der günstigere Urlaubsanspruch 
gewahrt.
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§ 128
Kostenersatz für W aldaufseher

Den Aufwand für die Besoldung des W a ld ­
aufsehers haben die Gemeinden des betref­
fenden Waldaufsichtsgebietes zur Hälfte dem 
Land zu ersetzen. Die Gemeinden können von 
den W aldbesitzern den Ersatz dieser Kosten 
beanspruchen. W enn der Kostenersatz von 
mehreren Gemeinden oder mehreren W ald ­
besitzern zu leisten ist, ist für die Aufteilung 
der Kosten das Verhältnis des W ertes der 
forstwirtschaftlich genutzten Fläche gemäß den 
jeweils für die Grundsteuerbemessung gelten­
den gesetzlichen Bewertungsbestimmungen 
maßgebend.

§ 129
Inkrafttreten des Gesetzes, 

Aufhebung von Vorschriften

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Mai 1972 in 
Kraft.

(2) Im gleichen Zeitpunkt treten außer 
Kraft:
a) die Dienstordnung für die Beamten und 

Angestellten des Landes Vorarlberg, LGBl. 
Nr, 14/1930 in der geltenden Fassung;

b) das Gesetz zur W iederherstellung öster­

reichischen Beamtentums (Beamten-Über
leitungsgesetz), StGBl. Nr. 134/1945, soweit 
es als Vorarlberger Landesgesetz in Gel­
tung steht;

c) die dienst- und besoldungsrechtlichen Be­
stimmungen und der § 13 des W aldauf­
sichtsgesetzes, LGBl. Nr. 110/1921, sowie 
die dienst- und besoldungsrechtlichen Be­
stimmungen der auf Grund des W aldauf­
sichtsgesetzes erlassenen Verordnungen;

d) das Gesetz betreffend Maßnahmen gegen 
unzulässige politische Betätigung von 
Landesangestellten, Gemeindeangestellten, 
Lehrpersonen und Gemeindeärzten, LGBl. 
Nr. 28/1934, soweit es sich auf Landes­
bedienstete bezieht;

e) das Gesetz über das Erfordernis einer 
militärischen Ausbildung für die Aufnahme 
als öffentlich-rechtlicher Bediensteter des 
Landes Vorarlberg, als öffentlich-recht­
licher Bediensteter einer Ortsgemeinde, 
eines Ortsgemeindeverbandes oder der 
ständischen Verwaltung in Vorarlberg oder 
als öffentlich-rechtliche Lehrperson an 
Volks- und Hauptschulen, LGBl. Nr. 3/1936, 
sowie die auf Grund dieses Gesetzes e r­
lassene Verordnung LGBl. Nr. 4/1936, so­
weit sich diese Vorschriften auf Landesbe­
dienstete beziehen.



2. Beilage im Jahre 1972 des XXL Vorarlberger Landtages

Bericht

Der Vorarlberger Landtag hat am 28. O k­
tober 1971 einen Beschluß über ein Gesetz 
über das Dienstrecht der Landesbediensteten 
in der Hoheitsverwaltung (Landesbedienste­
tengesetz) gefaßt. Diesem Gesetzesbeschluß 
hat die Bundesregierung gemäß § 3 Abs. 1 des 
Übergangsgesetzes 1920 mit der Begründung 
die Zustimmung versagt, daß durch die Bestim­
mung des § 55 Abs. 4 Bundesinteressen gefähr­
det werden. Gleichzeitig hat sich die Bundes­
regierung zu V erhandlungen über die rechts- 
politischen Zielsetzungen der vorgenannten 
Gesetzesbestimmung bereit erklärt.

Bei den am 18. Jänner  1972 im Bundes­
kanzleramt geführten Verhandlungen wurde 
Einvernehmen darüber erzielt, den § 55 Abs. 4 
des Landesbedienstetengesetzes wie folgt zu 
fassen: „Insoweit es zur Gewinnung oder Er­
haltung des für die Erfüllung der Aufgaben 
der V erw altung notwendigen Personals un­
erläßlich ist, kann die Landesregierung durch 
Verordnung bestimmen, daß zum Gehalt eine 
besondere Zulage gebührt. Durch diese Zulage 
dürfen die Bezüge nicht s tärker erhöht w er­

den als dies zur Erreichung des vorgenannten 
Zweckes erforderlich ist. Die besondere Zu­
lage teilt das rechtliche Schicksal des Gehal­
tes."

Durch die Neufassung des § 55 Abs. 4 er­
geben sich auch Änderungen im § 55 Abs. 2 
und 5.

Nach § 129 Abs. 1 des vom Vorarlberger 
Landtag beschlossenen Landesbediensteten­
gesetzes tritt dieses Gesetz am 1. Jänner 1972 
in Kraft. Da ein rückwirkendes Inkrafttreten 
des Gesetzes mit einer Reihe von Problemen 
verbunden wäre, wird vorgeschlagen, für das 
Inkrafttreten den 1. Mai 1972 vorzusehen. 
Dementsprechend muß auch im § 126 das Da­
tum „1. Jänner  1972" auf „1. Mai 1972" geän­
dert werden.

Durch den Einspruch der Bundesregierung 
ist der Gesetzesbeschluß des Vorarlberger 
Landtages vom 28. Oktober 1971 über ein Lan­
desbedienstetengesetz außer W irksam keit ge­
treten. Es ist deshalb erforderlich, daß der 
Landtag das Landesbedienstetengesetz mit den 
erwähnten Ä nderungen nochmals beschließt.

Die Vorarlberger Landesregierung stellt 
daher den

A n t r a g ,

der Hohe Landtag wolle beschließen:

„Die obige Vorlage eines Gesetzes über 
das Dienstrecht der Landesbediensteten in 
der H oheitsverw altung (Landesbediensteten­
gesetz) wird zum Beschluß erhoben."

Bregenz, am 8. Februar 1972
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